
Stadt Monschau

An die Mitglieder
des Bau- und Planungsausschusses
und die diesem Ausschuss 
nicht angehörenden Ratsmitglieder

28.02.2020

Einladung / Mitteilung

Ich lade Sie zu einer Sitzung des Bau- und Planungsausschusses ein.

Sitzungstermin: Dienstag, 10.03.2020, 19:00 Uhr
Ort, Raum: großer Sitzungssaal, Laufenstraße 84, 52156 

Monschau

Öffentlicher Teil

1. Eröffnung der Sitzung

2. Antrag auf Befreiung von den Festsetzungen des Bebau-
ungsplanes Konzen Nr. 2 für das Grundstück Konzen, Flur 
1, Flurstück 383
hier: Überschreitung der Baugrenze

2020/267

3. Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplanes 
Rohren Nr. 5, 1. Änderung
hier: Fällung von Buchen

2020/273

4. 86. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Mon-
schau "Aussichts- und Richtfunkturm" Hier: Aufstellungs-
beschluss gem. § 2 (1) BauGB und Beschluss zur frühzeiti-
gen Beteiligung gem. § 3 (1) BauGB und § 4 (1) BauGB

2020/274

5. 6. Änderung des Bebauungsplanes Mützenich Nr. 3C "Eu-
pener Straße"

2020/270
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6. Satzungsbeschluss für den Bebauungsplanes Höfen Nr. 3, 
5. Änderung "Alter Weg"

2020/276

7. Anfragen der Ausschussmitglieder

8. Mitteilungen der Verwaltung

Nichtöffentlicher Teil

9. Anfragen der Ausschussmitglieder

10. Mitteilungen der Verwaltung

Mit freundlichen Grüßen
          gez.

Manfred Schneider
(Ausschussvorsitzende/r)

2 von 168 in Zusammenstellung



2020/267
Beschlussvorlage
I.1 - Planung, Hochbau -
Sabine Carl

Antrag auf Befreiung von den Festsetzungen des 
Bebauungsplanes Konzen Nr. 2 für das Grundstück 
Konzen, Flur 1, Flurstück 383
hier: Überschreitung der Baugrenze

Beratungsfolge Geplante 
Sitzungstermine

Ö / N

Bau- und Planungsausschuss 
(Beschlussfassung) 10.03.2020 Ö

Beschlussvorschlag
Der Bau- und Planungsausschuss beschließt,

dem Antrag auf Befreiung von den Festsetzungen für den Geltungsbereich des 
Bebauungsplanes Konzen Nr. 2 bezüglich einer geringfügigen Überschreitung der 
Baugrenze gem. § 31 BauGB zuzustimmen.

Sachverhalt
Das Grundstück Gemarkung Konzen, Flur 1, Flurstück 383 liegt im 
Geltungsbereich des Bebauungsplanes Konzen Nr. 2.     

Der Bauherr plant die Bebauung des Grundstückes mit einem Wohnhaus und 
einer Doppelgarage. An der südöstlichen Grenze des Grundstückes ist ein 
Pflanzstreifen festgesetzt, mit einem zum Erhalt festgesetzten Baum. Das 
geplante Wohnhaus überschreitet geringfügig die Baugrenze im Bereich des zum 
Erhalt festgesetzten Baumes zwischen den Grundstücken 383 und 384. Der Baum 
steht aber nicht an dieser dargestellten Stelle, sondern direkt an der Straße vor 
dem Grundstück 383. Dies ist auf dem beigefügten Luftbild deutlich zu erkennen. 
Die Darstellung im Bebauungsplan ist in diesem Punkt fehlerhaft. Mit dem Bau 
des Wohnhauses wird der Kronentraufbereich des vorhandenen Baumes nicht 
berührt. 

Bereits beim Bauvorhaben der Garage auf dem Grundstück 384 wurde eine 
Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplanes aus dem selben Grund 
beschlossen.

Verwaltungsseitig wird daher vorgeschlagen, bei der geringfügigen 
Überschreitung der Baugrenze der Befreiung von den Festsetzungen des 
Bebauungsplanes Konzen Nr. 2 gem. § 31 BauGB zuzustimmen.   
            

Finanzielle Auswirkungen
keine

TOP 2
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Anlage/n

1 Liegenschaftskarte (öffentlich)
2 Bebauungsplan (öffentlich)
3 Luftbild (öffentlich)
4 Lageplan (öffentlich)
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2020/273
Beschlussvorlage
I.1 - Planung, Hochbau -
Stephan Dicks

Befreiung von den Festsetzungen des 
Bebauungsplanes Rohren Nr. 5, 1. Änderung
hier: Fällung von Buchen

Beratungsfolge Geplante 
Sitzungstermine

Ö / N

Bau- und Planungsausschuss 
(Beschlussfassung) 10.03.2020 Ö

Beschlussvorschlag
Der Bau- und Planungsausschuss beschließt,
dem Antrag auf Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplanes Rohren 
Nr. 5, 1. Änderung bezüglich der Fällung von Buchen gem. § 31 BauGB 
zuzustimmen. Die verlustigen Buchen werden nach Abschluss der Baumaßnahme 
durch Neuanpflanzungen ersetzt. 

Sachverhalt
Im Auftrag der Monschauer Stadtentwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG wird 
zurzeit der 2. Bauabschnitt des Baugebietes Rohren-Branderhaild erschlossen. 
Wie bereits der erschlossene 1. Bauabschnitt entwässert auch der 2. 
Bauabschnitt im Trennsystem und für die geregelte Ableitung der 
Niederschlagswässer des gesamten Baugebietes wird in Kürze auf dem im 
Bebauungsplan entsprechend festgesetzten Grundstück (Flurstück 241) ein 
geschlossenes, unterirdisches Regenrückhaltebecken gebaut. Die Anlage eines 
wie im Bebauungsplan dargestellten offenen Beckens ist wegen der beengten 
Platzverhältnisse und des erforderlichen Rückhaltevolumens nicht möglich. Im 
weiteren Verlauf wird das Niederschlagswasser über einen Regenwasserkanal – 
entlang des Wirtschaftsweges in einer offenen Entwässerungsmulde - dem Bach 
„Riegelsief“ zugeführt. Die notwendige Einleitungsgenehmigung der Unteren 
Wasserbehörde sowie die Erlaubnis der Unteren Landschaftsbehörde unter 
Beteiligung des Naturschutzbeirates der StädteRegion Aachen liegen vor. 

Im Bereich des Ablaufs des Regenrückhaltebeckens ist im südlichen Bereich des 
Grundstücks eine Buchenhecke mit Durchwachsern zu kreuzen, die im 
Bebauungsplan mit Bindung für den Erhalt gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 25 b BauGB 
festgesetzt ist. Für die Verlegung des Kanalrohres müssen auf der Breite des 
erforderlichen Baufeldes die Buchen entfernt werden. Die verlustigen Pflanzen 
werden nach Abschluss der Baumaßnahme ersetzt. 

Weiterhin ist nach neuesten Informationen des Errichters des unterirdischen 
Regenrückhaltebeckens für dessen Bau ein seitlicher Arbeitsraum in einer Breite 
von 2,0 Metern erforderlich, der auch eine Fällung von Buchen im Bereich der 
südlichen Ecke des Regenrückhaltebeckens erfordern würde. Hierzu wird jedoch 
noch ein weiterer Termin zur Abstimmung Anfang März stattfinden, um nach 
Möglichkeit den Arbeitsraum zur Schonung der Buchen auf ein geringeres Maß 
reduzieren zu können. Sollte keine Möglichkeit bestehen, werden auch in diesem 
Bereich die verlustigen Pflanzen ersetzt.   

TOP 3
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Da die Fällung der Buchen für die Herstellung der öffentlichen Entwässerung 
unvermeidlich ist, wird seitens der Verwaltung vorgeschlagen, der Befreiung von 
den Festsetzungen des Bebauungsplanes zuzustimmen. 

Aufgrund der Fällung erst nach positiver Beschlussfassung des Bau- und 
Planungsausschusses im März werden in Abstimmung mit der Unteren 
Landschaftsbehörde die Buchen vor Entnahme auf einen Brutvogelbesatz 
kontrolliert. 
 

Finanzielle Auswirkungen
Keine

Anlage/n

1 Lageplan RRB (öffentlich)
2 Lageplan Kanalisationsanlagen (öffentlich)
3 Auszug Bebauungsplan (öffentlich)
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2020/274
Beschlussvorlage
I.1 - Planung, Hochbau -
Stephan Dicks

86. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt 
Monschau "Aussichts- und Richtfunkturm" Hier: 
Aufstellungsbeschluss gem. § 2 (1) BauGB und 
Beschluss zur frühzeitigen Beteiligung gem. § 3 (1) 
BauGB und § 4 (1) BauGB

Beratungsfolge Geplante 
Sitzungstermine

Ö / N

Bau- und Planungsausschuss 
(Beschlussfassung) 10.03.2020 Ö

Beschlussvorschlag
Der Bau- und Planungsausschuss beschließt

a) die Aufstellung der 86. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt 
Monschau gem. § 2 Abs. 1 BauGB

b) die Öffentlichkeit sowie die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange gem. § 3 Abs. 1 BauGB und § 4 Abs. 1 BauGB frühzeitig an der 
Bauleitplanung zu beteiligen

Sachverhalt
Der Vorhabenträger plant auf dem städtischen Grundstück der Gemarkung 
Imgenbroich, Flur 10, Flurstück 76 im Bereich des Steling einen rund 42 Meter 
hohen Aussichtsturm zu errichten, der zugleich für Richtfunkantennen genutzt 
werden kann. Richtfunkantennen kommunizieren mit geringer Leistung und 
möglichst zielgerichtet mit der Antenne am Gegenpunkt. Das aktuell geplante 
Vorhaben sieht einen Turm in einer feuerverzinkten Stahlfachwerkkonstruktion 
mit außenliegender Treppenanlage vor. Eine Aussichtsplattform soll auf 35 m 
Höhe eingerichtet werden. Mit den darüber angeordneten Richtfunkantennen 
wird insgesamt eine Höhe von 42 m ab Oberkante Gelände erreicht. 

Der geplante Standort des Turms liegt im bauplanungsrechtlichen Außenbereich. 
Eine Privilegierung der vorgesehenen Nutzungen ist nach § 35 Abs. 1 und 2 
BauGB nicht gegeben, da es nicht zum Vorhabenkatalog des Abs. 1 gehört und 
als sonstiges Vorhaben gem. Abs. 2 den Darstellungen des Flächennutzungsplans 
widerspricht (§ 35 Abs. 3 Punkt 1). Um die planungsrechtlichen Voraussetzungen 
für den Bau des Aussichtsturms zu schaffen, ist daher die Änderung des 
Flächennutzungsplans der Stadt Monschau erforderlich. In dem vorliegenden 86. 
Änderungsverfahren des Flächennutzungsplans wird daher die vorhandene 
Darstellung „Fläche für Forstwirtschaft“ mit einem neuen Punktsymbol mit der 
Zweckbestimmung „Aussichts- und Richtfunkturm“ überlagert, um die Errichtung 
eines Turmbauwerks mit Fundament als „sonstiges Vorhaben“ gem. § 35 Abs. 2 
BauGB zu ermöglichen.

Die landesplanerische Voranfrage nach § 34 LPlG NRW wurde am 20.09.2019 an 
die Bezirksregierung Köln gestellt. Mit Schreiben vom 05.11.2019 wurden – 
vorbehaltlich noch fehlender Unterlagen in Abstimmung mit der StädteRegion 
Aachen – keine grundsätzlichen landesplanerischen Bedenken geäußert.
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Bereits in der Sitzung am 20.06.2017 erklärte der Bau- und Planungsausschuss 
des Rates der Stadt Monschau die grundsätzliche Bereitschaft, ein 
Bauleitplanverfahren zur Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen für 
die Genehmigungsfähigkeit eines Mastes einzuleiten. Nachfolgend wurde ein 
Interessenbekundungsverfahren durchgeführt und nach Beschlüssen des Rates 
am 29.01.2019 und am 08.10.2019 mit dem ausgewählten Vorhabenträger ein 
Mietvertrag über das gegenständliche Grundstück zum Bau und Betrieb eines 
Aussichtsturms mit Richtfunkspiegeln sowie ein städtebaulicher Vertrag nach § 
11 BauGB zur Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen 
abgeschlossen. 

Verwaltungsseitig wird vorgeschlagen, nun den Beschluss zur Aufstellung der 86. 
Änderung des Flächennutzungsplanes gem. § 2 Abs. 1 BauGB zu fassen und auf 
Grundlage des beigefügten Vorentwurfes nebst Anlagen die Öffentlichkeit und 
Behörden sowie sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 3 Abs. 1 BauGB und 
§ 4 Abs. 1 BauGB frühzeitig an der Planung zu beteiligen.

 

Finanzielle Auswirkungen
Der Vorhabenträger trägt alle im Zusammenhang mit der Aufstellung und 
Realisierung der Bauleitplanung entstehenden Kosten.

Anlage/n

1 Plan_86.FNP_Aenderung_Monschau_2020-01-20 (öffentlich)
2 Begr_86.FNP-Aenderung_Monschau_2020-02-14 (öffentlich)
3 ASP1_86.FNP-Aenderung_Monschau_2020-02-14 (öffentlich)
4 LBP_86.FNP-Aenderung_Monschau_2020-02-14 (öffentlich)
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86. Änderung des FNP Monschau

Rechtsgrundlagen

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBI. I S.3634)

Baunutzungsverordnung (BauNVO) Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke in der Fassung der

Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786)

Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhalts (BGBl. I S. 58) (Planzeichenverordnung

1990 - PlanzV90) in der Fassung der Bekanntmachung vom 18.12.1990, geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom

4. Mai 2017 (BGBl. I S. 1057)

Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW); in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994

(GV. NRW. S. 666) zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 11. April 2019 (GV. NRW. S. 202)

BauO NRW - Landesbauordnung: Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (BauO NRW 2018) in der Fassung der

Bekanntmachung vom 03. August 2018 (GV. NRW. 2018 S. 421) zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom

26. März 2019 (GV. NRW. S. 193)

Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit an der

Bauleitplanung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB erfolgte nach

Beschluss des Bau- und Planungsausschusses vom

................... in der Zeit vom ..................... bis .....................

Gleichzeitig wurde auch den Behörden sowie den Trägern

öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB Gelegenheit

zur Stellungnahme gegeben.

Monschau, den .....................

...............................................

Die Bürgermeisterin

Verfahrenshinweise

Der Bau- und Planungsausschuss der Stadt Monschau hat

in seiner Sitzung vom ....................... gemäß § 2 Abs. 1

BauGB beschlossen, den Flächennutzungsplan zu ändern.

Monschau, den .....................

...............................................

Die Bürgermeisterin

In einer Sitzung am ..................... beschloss der Bau- und

Planungsausschuss, den Entwurf der 86. Änderung des

Flächennutzungsplanes gemäß § 3 Abs. 2 BauB öffentlich

auszulegen. Dies erfolgte in der Zeit vom ...................... bis

.................... . Gleichzeitig erhielten die Behörden und Träger

öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB Gelegenheit,

sich zu äußern.

Monschau, den .....................

...............................................

Die Bürgermeisterin

Die 86. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt

Monschau ist durch Beschluss des Rates vom ....................

festgestellt worden

Monschau, den .....................

...............................................

Die Bürgermeisterin

Diese Änderung des Flächennutzungsplanes wurde durch

Verfügung der Bezirksregierung Köln vom ........................

gemäß § 6 BauGB genehmigt.

AZ.: ......................................

Köln, den ..............................

DIE BEZIRKSREGIERUNG

i.A.

Die Erteilung der Genehmigung ist gemäß § 6 Abs. 5 BauGB

in der Zeit vom ..................... bis ..................... ortsüblich

durch Aushang bekannt gemacht worden.

Mit der Bekanntmachungsfrist wurde die 86. Änderung des

Flächennutzungsplanes wirksam.

Monschau, den .....................

...............................................

Die Bürgermeisterin

Plangrundlage

Darstellung auf der Grundlage der deutschen Grundkarte

DGK5

DGK5 Quelle: Land NRW (2020)

Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0 (www.govdata.de/dl-de/by-2-0)

Datensatz (URl): DGK5 = https://registry.gdi-de.org/id/de.nw/DENWDGK5

(c) StädteRegion Aachen   (c) Geobasis NRW   (c) IT NRW Düsseldorf

(c) Bundesamt für Kartographie und Geodäsie, Datenquellen:

http://sg.geodatenzentrum.de/web_public/Datenquellen_ TopPlus_Open.pdf

(c) StädteRegion Aachen   (c) Geobasis NRW   (c) IT NRW Düsseldorf

(c) Bundesamt für Kartographie und Geodäsie, Datenquellen:

http://sg.geodatenzentrum.de/web_public/Datenquellen_ TopPlus_Open.pdf

bisherige Darstellung

geplante Darstellung
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Ziele, Zweck und wesentliche Auswirkungen  

1. Allgemeines 

1.1 Anlass der Planung 
Ein Vorhabenträger plant, auf dem Steling im Stadtgebiet Monschau einen rund 42 Meter hohen 
Aussichtsturm zu errichten, der zugleich für Richtfunkantennen genutzt werden kann.  
Der geplante Standort des Turms liegt im bauplanungsrechtlichen Außenbereich. Eine Privile-
gierung der vorgesehenen Nutzungen ist nach § 35 Abs. 1 und 2 BauGB nicht gegeben, da es 
nicht zum Vorhabenkatalog des Abs. 1 gehört und als sonstiges Vorhaben gem. Abs. 2 den 
Darstellungen des Flächennutzungsplans widerspricht (§ 35 Abs. 3 Punkt 1). Um die planungs-
rechtlichen Voraussetzungen für den Bau des Aussichtsturms zu schaffen, ist daher die Ände-
rung des Flächennutzungsplans der Stadt Monschau erforderlich.  

1.2 Planverfahren 
Die landesplanerische Voranfrage nach § 34 LPlG NRW wurde am 20.09.2019 an die Bezirks-
regierung Köln gestellt. Mit Schreiben vom 05.11.2019 wurden – vorbehaltlich noch fehlender 
Unterlagen in Abstimmung mit der StädteRegion Aachen – keine grundsätzlichen landesplane-
rischen Bedenken geäußert.  
Der Aufstellungsbeschluss und der Beschluss für die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit 
nach § 3 Abs. 1 BauGB sowie der Behörden nach § 4 Abs. 1 BauGB erfolgt am 10.03.2020. Die 
frühzeitige Beteiligung wird nach öffentlicher Bekanntmachung vom 12.03.2020 in der Zeit vom 
20.03.2020 bis zum 22.04.2020 durchgeführt. 
Der Beschluss für die Offenlage des Entwurfs der 86. FNP-Änderung für die Beteiligung der Öf-
fentlichkeit nach § 3 Abs. 2 BauGB sowie der Behörden nach § 4 Abs. 2 BauGB erfolgt am 
……. 2020. Die Beteiligung wurde nach öffentlicher Bekanntmachung vom …… 2020 in der Zeit 
vom …… bis …… 2020 durchgeführt. 
Der Feststellungsbeschluss für die 86. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Mon-
schau erfolgt am …… 2020.  

2. Städtebauliche Situation 

2.1 Lage, Größe und Umgrenzung des Änderungsbereichs 
Der 2,6 ha große Planbereich der 86. Änderung befindet sich im Ortsteil Mützenich der Stadt 
Monschau, Gemarkung 4275 Imgenbroich Flur 10, Flurstück 76 im Nahbereich der Straße Bon-
gert. Er liegt am östlichen Rand des Stadtgebiets und ist begrenzt von der Staatsgrenze zu Bel-
gien im Westen, einem Wirtschaftsweg östlich und südlich des Waldes sowie im Norden von ei-
ner örtlich nicht erkennbaren Linie innerhalb des Waldes zwischen Vermessungspunkt 733 und 
etwa der Grenze des Flurstücks 1032.  
Der Standort befindet sich auf einer rund 650 m über dem Meeresspiegel liegenden Hochkuppe 
des Hatzevenns, etwa 200 m entfernt vom 'Steling', der mit 658 m ü.NHN höchsten Erhebung 
im Gebiet der StädteRegion Aachen.  

TOP 4

21 von 168 in Zusammenstellung



86. ÄNDERUNG DES FLÄCHENNUTZUNGSPLANS DER STADT MONSCHAU 'AUSSICHTS- UND RICHTFUNKTURM' 

 

 Vorentwurf 14. Februar 2020 2 

2.2 Derzeitige Nutzung 
Der Planbereich befindet sich am östlichen Rande eines großflächigen Waldgebietes, das von 
offenen Gebüsch- und Moorflächen durchzogen ist.  
Nach Osten grenzen landwirtschaftliche Grünlandflächen an den Waldrand bis zum rund 500 m 
entfernten Ortsrand des Ortsteils Mützenich an. Eine Jagdhütte befindet sich unmittelbar am 
Waldrand. Rund 600 m südöstlich beginnt der locker besiedelte Ortsteil Mützenich. In einer Ent-
fernung von rund 1,3 km beginnen die großflächigen Hochmoorgebiete des Hohen Venns auf 
belgischem Staatsgebiet. 

2.3 Verkehrliche Erschließung 
Der Standort liegt im Nahbereich der Straße Bongert, die ausschließlich für den landwirtschaftli-
chen Verkehr freigegeben ist.   
Die Anbindung an das überörtliche Verkehrsnetz erfolgt über die Straße Bongert zur rund 
800 m entfernten L 106 (Schiffenborn), die den Ortsteil Mützenich quert. Nach weiteren etwa 
3 km in nördliche Richtung bindet diese an die B 258 (Trierer Straße) an. In südliche Richtung 
erfolgt die Anbindung an die L 214 (Eupener Straße). 
Die nächstgelegene Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) erfolgt über 
die in etwa 1 km fußläufiger Entfernung an der Straße Schiffenborn gelegene Bushaltestelle 
Mützenich Im Bruch.  
Neben diversen Rundwanderwegen führt auch der Fernwanderweg Eifelsteig unmittelbar am 
Änderungsbereich vorbei.  
Ein Wanderparkplatz befindet sich in rund 2 km Entfernung an der Straße Im Brand im Ortsteil 
Mützenich. Der Wanderparkplatz Fliegerhügel an der Eupener Straße ist rund 2,7 km entfernt. 

2.4 Eigentumsverhältnisse 
Die Flurstücke befinden sich im Eigentum der Stadt Monschau.  

3. Ziele der Raumordnung und planungsrechtliche Situation 

3.1 Regionalplan 
Im Regionalplan für den Regierungsbezirk Köln, Teilabschnitt Region Aachen liegt der Ände-
rungsbereich im Übergang Waldbereich und Allgemeiner Freiraum- und Agrarbereich, überla-
gert mit der Signatur Schutz der Landschaft und landschaftsorientierten Erholung sowie der 
Darstellung Grundwasser- und Gewässerschutz. Der Ortskern von Mützenich ist als nächstge-
legener Allgemeiner Siedlungsbereich in rund 1 km Entfernung dargestellt. 

3.2 Kommunales Planungsrecht 
Im Flächennutzungsplan der Stadt Monschau (1977) ist der Bereich der 86. Änderung als Flä-
che für Forstwirtschaft dargestellt.  
Der vorhandene Waldbestand südlich und nördlich des Änderungsbereichs ist ebenfalls als Flä-
che für Forstwirtschaft dargestellt. Östlich schließt Fläche für Landwirtschaft an. Als Gemischte 
Baufläche dargestellt sind ein unmittelbar am Waldrand liegendes einzelstehendes Gebäude 
sowie die vorhandene Bebauung des Ortsteils Mützenich in rund 600 m Entfernung.  
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Der nächstgelegene Bebauungsplan befindet sich rund 600 m entfernt in der Ortslage Mützen-
ich mit der Festsetzung der vorhandenen Bebauung als Dorfgebiet.  

3.3 Sonstige Fachplanungen 
Der Planbereich der 86. FNP-Änderung liegt im Geltungsbereich des Landschaftsplanes Nr. 6 
'Monschau' der StädteRegion Aachen1, der für den Geltungsbereich und die angrenzenden 
Waldflächen das Entwicklungsziel 6 'Biotopentwicklung' darstellt. Das Planbereich liegt inner-
halb des Landschaftsschutzgebietes LSG-2.2-2 'Vennhochfläche' sowie innerhalb des Natur-
parks NTP-008 (Deutsch-Belgischer Naturpark Hohes Venn – Eifel).  
Das nächstgelegene Naturschutzgebiet (NSG 2.1-2 Vennhochfläche bei Mützenich) und zu-
gleich Natura-2000 Gebiet nach der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (DE-5403-305) liegt rund 
1,3 km südöstlich. Auf belgischer Seite liegt in rund einem Kilometer Entfernung das Natura 
2000-Gebiet BE33025C0 'Fagnes du Nord-Est'. Es liegen keine Geschützten Biotope im Ände-
rungsbereich. 
Der Standort liegt in der Zone III des geplanten Trinkwasserschutzgebietes 530411 'Ober-
see'. 

4. Ziele und Zwecke der 86. Änderung des Flächennutzungsplans 
Ziel der 86. Änderung des Flächennutzungsplans ist die planungsrechtliche Vorbereitung für die 
Genehmigung eines Aussichtsturms mit Richtfunkantennen.  
Aufgrund der exponierten Kuppenlage des Steling bietet sich der Standort für einen attraktiven 
Aussichtsturm an, der über den Baumkronen weitreichende Sichtbeziehungen in alle Himmels-
richtungen ermöglicht. Bisher ist vom nahe gelegenen Aussichtspunkt 'Eifel-Blick' Steling nur 
der Blick Richtung Osten über die Landschaft des Naturparks Eifel möglich. Für die Verbesse-
rung von Richtfunkverbindungen ist die Höhe des Standorts ebenfalls ein entscheidender 
Standortvorteil. 
Das aktuell geplante Vorhaben sieht einen Turm in einer feuerverzinkten Stahlfachwerkkon-
struktion mit außenliegender Treppenanlage vor. Eine Aussichtsplattform soll auf 35 m Höhe 
eingerichtet werden. Mit den darüber angeordneten Richtfunkantennen wird insgesamt eine 
Höhe von 42 m ab Oberkante Gelände erreicht. Das Stahlbetonfundament wird voraussichtlich 
mit einer Grundfläche von 8,00 m x 8,00 m angelegt. 

5. Begründung der Planinhalte 

5.1 Art der baulichen Nutzung  
Im 86. Änderungsverfahren des Flächennutzungsplans wird die vorhandene Darstellung 'Fläche 
für Forstwirtschaft' mit einem neuen Punktsymbol mit der Zweckbestimmung 'Aussichts- und 
Richtfunkturm' (OK 700 m ü NHN) überlagert.  
Die ergänzende Darstellung des Punktsymbols ermöglicht aus planungsrechtlicher Sicht die Er-
richtung eines Turmbauwerks mit Fundament als 'sonstiges Vorhaben' gem. § 35 Abs. 2 

                                                
1  StädteRegion Aachen (2004): Landschaftsplan VI – Monschau, 1. Änderung 
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BauGB. Demnach können sonstige Vorhaben im Einzelfall zulässig sein, wenn ihre Ausführung 
oder Benutzung öffentliche Belange nicht beeinträchtigt und die Erschließung gesichert ist. Die 
in § 35 Abs. 3 (nicht abschließend) aufgeführten öffentlichen Belange werden durch die 
Planänderung nicht beeinträchtigt.  
Die genaue Lage ist aufgrund der Parzellenunschärfe eines Flächennutzungsplans mit dem 
Punktsymbol nicht vorgegeben. Mit der Höhenbeschränkung auf 700 m ü NHN ist ein Turm mit 
einer Gesamthöhe von bis zu 50 m möglich. Zur Staatsgrenze Belgien sind abhängig von der 
zukünftigen Höhe der baulichen Anlage Abstandsflächen mit einem Faktor von mind. 0,4 einzu-
halten.  
Mit der Bezeichnung 'Turm' wird ein schlankes hohes Bauwerk bezeichnet, das seine Umge-
bung überragt. Ein 'Aussichts- und Richtfunkturm' hat die Funktion, sowohl eine weitreichende 
Fernsicht in möglichst alle Himmelsrichtungen zu bieten als auch Sendegeräte für einen weitrei-
chenden Empfang aufzunehmen. Richtfunkantennen kommunizieren mit geringer Leistung und 
möglichst zielgerichtet mit der Antenne am Gegenpunkt (senden und empfangen). Mit der Lage 
im Wald ist daher eine Höhe erforderlich, die einerseits die Baumkronen deutlich überragt, an-
dererseits aber nicht als störendes Landschaftselement wahrgenommen wird. Dies wird mit der 
bautypologischen Bezeichnung 'Turm' ausgedrückt. Die Ergänzung der Zweckbestimmung mit 
einer Höhenbeschränkung erlaubt je nach konkretem Standort einen Turm mit max. 50 m über 
Gelände, um eine erhebliche Beeinträchtigung des Landschaftsbildes zu vermeiden.  
Die Richtfunkantennen erzeugen ein stark gebündeltes elektromagnetisches Feld mit geringer 
zielgerichteter Sendeleistung. Rundfunk- oder Mobilfunkantennen sollen im Gegensatz dazu ein 
ganzes Gebiet – teils mit erheblich höherer Leistung – versorgen. Die Expositionsbereiche be-
finden sich oberhalb der Aussichtsplattform. Die Einhaltung der geltenden europäischen Richtli-
nien und Grenzwerte des Immissionsschutzrechts (BImSchG) wird spätestens vor Aufnahme 
der Nutzung durch die Standortbescheinigung der Bundesnetzagentur (BNetzA) bestätigt, die 
derartige Sendeanlagen prüfen und genehmigen muss.  
Da sowohl im Naturpark Nordeifel als auch im Hohen Venn auf belgischem Staatsgebiet an 
mehreren markanten Punkten Aussichtstürme errichtet sind und diese insbesondere Wanderern 
zudem als Landmarke zur Orientierung dienen, sind keine nachteiligen Auswirkungen auf die 
Eigenart der Landschaft zu erwarten. Das Genießen der Aussicht ist ein öffentlich zugängliches 
Freizeitangebot, das die Erholungsfunktion am Rande des Naturparks stärken soll. Der Erho-
lungswert der Landschaft wird durch den Aussichtsturm als neues Ausflugsziel gesteigert. Eine 
potenzielle Beeinträchtigung des Landschaftsbildes wird durch die Höhenbeschränkung der 
baulichen Anlage gemindert. Eine optisch bedrängende Wirkung auf Wohnnutzungen, wie sie 
etwa von Windenergieanlagen ausgeht, kann aufgrund des rund 600 m großen Abstandes zur 
Ortslage Mützenich ausgeschlossen werden. 
Über die Straße Bongert ist die verkehrliche Erschließung gesichert.  
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6. Umweltbericht 

6.1 Einleitung 
Der vorliegende, noch unvollständige Umweltbericht wird für den Verfahrensschritt der 
frühzeitigen Beteiligungen nach §§ 3 (1) und 4 (1) BauGB erstellt. Im Rahmen der frühzei-
tigen Behördenbeteiligung nach § 4 (1) BauGB wird um Äußerung zum ggf. zu erweitern-
den Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung gebeten und dieser ggf. den 
neuen Erkenntnissen angepasst. 
Im Zusammenhang mit der Änderung des Flächennutzungsplans sind gem. § 2 Abs. 4 BauGB 
i.V.m. § 2a BauGB die Auswirkungen auf die Umwelt zu überprüfen. Es ist eine Umweltprüfung 
durchzuführen, in der die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen ermittelt und in 
einem Umweltbericht beschrieben und bewertet werden. Weiterhin ist gem. §§ 1, 1a BauGB die 
Abhandlung der Eingriffsregelung in einem Landschaftspflegerischen Fachbeitrag (BKR 
AACHEN 2020a) erforderlich. Daneben sind artenschutzrechtliche Aspekte zu berücksichtigen 
(BKR AACHEN 2020b).  

6.1.1 Rechtsgrundlage 
Gemäß §§ 2 Abs. 4 und 2a Satz 2 Nr. 2 BauGB ist im Rahmen der Aufstellung oder Änderung 
eines Flächennutzungsplanes für die Belange des Umweltschutzes einschließlich des Natur-
schutzes und der Landschaftspflege nach §§ 1 Abs. 6 Nr. 7 und 1a BauGB eine Umweltprüfung 
durchzuführen, in der die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen ermittelt und in 
einem Umweltbericht beschrieben und bewertet werden. Diese Bewertung ist Bestandteil der 
Abwägung gemäß § 1 BauGB. 
Die Aufgabe der Umweltprüfung ist es, die mit der Realisierung des Bauleitplans zu erwarten-
den bau-, anlage- und betriebsbedingten erheblichen Auswirkungen auf den Menschen und die 
Umweltschutzgüter gem. § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB frühzeitig, umfassend und medienübergrei-
fend zu ermitteln, zu beschreiben und zu bewerten.  
Im Umweltbericht sind auch die anderweitigen Planungsmöglichkeiten, die die Ziele und den 
räumlichen Geltungsbereich der FNP-Änderung berücksichtigen (Planungsalternativen), zu er-
mitteln, zu beschreiben und zu bewerten. Bei einer FNP-Änderung soll dabei die Berücksichti-
gung der umweltrelevanten Aspekte so frühzeitig erfolgen, dass negative Umweltauswirkungen 
ermittelt und gegebenenfalls nach Planungsalternativen gesucht werden kann. Detailliertere 
Prüfungen der Umweltauswirkungen eines konkreten Vorhabens bleiben den nachgeordneten 
Verfahren der verbindlichen Bauleitplanung vorbehalten. 

6.1.2 Inhalt und Ziele der Flächennutzungsplanänderung 
Ein Vorhabenträger plant die Errichtung eines Aussichtsturms, der zugleich für Richtfunkanten-
nen genutzt werden kann. Richtfunkantennen kommunizieren mit geringer Leistung und mög-
lichst zielgerichtet mit der Antenne am Gegenpunkt (senden und empfangen). Das aktuell ge-
plante Vorhaben sieht einen Turm in einer feuerverzinkten Stahlfachwerkkonstruktion mit au-
ßenliegender Treppenanlage vor. Eine Aussichtsplattform soll auf 35 m Höhe eingerichtet wer-
den. Mit den darüber angeordneten Richtfunkantennen wird insgesamt eine Höhe von 42 m ab 
Oberkante Gelände erreicht. Das Stahlbetonfundament wird voraussichtlich mit einer Grundflä-
che von 8,00 m x 8,00 m angelegt. 
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Im 86. Änderungsverfahren des Flächennutzungsplans wird die vorhandene Darstellung 'Fläche 
für Forstwirtschaft' mit einem neuen Punktsymbol mit der Zweckbestimmung 'Aussichts- und 
Richtfunkturm' (OK 700 m ü NHN) überlagert, um die Errichtung eines Turmbauwerks mit Fun-
dament als 'sonstiges Vorhaben' gem. § 35 Abs. 2 BauGB zu ermöglichen. Die genaue Lage ist 
aufgrund der Parzellenunschärfe eines Flächennutzungsplans nicht vorgegeben. Mit der Hö-
henbeschränkung auf 700 m ü NHN ist – je nach Standort – ein Turm mit einer Gesamthöhe 
von bis zu 50 m möglich. Da der FNP keine konkreten Festsetzungen für nachfolgende Ge-
nehmigungsverfahren treffen kann, orientiert sich die weitergehende Prüfung an der aktuellen 
Planung.  
Die Richtfunkantennen erzeugen im Unterschied zu Rundfunk- oder Mobilfunkantennen, die mit 
erheblich höherer Leistung ein ganzes Gebiet versorgen, ein stark gebündeltes elektromagneti-
sches Feld mit geringer zielgerichteter Sendeleistung. Die Expositionsbereiche befinden sich 
oberhalb der Aussichtsplattform. Die Einhaltung der geltenden europäischen Richtlinien und 
Grenzwerte des Immissionsschutzrechts (BImSchG) wird durch die Bundesnetzagentur BNetzA 
geprüft.  
 

  

Abbildung 1: Rechtswirksamer FNP 1977 (links) und Vorentwurf der 86. FNP-Änderung 
(rechts) 
Quelle: BKR Aachen  

6.2 Ziele des Umweltschutzes und ihre Berücksichtigung 
Ziele des Umweltschutzes in Fachgesetzen 
Die für die Ebene eines Flächennutzungsplans bedeutsamen Ziele in Fachgesetzen sind nach-
folgend zusammengefasst. Sie werden in den nachfolgenden Kapiteln bei der Bewertung der 
vorhabenbezogenen Auswirkungen auf die verschiedenen Umweltschutzgüter zu Grunde ge-
legt. 
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Tabelle 1: Ziele des Umweltschutzes in einschlägigen Fachgesetzen 
 

Fachgesetze Ziele des Umweltschutzes 
Baugesetzbuch – BauGB Die Bauleitpläne sollen eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung, die die 

sozialen, wirtschaftlichen und umweltschützenden Anforderungen auch in 
Verantwortung gegenüber künftigen Generationen miteinander in Einklang 
bringen […]. Sie sollen dazu beitragen, eine menschenwürdige Umwelt zu si-
chern, die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen und zu entwickeln so-
wie den Klimaschutz und die Klimaanpassung, […], zu fördern, […] (§ 1 Abs. 
5). 
In der Bauleitplanung sind die Belange des Umweltschutzes einschl. des Na-
turschutzes und der Landschaftspflege zu berücksichtigen. 
Mit Grund und Boden soll sparsam und schonend umgegangen werden; Die 
Vermeidung und der Ausgleich voraussichtlich erheblicher Beeinträchtigun-
gen des Landschaftsbildes sowie der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des 
Naturhaushalts […] (Eingriffsregelung nach dem Bundesnaturschutzgesetz) 
sind in der Abwägung […] zu berücksichtigen (§ 1a Abs. 3 BauGB). 
Den Erfordernissen des Klimaschutzes soll sowohl durch Maßnahmen, die 
dem Klimawandel entgegenwirken, als auch durch solche, die der Anpassung 
an den Klimawandel dienen, Rechnung getragen werden (§ 1a Abs. 5 
BauGB). 

Bundesnaturschutzgesetz -  
BNatSchG 

Natur und Landschaft sind auf Grund ihres eigenen Wertes und als Grundla-
ge für Leben und Gesundheit des Menschen auch in Verantwortung für die 
künftigen Generationen im besiedelten und unbesiedelten Bereich […] so zu 
schützen, dass die biologische Vielfalt, die Leistungs- und Funktionsfähigkeit 
des Naturhaushalts einschließlich der Regenerationsfähigkeit und nachhalti-
gen Nutzungsfähigkeit der Naturgüter sowie die Vielfalt, Eigenart und Schön-
heit sowie der Erholungswert von Natur und Landschaft auf Dauer gesichert 
sind […] (§ 1 Abs. 1 BNatSchG).  
Erhebliche Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft sind vom Verursa-
cher vorrangig zu vermeiden. Nicht vermeidbare erhebliche Beeinträchtigun-
gen sind durch Ausgleichs- oder Ersatzmaßnahmen zu kompensieren 
(§ 13 BNatSchG). 

Bundes-Bodenschutzgesetz – 
BBodSchG 

Böden, die die Bodenfunktionen nach BBodSchG im besonderen Maße erfül-
len, sind besonders zu schützen. 

Wasserhaushaltsgesetz – WHG/ 
LWG NRW – Landeswassergesetz  

Bewirtschaftung des Grundwassers, so dass eine Verschlechterung seines 
mengenmäßigen und chemischen Zustands vermieden wird, […] (§ 47 
WHG). 
Niederschlagswasser soll ortsnah versickert, verrieselt oder direkt oder über 
eine Kanalisation ohne Vermischung mit Schmutzwasser in ein Gewässer 
eingeleitet werden […] (§ 55 WHG). 

Denkmalschutzgesetz NW – 
DSchG 

Denkmäler sind zu schützen, zu pflegen, sinnvoll zu nutzen und wissen-
schaftlich zu erforschen. Sie sollen der Öffentlichkeit im Rahmen des Zumut-
baren zugänglich gemacht werden. 

Klimaschutzgesetz NRW Die negativen Auswirkungen des Klimawandels sind durch die Erarbeitung 
und Umsetzung von sektorspezifischen und auf die jeweilige Region abge-
stimmten Anpassungsmaßnahmen zu begrenzen (§ 3 Abs. 3). 
Zur Verringerung der Treibhausgasemissionen kommen der Steuerung des 
Ressourcenschutzes, der Ressourcen- und Energieeffizienz, der Energieein-
sparung und dem Ausbau Erneuerbarer Energien besondere Bedeutungen 
zu (§ 3 Abs. 2). 

VV-Artenschutz NW Verwaltungsvorschrift zum Artenschutzrecht gem. nationaler Vorschriften zur 
Umsetzung der FFH-RL und V-RL bei Planungs- oder Zulassungsverfahren; 
Vermeidung von Beeinträchtigungen planungsrelevanter Arten. 

DIN 18005-1 Einhaltung der schalltechnischen Orientierungswerte der DIN 18005-1 
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Fachgesetze Ziele des Umweltschutzes 
‚Schallschutz im Städtebau‘, die der planerischen Abschätzung von Lärmim-
missionen dient. 

Technische Anleitung zum Schutz 
gegen Lärm - TA Lärm 

Einhaltung der Immissionsrichtwerte der TA Lärm (Beurteilung von Lärmim-
missionen gewerblicher Nutzungen auf umliegende Wohnnutzungen). Bei 
Einhaltung der Immissionsrichtwerte ist davon auszugehen, dass schädliche 
Umwelteinwirkungen nicht zu erwarten sind. 

 

Ziele des Umweltschutzes in Fachplänen 
Weitere Ziele des Umwelt- und Naturschutzes können sich aus planerischen Vorgaben wie dem 
Landschaftsplan oder Schutzgebietsverordnungen ergeben. Sie werden nachfolgend kurz auf-
geführt und in den folgenden Kapiteln schutzgutbezogen berücksichtigt. 

Landschaftsplan und schutzwürdige Flächen 
Der Planbereich der 86. FNP-Änderung liegt im Geltungsbereich des Landschaftsplanes Nr. 6 
'Monschau' der StädteRegion Aachen2, der für den Geltungsbereich und die angrenzenden 
Waldflächen das Entwicklungsziel 6 'Biotopentwicklung' darstellt.  
Der Planbereich liegt im Landschaftsschutzgebiet LSG 2.2-2 ‚Vennhochfläche‘. Der zum Natur-
raum ‚Hohes Venn‘ gehörige Biotopkomplex unterliegt gemäß Angaben des Landschaftsplans 
einer intensiven forstlichen Nutzung. Beeinträchtigungen ergeben sich durch Entwässerungs-
maßnahmen und durch flächenhafte Aufforstungen mit nicht bodenständigen Gehölzen. Auf 
belgischer Seite ist ein Abtrieb der Fichten bereits im Gange bzw. in naher Zukunft vorgesehen. 
Leitziele sind die Wiederherstellung einer naturraumtypischen Vennlandschaft, die Schaffung 
eines grenzüberschreitenden Biotopverbundes.  
Für die angrenzende Heckenlandschaft im LSG 2.2-3 'Heckenlandschaft Mützenich Nord' mit 
einzelnen Entwicklungs- und Pflegemaßnahmen für Gehölze gilt das Entwicklungsziel 1 'Erhal-
tungsfläche'.   
Der Standort liegt zudem innerhalb des Naturparks NTP-008 ‚Deutsch-Belgischer Naturpark 
Hohes Venn – Eifel‘. 
Das nächstgelegene Naturschutzgebiet ‚NSG 2.1-2 Vennhochfläche bei Mützenich‘ und zu-
gleich Natura-2000 Gebiet nach der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (DE-5403-305) liegt rund 
1,3 km südöstlich. Auf belgischer Seite liegt in rund einem Kilometer Entfernung das Natura 
2000-Gebiet BE33025C0 'Fagnes du Nord-Est'.  
Das Untersuchungsgebiet weist keine gesetzlich geschützten Biotope oder Flächen des lan-
desweiten Biotopkatasters auf. Die angrenzenden Grünlandbereiche werden im landesweiten 
Biotopkataster des LANUV geführt (BK-5403-003 'Heckenlandschaft um Mützenich') und sind 
zugleich Verbundfläche des LANUV mit besonderer Bedeutung (VB-K-5403-002 'Heckenland-
schaft um Mützenich').  

                                                
2  StädteRegion Aachen (2004): Landschaftsplan VI – Monschau, 1. Änderung 
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Weitere Fachplanungen  
Der Standort liegt in der Zone III des geplanten Trinkwasserschutzgebietes 530411 'Ober-
see'.  
Das Plangebiet liegt außerhalb von Überschwemmungsgebieten sowie Hochwasserrisikogebie-
ten.  

6.3 Beschreibung des Umweltzustandes (Basisszenario) und Bewertung der 
voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen (Prognose) 

6.3.1 Menschen, Bevölkerung und Gesundheit 

Basisszenario  
Das nächstgelegene Wohngebäude ist ein Jagdhaus unmittelbar am Rand des Geltungsbe-
reichs (im Flächennutzungsplan als gemischte Baufläche dargestellt). Die locker besiedelte Ort-
schaft Mützenich liegt in einer Entfernung von rund 600 m südöstlich des Geltungsbereichs.  
Für die Freizeit- und Erholungsnutzung bedeutsam sind die (über-)regional bedeutsamen Rad 
und Wanderwegeverbindungen. Neben diversen Rundwanderwegen führt auch der Fernwan-
derweg Eifelsteig unmittelbar am Änderungsbereich vorbei. Der Steling ist zudem der höchste 
Punkt am Eifelsteig. 
Ein Wanderparkplatz befindet sich in rund 2 km Entfernung an der Straße Im Brand im Ortsteil 
Mützenich. Der Wanderparkplatz ‚Fliegerhügel‘ an der Eupener Straße ist rund 2,7 km entfernt. 
In rund 1,5 km in südwestliche Richtung befindet sich ein kleiner, etwa 10 m hoher hölzerner 
Aussichtsturm, der aufgrund der Lage am Waldrand nur eingeschränkt einen freien Blick ermög-
licht. In rund 500 m Entfernung bietet zudem der 'Eifel-Blick', eine der im Naturpark angelegten 
Aussichtsstellen mit Bänken und Infotafeln, eine gute Sicht nach Osten. Ein weiteres Ziel mit 
Bänken und Infotafel in ca. 1 km Entfernung ist 'Kaiser-Karls-Bettstatt', ein Quarzitblock, auf 
dem der Sage nach Kaiser Karl übernachtet habe.  

Prognose 
Der Bau eines Aussichts- und Richtfunkturms wird voraussichtlich ein neues Ausflugsziel für 
Erholungssuchende bieten. Da der Standort verkehrlich nicht an das öffentliche Straßennetz 
angebunden ist, sind – abgesehen von der Bauphase – Anwohner belastende Kfz-Fahrten zum 
Turm ausgeschlossen. Die vorhandenen Wanderparkplätze werden den Zielverkehr aufneh-
men. 
Das Genießen der Aussicht von der neu über den Wipfeln der Bäume geschaffenen Aussichts-
plattform ist ein öffentlich zugängliches Freizeitangebot, das die Erholungsfunktion am Rande 
des Naturparks stärken soll. Erstmalig wird so ein Blick in alle Himmelsrichtungen – und so 
auch eine Fernsicht über das Hohe Venn – ermöglicht. Für die Wanderer auf dem Eifelsteig 
würde der Aussichtsturm als Landmarke den Zielpunkt eines über viele Kilometer sehr gerade 
verlaufenden Streckenabschnitts anzeigen. Der Erholungswert der Landschaft wird durch den 
Aussichtsturm als neues Ausflugsziel gesteigert.  
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Eine optisch bedrängende Wirkung auf Wohnnutzungen, wie sie von Windenergieanlagen aus-
geht, kann aufgrund des rund 600 m großen Abstandes zur Ortslage Mützenich ausgeschlos-
sen werden. Eine Beleuchtung ist nicht vorgesehen. 
Das von den Richtfunkantennen erzeugte elektromagnetische Feld ist stark gebündelt mit ziel-
gerichteter Sendeleistung. Da sich die Expositionsbereiche oberhalb der Aussichtsplattform be-
finden, ist der temporäre Publikumsverkehr nicht betroffen. Mit der vorgeschriebenen Einhaltung 
der geltenden europäischen Grenzwerte des Immissionsschutzrechts sind zudem keine nachtei-
ligen Auswirkungen auf die Gesundheit der Einwohner Mützenichs durch elektromagnetische 
Felder zu erwarten.  
Insofern sind keine Beeinträchtigungen für den Menschen, die Bevölkerung und die Gesundheit 
(hier insbesondere die Bewohnerinnen und Bewohner des Ortsteils Mützenich) zu erwarten. 

6.3.2 Tiere, Pflanzen und biologischen Vielfalt 

Basisszenario  
Der Änderungsbereich befindet sich am östlichen Rande eines großflächigen Waldgebietes, 
das von offenen Gebüsch- und Moorflächen durchzogen ist. Der Änderungsbereich selbst ist 
vor allem durch die Nutzung als Fichtenforst gekennzeichnet. Die Fläche ist vollständig unver-
siegelt, auch die Waldwege weisen teilweise Vegetationsentwicklung auf. Der Änderungsbe-
reich liegt außerhalb einer Biotopverbundfläche. 
Nach Osten erstrecken sich landwirtschaftliche Grünlandflächen vom Waldrand bis zum rund 
600 m entfernten Ortsrand des Ortsteils Mützenich, die von den ortstypischen Buchenhecken 
mit vornehmlich alten Überhältern gegliedert werden. Sie sind Teil der Biotopkatasterfläche BK 
5403-003 'Heckenlandschaft um Mützenich' sowie der Verbundfläche VB-K-5403-002 'Hecken-
landschaft um Mützenich' mit besonderer Bedeutung. Schutzziel ist der Erhalt der naturraumty-
pischen, kulturhistorisch und ökologisch wertvollen Heckenlandschaft. 
Eine Jagdhütte befindet sich unmittelbar am Waldrand. Kleinere Schlagfluren, auf denen Moor- 
oder Heideregeneration gefördert werden sollen, finden sich in ca. 120 m nordwestlicher Ent-
fernung. In einer Entfernung von rund 1,3 km beginnen die großflächigen Hochmoorgebiete des 
Hohen Venns auf belgischem Staatsgebiet. 
Aus Sicht des Artenschutzes finden sich im Änderungsbereich und seinem Umfeld Habitatpo-
tenziale für zahlreiche Brutvögel. Greifvögel und Eulen könnten im Bereich des Fichtenforstes 
oder den angrenzenden Hecken brüten. Der Eingriffsbereich könnte theoretisch auch geschütz-
te Habitatfunktionen der Wildkatze aufweisen – dies ist aber angesichts des Störungsniveaus 
durch Wanderer, Spaziergänger inklusive ihrer Hunde und Reiter, sowie der forstwirtschaftli-
chen Nutzung äußerst unwahrscheinlich.  
Die Artenvielfalt auf der Fläche (~ alpha-Diversität) ist durch die Nutzung als Fichtenforst ge-
genüber dem Umland stark reduziert und beschränkt sich vermutlich größtenteils auf Generalis-
ten und störungstolerante Arten. Anders als im ökologisch sensitiven Umland (v. a. der Moor- 
und Heideflächen im Hohen Venn) ist hier nicht mit Schwerpunktvorkommen sensibler oder sel-
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tener Arten zu rechnen.3 Die Fläche trägt somit nicht zur Erhöhung der Biodiversität im lokalen 
Zusammenhang oder kleineren Maßstabsebenen bei (~ beta- oder gamma-Diversität). 

Prognose 
Mit dem Bau, bzw. der Räumung des Baufelds und der Zufahrten geht ein kleinflächiger Verlust 
von ca. 100 m² Waldfläche einher. Auch kann es zu Schäden entlang der Zufahrten (insbe-
sondere auch Hecken entlang der engen Feldwege außerhalb des Änderungsbereichs) kom-
men. Es besteht zudem das Risiko eines Eintrags von Neophyten oder deren Diasporen in ein 
empfindliches Umfeld, die sich durch die Störung der Oberfläche auch etablieren könnten. 
Durch die Anlage wird eine Lücke in der obersten Baumschicht dauerhaft freigehalten. Dadurch 
wird sich auf der Fläche sukzessive eine Verbuschung einstellen. Dauerhaft wird die Fläche und 
ihr unmittelbares Umfeld jedoch eine dichtere Bodenvegetation als im Bestand aufweisen, da 
hier mehr Licht auf den Boden fällt. Dies ist u. a. abhängig von möglichen Ausgleichsmaßnah-
men im direkten Umfeld des Eingriffs. 
Bei der Baufeldfreimachung werden mögliche Lebensstätten heimischer Tierarten zerstört (Ve-
getationsbeseitigung, ggf. Abschieben von Oberboden). Sind diese zum betreffenden Zeitpunkt 
besetzt, können fluchtunfähige Tiere zu Schaden kommen – je nach Erhaltungszustand einer 
Art kann ein Wegfall von Brutplätzen auch Auswirkungen auf die lokale Population haben. Da-
her sind im nachgelagerten Genehmigungsverfahren vertiefende Untersuchungen zu Vor-
kommen geschützter Brutvogelarten – insbesondere Greifvögel – sowie weitere Vermei-
dungsmaßnahmen durchzuführen (ASP Stufe II). 
Anlagen- und betriebsbedingt ergeben sich keine erheblichen, nachteiligen Wirkungen in Bezug 
auf den Artenschutz. Der Turm ist aufgrund seiner Kleinflächigkeit und des voraussichtlichen 
Fehlens von verglasten Fassaden keine relevante Barriere für Vögel oder Fledermäuse. Der 
leicht erhöhte Besucherstrom stellt vor dem bestehenden Störungsniveau (Wanderer, Reiter, 
Spaziergänger mit Hund) keine erhebliche Wirkung dar.  
Die geplante Anlage stellt gegenüber der allgegenwärtigen Hintergrundbelastung durch elekt-
romagnetische Felder (EMF) eine punktuelle, zielgerichtete Strahlung dar, deren Wirkung auf 
die Richtfunktrasse und das Nahfeld der Anlage beschränkt bleibt und insofern keine signifikan-
te Wirkung auf die belebte Umwelt hat. 
Durch den punktuellen Eingriff sind keine Auswirkungen auf den Biotopverbund oder die bio-
logische Vielfalt im Allgemeinen zu erwarten. 
Mit der Realisierung eines Aussichts- und Richtfunkturms sind eine Waldumwandlung und ei-
ne Befreiung vom Landschaftsschutz erforderlich. 

6.3.3 Fläche, Boden 

Basisszenario  
Der Standort befindet sich auf einer rund 650 m über dem Meeresspiegel liegenden Hochkuppe 
des Hatzevenns.  

                                                
3  BKR AACHEN (2020b) 
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Für den Änderungsbereich liegen Informationen zum Bodenkörper anhand der Bodenkarte 
1:5.000 zur forstlichen Standorterkundung vor4. Demnach ist das Plangebiet von Pseudogley-
Braunerden (im Nordwesten) bzw. von verbraunten Pseudogleyen (im Südwesten) geprägt. Ei-
ne Fließerde bildet das Ausgangsgestein. Entsprechend des Bewuchses mit Nadelwald ist im 
Oberboden beider Bereiche eine schwache Podsolierung feststellbar. Insgesamt weist der Bo-
den keine besonders schützenswerte Erfüllung der natürlichen Bodenfunktionen im Sinne 
des § 1 Abs. 1 LBodSchG NRW auf.  
Der Bodenkörper ist – abgesehen von der durch sauren Regen und die Aufforstung mit Nadel-
hölzern anthropogen-geförderte Tendenz zur Podsolbildung – vermutlich weitestgehend natur-
nah ausgeprägt. Größere mechanische Störungen (Abgrabungen, Versiegelungen) fehlen. 

Prognose 
Grundsätzlich sind in der Bau- (sowie untergeordnet auch in der Nutzungsphase) Schadstoffe-
inträge in den Boden durch Unfälle, Leckagen etc. möglich. Insgesamt ist ein geringfügiger 
Freiflächenverlust durch Überbauung auf einer Fläche von rd. 100 m² zu erwarten. Das Fun-
dament bzw. die Fläche innerhalb des Turms wird wieder mit Bodenmaterial überschüttet / auf-
gefüllt. Ein Einbau ortsfremden Bodenmaterials im Oberbodenbereich sollte vermieden werden 
(siehe 6.3.11). 
Für die Erschließung des Standortes kann das bestehende Straßennetz genutzt werden, so-
dass hier keine zusätzlichen Versiegelungen entstehen. Weitere Zuwegungen können mit ei-
nem ähnlichen Aufbau wie Wander- bzw. Forstwege unversiegelt befestigt werden.  

6.3.4 Wasser 

Basisszenario  
Das Gebiet zählt zum Grundwasserkörper DE_GB_DENW_282_13 'Linksrheinisches Schiefer-
gebirge' und zum Flussgebiet der Maas. Der Grundwasserkörper ist sowohl in Bezug auf die 
Menge als auch die chemische Zusammensetzung in einem guten Zustand. Der Grundwasser-
flurabstand ist aufgrund des hier lückenhaften / inaktiven Messnetzes nur schwer abschätzbar. 
Der Abstand zur nächsten aktiven Messstelle beträgt ca. 4 km (gefasste Quelle Nr. 010410235). 
Im Geltungsbereich sind keine offenen Gewässer. Etwa 100 m östlich des Geltungsbereichs 
beginnt ein Gewässer, das in einem Graben parallel zur Straße Bongert fließt und östlich von 
Mützenich in den Laufenbach mündet5. 
Der Geltungsbereich liegt in einem Trinkwassereinzugsgebiet der Perlenbachtalsperre. 

Prognose 
Grundsätzlich sind in der Bau- (sowie untergeordnet auch in der Nutzungsphase) Schadstoffe-
inträge in das Grundwasser durch Unfälle, Leckagen etc. möglich. Das auf der Dachfläche an-
fallende Regenwasser wird in unmittelbarer Nähe des Turms wieder versickert. Auch wenn der 
hier anzutreffende staunasse Boden für eine Versickerung eher ungeeignet ist, wird dies auf-
grund der Kleinflächigkeit als unproblematisch gewertet. Der Bau eines Aussichts- und Richt-

                                                
4  GEOLOGISCHER DIENST NRW (2020) 
5  Untere Wasserbehörde der StädteRegion Aachen, InkasPortal (Abruf 07.01.2020) 

TOP 4

32 von 168 in Zusammenstellung



86. ÄNDERUNG DES FLÄCHENNUTZUNGSPLANS DER STADT MONSCHAU 'AUSSICHTS- UND RICHTFUNKTURM' 

 

 Vorentwurf 14. Februar 2020 13 

funkturms ist mit keinen nachteiligen Auswirkungen verbunden, wenn die Maßnahmen zur Ver-
meidung nachteiliger Auswirkungen auf das Trinkwassereinzugsgebiet gemäß den Neben-
bestimmungen zum allgemeinen Gewässerschutz eingehalten werden. Im nachfolgenden Ge-
nehmigungsverfahren ist daher die Art und Weise der Entwässerung darzustellen. 

6.3.5 Luft und Klima 

Basisszenario  
Das Klima im Bereich von Monschau ist durch seine Mittelgebirgslage geprägt. Es zeichnet 
sich im Vergleich zum Flachland durch niedrigere Temperaturen im langjährigen6 Jahresmittel 
(ca. 7,1 – 7,3 °C) sowie hohe Niederschlagsmengen (mittlerer Jahresniederschlag 1~ 
1.300 mm/a) aus. Durch den globalen Klimawandel7 werden sich die Jahresmitteltemperatu-
ren bis 2050 um ca. 0,8 – 1,3 C gegenüber dem langjährigen Mittelwert erhöhen. Es kommt zu 
einer Änderung der mittleren Jahresniederschlagssumme um ca. -1,5 bis + 9,5 %. In den Win-
termonaten kommt es in den höheren Lagen häufig zu geschlossenen Schneedecken. Die 
Hauptwindrichtung ist SW. 
Aus lokalklimatischer Sicht fällt der Änderungsbereich in die sogenannten Waldklimatope8. 
Diese sind im Tagesverlauf kühler, dienen aufgrund der schützenden Vegetationsbedeckung 
nachts aber nur nachrangig der Kaltluftproduktion. Aufgrund der Kuppenlage sinkt auf den um-
liegenden Hängen gebildete Kaltluft in alle Himmelsrichtungen der Topographie folgend herab9. 
Der Änderungsbereich ist kein thermischer Belastungsbereich. 
Die mittlere Windgeschwindigkeit mit 6,0 bis 6,25 m/sec. liegt in Stufe 8 einer 11-skaligen Be-
wertung10. Aufgrund der topographischen Lage und den Eigenschaften als Waldklimatop ist im 
Änderungsbereich von günstigen Luftaustauschbedingungen auszugehen. Signifikante Emit-
tenten11 fehlen – sowohl auf der Fläche als auch im weiteren Umfeld – daher ist von einer ge-
ringen Luftschadstoffbelastung auszugehen. 
Gegenüber einem Mischlaubwald ist der Änderungsbereich besonders anfällig gegenüber den 
Folgen des Klimawandels: Fichtenforste sind einerseits direkt durch die steigenden Tempera-
turen und deren Auswirkungen auf Populationen des Borkenkäfers betroffen. Andererseits sind 
sie als Flachwurzler besonders sturmwurfgefährdet. 

Prognose  
In der Bauphase sind kaum vermeidbare temporäre Staub- und Schadstoffemissionen zu er-
warten. Der Bau eines Aussichts- und Richtfunkturmes hat keine relevanten Auswirkungen auf 

                                                
6  1971 – 2000 (durch mangelnde Datenlage im Grenzgebiet werden benachbarte Rasterzellen der Klimaanalyse 

ausgewertet) 
7  Betrachtung anhand des RCP 4.5-Szenarios. Siehe: https://www.klimaatlas.nrw.de/Klimaprojektionen-Artikel. 
8  LANUV NRW (2018): FIS Klimaanpassung. Abrufbar unter: http://www.klimaanpassung-karte.nrw.de/ [abgerufen 

am 15. Januar 2020]. 
9  StädteRegion Aachen, Institut für Stadtbauwesen und Stadtverkehr (ISB), Geographischen Institut der RWTH 

Aachen (2019): Entwicklung StädteRegionaler KlimaAnpassungsProzessE - Eskape 
10  ebd. 
11  LANUV NRW (2015): Emissionskataster Luft: Abrufbar unter: http://www.ekl.nrw.de/ekat/ [abgerufen am 15. Ja-

nuar 2020] 
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das Klima und die Luftqualität. Da die Fläche im Ausgangszustand bereits anfällig gegenüber 
den voraussichtlichen Auswirkungen des Klimwandels ist, bedeutet der Wegfall des Forstes 
keine erhebliche Änderung der Anpassungsfähigkeit im Änderungsbereich. 

6.3.6 Landschaft 

Basisszenario  
Der Änderungsbereich liegt am Rande des Hohen Venns, das sich grenzüberschreitend zwi-
schen Deutschland und Belgien mit einer Ausdehnung von rund 600 km² erstreckt. Es umfasst 
eines der letzten Hochmoore Europas und ist aufgrund seiner Besonderheit und Einzigartigkeit 
Lebensraum für seltene Pflanzen- und Tierarten sowie ein attraktives Erholungsgebiet für Wan-
derungen und Naturbeobachtung.  
Naturräumlich liegt das Untersuchungsgebiet in der nordrhein-westfälischen Großlandschaft 
'Hohes Venn', innerhalb der Naturräumlichen Haupteinheit NR-283. Monschau liegt innerhalb 
des grenzüberschreitenden Naturparks NTP-008 'Deutsch-Belgischer Naturpark Hohes Venn - 
Eifel'. 
Der Änderungsbereich liegt im Landschaftsraum LR-V-006 'Hohes Venn und Monschauer 
Waldhochfläche'12. Dem Landschaftsbild der Landschaftsbildeinheit 'Grünland-Acker-Mosaik 
der Monschauer Heckenlandschaft um Mützenich und Eicherscheid' (LBE-V-008-G3) wird ein 
sehr hoher Wert beigemessen13. Charakteristisches Merkmal der LBE sind die z. T. haushohen 
Windschutzhecken aus Rotbuche, die das Weideland um die Ortschaften herum netzartig glie-
dern. 
Das Landschaftsbild ist im Nahbereich vom geschlossenen Nadelwald des Änderungsbe-
reichs geprägt, der sich weiter nach Norden und Westen erstreckt. Auf deutscher Seite grenzen 
Grünlandbereiche mit den für die Eifel typischen Heckenstrukturen aus geschnittener Rotbuche 
und Überhältern an. Diese Buchenhecken prägen nicht nur die Eigenart der Landschaft, son-
dern sind auch als touristisches Alleinstellungsmerkmal erkannt. Weiter westlich schließen die 
offenen Moorflächen des Hohen Venn an, die vom Änderungsbereich nicht sichtbar sind.  
Aufgrund der exponierten Lage zeichnet sich der Standort am Waldrand des Planbereichs 
durch den weit reichenden Blick in nordöstliche bis südliche Richtung zum Nationalpark Eifel 
aus. Bei guten Sichtverhältnissen ist das Siebengebirge in über 75 km Entfernung erkennbar.  
Auf der belgischen Seite im Hohen Venn befinden sich mehrere Türme (Mobilfunk- bzw. Feuer-
wachtürme), die auf den unbewaldeten, offenen Flächen exponiert erscheinen. Aufgrund der 
exponierten Lage auf der Hochkuppe des Steling stand in der Nähe des Änderungsbereichs in 
früheren Zeiten ein Feuerwachturm. Darüber hinaus ist der Horizont im Fernbereich durch zahl-
reiche Windkraftanlagen gezeichnet. 
Gegenstand der Betrachtungen zum Landschaftsbild ist auch die für den Menschen wahrnehm-
bare Ausprägung der Natur und Landschaft als Erholungsraum. Dies ist aufgrund der engen 
Wechselbeziehung in Kapitel 6.3.1, Schutzgut Mensch, beschrieben.  

                                                
12  LANUV (2018b): Grafik- und Sachdaten der Landschaftsbildeinheiten (Landschaftsbildbewertung), Abruf Januar 

2020 
13  Die Bewertung der Landschaftsbildeinheiten erfolgt in den vier Wertstufen sehr gering/gering – mittel – hoch – 

sehr hoch. 
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Prognose 
In der Bauphase entsteht zunächst kein erheblicher Eingriff in das Landschaftsbild, da die Maß-
nahme im dichten Fichtenforst kaum visuell wahrnehmbar sein wird. 
Durch die Errichtung des Aussichts- und Richtfunkturms erfolgt eine lokale, punktuelle Überprä-
gung des Landschaftsbildes mit weiterreichender Wahrnehmbarkeit. Gleichzeitig ist jedoch auch 
zu beachten, dass der Turm nicht in den wertgebenden Elementen des Landschaftsbilds veror-
tet ist und zudem durch einen Fichtenforst teilweise verdeckt wird. Eine potenzielle Beeinträch-
tigung des Landschaftsbildes wird durch die Höhenbeschränkung sowie die beabsichtigte 
transparente Gestaltung der baulichen Anlage gemindert. 
Da sowohl im Naturpark Nordeifel als auch im Hohen Venn an mehreren markanten Punkten 
Aussichtstürme errichtet sind und diese insbesondere Wanderern zudem als Landmarke zur 
Orientierung dienen, werden keine nachteiligen Auswirkungen auf die Eigenart der Land-
schaft gesehen.  
Bezogen auf die Ermittlung des Ersatzgeldes für die nicht vermeidbaren Eingriffe in das Land-
schaftsbild wird im landschaftspflegerischen Fachbeitrag14 der Leitfaden 'Verfahren zur Ersatz-
geldermittlung für Eingriffe in das Landschaftsbild durch Freileitungen mit Masthöhen über 20 
Meter'15 herangezogen. Analog zu diesem Verfahren wurde ein Untersuchungsraum aus einem 
Buffer mit der 10-fachen Höhe der baulichen Anlage berücksichtigt und die Wertigkeit der jewei-
ligen Landschaftsbildeinheiten zu Grunde gelegt. Aus der Berechnung ergibt sich ein zu leis-
tendes Ersatzgeld von rund 634 € je Meter Turmhöhe. Insgesamt beträgt die Ersatzzahlung vo-
raussichtlich 31.700 €. 
Die konkrete Festlegung von Maßnahmen zum Ausgleich sowie der Ermittlung des Ersatzgel-
des sowie sind einem nachgeordneten Verfahren mit genauen Angaben zum Standort, zur Ge-
staltung (Transparenz) und zur Höhe des Turms vorbehalten. Dies ist auf der Ebene eines FNP-
Verfahrens, der keine eigene Rechtskraft entfaltet, nicht möglich.  

6.3.7 Kultur- und Sachgüter 

Basisszenario  
Gemäß dem kulturlandschaftlichen Fachbeitrag zur Landesplanung in NRW liegt der Ände-
rungsbereich im Kulturlandschaftsraum Nr. 28 Eifel sowie im bedeutsamen und in Teilen auch 
landesbedeutsamen Kulturlandschaftsbereich KLB 28.02 'Monschauer Land': "Die Besonderheit 
des Gebietes liegt in dem Zweiklang aus dem tief eingeschnittenen Rurtal mit der historischen 
Tuchmacherstadt Monschau und seiner industriellen Prägung sowie den landwirtschaftlich ge-
nutzten Höhen mit ihrer charakteristischen Siedlungs- und Heckenlandschaft - beide von au-
ßerordentlich guter Erhaltung, atmosphärischer Wirkung und unmittelbarer Erlebbarkeit." (LVR 
und LWL 2007). 
Der Änderungsbereich sowie der angrenzende Wald sind keinem Kulturlandschaftsbereich 
des Regionalplans Köln zugeordnet. Östlich grenzt der bedeutsame Kulturlandschaftsbereich 
214 des Regionalplan Köln 'Heckenlandschaft um Mützenich' an, eine historische Kulturland-

                                                
14  BKR AACHEN (2020a) 
15  LANUV NRW (2018c) 

TOP 4

35 von 168 in Zusammenstellung



86. ÄNDERUNG DES FLÄCHENNUTZUNGSPLANS DER STADT MONSCHAU 'AUSSICHTS- UND RICHTFUNKTURM' 

 

 Vorentwurf 14. Februar 2020 16 

schaft mit u. a. den auf der Hochebene als Windschutz angelegten Buchenhecken als wertbe-
stimmendes Merkmal. Die Flurhecken dienten in der Vergangenheit der Umzäunung der 
Grundstücke und schützen Äcker und Weidevieh vor den starken Winden. Kulturlandschaftli-
ches und denkmalpflegerisches Ziel im Rahmen der Regionalplanung ist eine erhaltende Kultur-
landschaftsentwicklung, die das Kulturlandschaftsgefüge bewahrt und die linearen Strukturen 
sichert (LVR 2016).  
Weder im Änderungsbereich noch unmittelbar angrenzend befinden sich Baudenkmäler, Bo-
dendenkmäler oder denkmalwerte bauliche Anlagen. Über sonstige archäologische Funde ist 
nichts Näheres bekannt.  
Der auf den Änderungsbereich zuführende befestigte Wirtschaftsweg auf belgischem Staatsge-
biet (ein Abschnitt des Eifelsteigs) hat als 'Historischer Pilgerweg durch das Naturschutzgebiet 
‘Steinley‘ bei Monschau' kulturhistorische Bedeutung16.  
Die Nadelwälder in der Eifel sind Folge preußischer Aufforstungen des 19. Jahrhunderts, die 
das Landschaftsbild im Venn veränderten und zu der heute charakteristischen und für die Kul-
turlandschaft der Region typischen Wald-Offenland-Verteilung führten17. 
(Feuerwachtürme und) Aussichtstürme sind in der Urlaubsregion der Eifel typisch und insbe-
sondere an exponierten Stellen vorhanden. Aufgrund der exponierten Lage auf der Hochkuppe 
des Steling stand in der Nähe des Änderungsbereichs in früheren Zeiten ein Feuerwachturm.  

Prognose 
Das Risiko nachteiliger Auswirkungen auf das Schutzgut Kultur- und Sachgüter – insbesondere 
den Wert der Kulturlandschaft – wird als gering bewertet, da mit der Errichtung eines Turmes 
der Charakter der Kulturlandschaft und die wertbestimmenden Elemente nicht beeinträchtigt 
werden.  

6.3.8 Wechselbeziehungen und kumulative Wirkungen 
Zwischen den Schutzgütern des Naturhaushalts besteht stets ein weitläufiges Netz aus Wech-
selwirkungen in Form von Stoffkreisläufen (z. B. Wasser, Nähr- und Schadstoffe) und eine enge 
Abhängigkeit von Lebensräumen und ihren Besiedlern (Boden, Pflanzen, Tiere, etc.). Im Ände-
rungsbereich sind die Aspekte Nutzungs- bzw. Vegetationsstruktur, Landschaftsbild und Kultur-
landschaft sowie die naturbezogene Erholung besonders eng miteinander verbunden.  

6.3.9 Weitere Belange des Umweltschutzes 
Das BauGB führt in § 1 Abs. 6, Nr. 7 e) – j) weitere Belange des Umweltschutzes, einschließlich 
des Naturschutzes und der Landschaftspflege auf, die bei der Bauleitplanung zu berücksichti-
gen sind: 
e) Vermeidung von Emissionen sowie der sachgerechte Umgang mit Abfällen und Abwässern 
 Dies betrifft die Ebene nachfolgender Genehmigungsverfahren. 

                                                
16  In: KuLaDig, Kultur.Landschaft.Digital. URL: https://www.kuladig.de/Objektansicht/O-102945-20140909-4 (Abge-

rufen: 15. Januar 2020) 
17  ebd. 
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f) die Nutzung erneuerbarer Energien sowie die sparsame und effiziente Nutzung von Energie  
 Dies betrifft die Ebene nachfolgender Genehmigungsverfahren. 

g) die Darstellungen von Landschaftsplänen sowie von sonstigen Plänen, insbesondere des 
Wasser-, Abfall- und Immissionsschutzrechts  
 Soweit relevant in der Planung berücksichtigt. 

h) die Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität in Gebieten, in denen die durch Rechtsverord-
nung zur Erfüllung von bindenden Beschlüssen der Europäischen Gemeinschaften festge-
legten Immissionsgrenzwerte nicht überschritten werden  
 Im Änderungsbereich nicht relevant. 

j) Auswirkungen, die aufgrund der Anfälligkeit der nach dem Bauleitplan zulässigen Vorhaben 
für schwere Unfälle oder Katastrophen zu erwarten sind, auf die Belange nach 
§ 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB den Buchstaben a bis d und i (unbeschadet des § 50 Satz 1 des 
Bundes-Immissionsschutzgesetzes) 
 Im Änderungsbereich nicht relevant.  

6.3.10 Auswirkungen auf Erhaltungsziele und Schutzzweck der Gebiete von 
gemeinschaftlicher Bedeutung und der Europäischen Vogelschutzgebiete 

Innerhalb oder im unmittelbaren Umfeld des Geltungsbereichs befinden sich keine FFH- oder 
Vogelschutzgebiete. Das nächstgelegene Natura-2000-Gebiet (FFH-Gebiet DE-5403-305) liegt 
auf deutscher Seite rund 1,3 km südöstlich. Auf belgischer Seite liegt in rund einem Kilometer 
Entfernung das Natura 2000-Gebiet BE33025C0 ‘Fagnes du Nord-Est‘. 
Es sind keine relevanten funktionellen Beziehungen zwischen den Schutzgebieten und dem 
Plangebiet erkennbar. Entsprechend sind keine Auswirkungen durch die geplante Entwicklung 
im Plangebiet zu erwarten. 

6.3.11 Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich 
nachteiliger Auswirkungen 

Mit der Wahl eines Standortes im Nadelwald wird bewusst ein Eingriff in höherwertige Laub-
waldbestände vermieden. Des Weiteren mindert ein Standort im Wald im Vergleich zu einem 
Standort auf offener Fläche sowie die Angabe einer maximalen Höhe im FNP den Eingriff in das 
Landschaftsbild, da der Turm weniger exponiert erscheint.  
Weitere Maßnahmen zur Vermeidung und Verringerung nachteiliger Auswirkungen auf die Um-
welt lassen sich auf der Ebene eines Flächennutzungsplans nicht konkret bestimmen. Dies ob-
liegt einem nachfolgenden Verfahren mit genauen Kenntnissen zu dem geplanten Bauvorha-
ben, für das entsprechende Auflagen festgesetzt werden können. Die im Landschaftspflegeri-
schen Fachbeitrag (BKR AACHEN 2020a) formulierten Maßnahmen zur Bau-, Anlage- und Be-
triebsphase dienen als Hinweis für das nachgelagerte Genehmigungsverfahren18. 

Bauphase 

B.1 Beschränkungen der Rodungszeiten und Baufeldfreimachung. 

                                                
18  Diese entsprechen in Teilen den notwendigen Vermeidungsmaßnahmen des Artenschutzes (BKR 2020b), welche 

unmittelbar gelten und zu beachten sind. 
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B.2 Vergrämung von Wildkatzen vor Baufeldfreimachung 

B.3 Untersuchung von Brutvögeln (ASP-II) und ggf. weitere Maßnahmen vor Vegetationsent-
fernung 

B.4 Vermeidung überflüssiger Bodenschäden durch bestmögliche Beschränkung von Befah-
ren, Baustofflagerungen, etc. auf die ohnehin zur Überbauung / Versiegelung vorgesehe-
nen Flächen sowie Schutz des Mutterbodens gem. § 202 BauGB unter Berücksichtigung 
der DIN 19639 und des aktuellen Standes der Technik. 

B.5 Kein Aufbringen von ortsfremden Oberböden (Neophyteneintrag verhindern). 

Anlage / Planung 

A.1 Entwicklung einer Lichtung im Bereich um den Turm (mit weiteren Maßnahmenvorschlä-
gen zur Entwicklung) 

A.2 Kein Anbringen von Werbeanlagen zum Schutz des Landschaftsbildes 

A.3 Keine Verglasung des Turms aus Artenschutzgründen 

Betriebsphase 

BP.1 Verzicht auf nächtliche Beleuchtung 

BP.2 Pflege und Erhalt der Lichtungsstruktur zur Förderung von A.1 

Weitere Handlungsempfehlungen 
• Aufstellen von Mülleimern 
• Bekämpfung von Neophyten bei Notwendigkeit. 

Für den Ausgleich nachteiliger Auswirkungen auf die Umwelt bieten sich Maßnahmen in räumli-
cher Nähe für eine Aufwertung an.  

6.4 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei 
Nichtdurchführung der Flächennutzungsplan-Änderung (Nullvariante) 

Bei Nichtdurchführung der Planung sind rechtlich keine Änderungen gegenüber der heutigen Si-
tuation zu erwarten. 
Mit Blick auf den Klimawandel und die damit verbundene Zunahme der Borkenkäfer in den Na-
delwäldern der Eifel und da die Fichten auf den feuchten Böden schlechte Standorteigenschaf-
ten vorfinden, ist davon auszugehen, dass der Fichtenbestand im Plangebiet in den nächsten 
20 Jahren abgängig sein wird.  

6.5 Anderweitige Planungsmöglichkeiten 
Alternative Standorte wurden im Zuge der Standortsuche geprüft. Aufgrund der Lage des Hat-
zevenns mit seiner Ausstreckung von SSW nach NNO bildet dieses ein natürliches Hindernis 
für einen in Ost-West-Richtung verlaufenen Übertragungsweg. Das bedeutet, dass die notwen-
dige Höhe eines abseits dieser Höhenlage geplanten Bauwerks schnell auf 80 – 100 m Höhe 
über Gelände ansteigt, um eine Richtfunkverbindung nach Belgien zu gewährleisten.  
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Mit der Wahl des Standortes wird daher bewusst die höchste Erhebung in der StädteRegion 
gewählt, um einerseits eine uneingeschränkte Aussicht bieten zu können und andererseits eine 
weitreichende Signalübertragung der Richtfunkantennen nutzen zu können.  

6.6 Hinweise auf Schwierigkeiten 
Der Umweltbericht enthält eine systematische Zusammenstellung der Umweltbelange nach § 1 
Abs. 6 Nr. 7 und § 1a BauGB. Umfang und Detaillierung werden im Zuge der frühzeitigen Betei-
ligung festgelegt. Wesentliche Arbeitsschritte waren: 

• Auswertung vorliegender Fachgutachten, 
• Beschreibung und Bewertung der Bestandssituation, 
• qualitative Wirkungsabschätzung für die einzelnen Schutzgüter, 
• Zusammenfassende Darstellung der Ergebnisse der Umweltprüfung. 

Der Effekt elektromagnetischer Felder (EMF) auf die belebte Umwelt (Flora und Fauna) ist 
Gegenstand aktueller Studien und wird in der wissenschaftlichen Gemeinschaft teilweise kont-
rovers diskutiert19. Mit hoher Prognosesicherheit kann elektromagnetische Strahlung die Orien-
tierung von Zugvögeln stören20, dies gilt jedoch vor allem für die nahezu allgegenwärtige EMF-
Hintergrundbelastung. Weiterhin sind lokale Effekte auf den Bruterfolg von Vögeln und anderen 
Artengruppen denkbar – hier ist der genaue Mechanismus jedoch bislang noch recht unklar und 
verlangt umfangreichere, replizierbare und standardisierte Studien21. 
Es liegen insofern keine Hinweise auf Schwierigkeiten oder Wissenslücken vor, die auf der 
Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung gravierend erscheinen. 

6.7 Allgemeinverständliche Zusammenfassung 
- wird zur Offenlage ergänzt -  

7. Bodenordnende Maßnahmen 
Es sind keine bodenordnenden Maßnahmen im Rahmen des Bauleitplanverfahrens erforderlich. 

8. Wesentliche Auswirkungen der Planung 
- wird zur Offenlage ergänzt -  

9. Kenndaten der Planung (Flächenbilanz) 
Da die Art der Nutzung 'Fläche für Forstwirtschaft' nicht geändert wird, ergeben sich keine Än-
derungen für die Flächenbilanz des Flächennutzungsplans. 

                                                
19  bspw. PANAGOPOULOS et al. 2016 und darin zitierte. 
20  ENGELS et al. 2014. 
21  BALMORI 2009, BHATTACHARYA & ROY 2013, PANAGOPOULOS et al. 2016 und darin zitierte, sowie eigene Einschät-

zung. 
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1. Anlass und Aufgabenstellung 
Die Turmbau Steffens & Nölle GmbH Berlin plant, auf dem Steling im Stadtgebiet Monschau ei-
nen rund 42 Meter hohen Aussichtsturm zu errichten, der zugleich für Richtfunkantennen ge-
nutzt werden kann.  
Der geplante Standort des Turms liegt im bauplanungsrechtlichen Außenbereich. Eine Privile-
gierung der vorgesehenen Nutzungen ist nach § 35 Abs. 1 und 2 BauGB nicht gegeben, so 
dass eine Änderung des Flächennutzungsplans (FNP) erforderlich ist. Die Darstellung der 'Flä-
che für Wald' wird mit dem Symbol 'Aussichts- und Richtfunkturm' überlagert. 
Zur Ermittlung möglicher planbedingter Auswirkungen auf planungsrelevante Arten erfolgt die 
Durchführung einer Artenschutzvorprüfung (ASP Stufe 1).  

Artenschutzrechtliche Belange in der Vorprüfung 
Die Notwendigkeit zur Berücksichtigung artenschutzrechtlicher Belange im Rahmen von Pla-
nungsverfahren resultiert aus den unmittelbar geltenden Regelungen der §§ 44 und 45 
BNatSchG. Die Maßstäbe für die Prüfung ergeben sich insbesondere aus den in § 44 Abs. 1 
BNatSchG formulierten Zugriffsverboten für bestimmte Tierarten. In Bezug auf europäisch ge-
schützte FFH-Anhang-IV-Arten1 und europäische Vogelarten2 ist es verboten 

1. wild lebende Tiere zu fangen, zu verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen 
aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 

2. wild lebende Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- 
und Wanderungszeiten so erheblich zu stören, dass sich der Erhaltungszustand der lo-
kalen Population verschlechtert, 

3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten wild lebender Tiere aus der Natur zu entnehmen, zu 
beschädigen oder zu zerstören. 

Die 'nur' national besonders geschützten Arten sind nach Maßgabe des § 44 Abs. 5 Satz 5 
BNatSchG u. a. bei Vorhaben nach den Vorschriften des BauGB von den artenschutzrechtli-
chen Verboten freigestellt. Bei artenschutzrechtlichen Prüfungen beschränkt sich der Prüfum-
fang daher im Wesentlichen auf die o. g. europäisch geschützten Arten. Unterschieden wird 
hierbei gem. MKULNV 2015 zwischen 'planungsrelevanten Arten' (eine naturschutzfachlich be-
gründete Auswahl des LANUV, im Wesentlichen seltene und gefährdete Arten) und 'nicht-
planungsrelevanten Arten' (im Wesentlichen häufige, nicht gefährdete Arten). Vorkommen 'nur' 
regional bedeutsamer oder gefährdeter Arten werden jedoch pauschal mitbetrachtet.  
Die Methodik und Untersuchungstiefe der Prüfung unterliegen dem Grundsatz der Verhältnis-
mäßigkeit und hängen maßgeblich von den naturräumlichen Gegebenheiten und den zu erwar-
tenden Beeinträchtigungen ab. 
Methodisch orientiert sich die Artenschutzprüfung an der VV-Artenschutz3 des MKULNV, der 
'Gemeinsamen Handlungsempfehlung zum Artenschutz in der Bauleitplanung und bei der bau-

                                                
1  streng zu schützende Tier- und Pflanzenarten von gemeinschaftlichem Interesse des Anhangs IV der Richtlinie 

92/43/EWG des Rates zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen 
2  in Europa natürlich vorkommende Vogelarten im Sinne des Artikels 1 der Richtlinie 79/409/EWG  
3  Verwaltungsvorschrift zur Anwendung der nationalen Vorschriften zur Umsetzung der Richtlinien 92/43/EWG 

(FFH-RL) und 2009/147/EG (V-RL) zum Artenschutz bei Planungs- oder Zulassungsverfahren 
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rechtlichen Zulassung von Vorhaben' (MWEBWV & MKULNV NRW 2010) und dem 'Methoden-
handbuch zur Artenschutzprüfung in NRW' (MKULNV 2017). 
Im artenschutzrechtlichen Gutachten der Stufe 1 (ASP I – Vorprüfung) wird durch eine über-
schlägige Prognose geklärt,  

• ob Vorkommen von europäisch geschützten FFH-Anhang-IV-Arten und europäischen Vo-
gelarten aktuell bekannt oder zu erwarten sind und  

• bei welchen Arten aufgrund der Wirkungen des Vorhabens ggf. Konflikte mit den arten-
schutzrechtlichen Vorschriften möglich sind. 

Um dies beurteilen zu können, werden im Zuge der Vorprüfung  

• verfügbare Informationen zum betroffenen Artenspektrum recherchiert und ausgewertet, 
• in einer Ortsbegehung die Lebensraumpotenziale der Fläche bewertet, sowie 
• relevante Wirkfaktoren vor dem Hintergrund des Vorhabentyps und der Örtlichkeit des Vor-

habens betrachtet und mögliche Auswirkungen auf relevante Arten abgeschätzt und 
• ggf. Empfehlungen für Maßnahmen zur Vermeidung von artenschutzrechtlichen Konflikten 

formuliert. 

Sind im Ergebnis der Vorprüfung (ASP Stufe I) keine Vorkommen europäisch geschützter Arten 
bekannt und zu erwarten oder zeigt das Vorhaben keinerlei negative Auswirkungen auf diese 
Arten, ist das Vorhaben zulässig. 
Wenn nicht auszuschließen ist, dass durch das Vorhaben für die europäisch geschützten Arten 
die Zugriffsverbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG ausgelöst werden, ist eine vertiefende Art-für-
Art-Analyse (ASP Stufe II) oder ggf. ein artenschutzrechtliches Ausnahmeverfahren (ASP Stufe 
III) erforderlich. 

2. Vorhaben, Wirkfaktoren und Untersuchungsgebiet 
Die genaue Wirkweise von Vorhaben richtet sich nach Umfang und Ausgestaltung einer Pla-
nung (Flächenversiegelung, Anlage oder Beseitigung von Grünstrukturen, Abriss oder Teilab-
riss von Bestandsgebäuden).  
Das aktuell geplante Vorhaben sieht einen Turm in einer feuerverzinkten Stahlfachwerkkon-
struktion mit außenliegender Treppenanlage vor. Eine Aussichtsplattform soll auf 35 m Höhe 
eingerichtet werden. Mit den darüber angeordneten Richtfunkantennen wird insgesamt eine 
Höhe von 42 m ab Oberkante Gelände erreicht. Das Stahlbetonfundament wird voraussichtlich 
mit einer Grundfläche von 8,00 m x 8,00 m angelegt. 
Die Richtfunkantennen erzeugen ein stark gebündeltes elektromagnetisches Feld mit geringer 
zielgerichteter Sendeleistung (senden und empfangen). Rundfunk- oder Mobilfunkantennen sol-
len im Gegensatz dazu ein ganzes Gebiet – teils mit erheblich höherer Leistung – versorgen. 
Die Expositionsbereiche befinden sich oberhalb der Aussichtsplattform. Die Einhaltung der gel-
tenden europäischen Richtlinien und Grenzwerte des Immissionsschutzrechts (BImSchG) wird 
spätestens vor Aufnahme der Nutzung durch die Standortbescheinigung der Bundesnetzagen-
tur (BNetzA) bestätigt, die derartige Sendeanlagen prüfen und genehmigen muss. 
Im 86. Änderungsverfahren des Flächennutzungsplans wird die vorhandene Darstellung 'Fläche 
für Wald' mit einem neuen Punktsymbol mit der Zweckbestimmung 'Aussichts- und Richtfunk-
turm' (OK 700 m ü NHN) überlagert. Die genaue Lage ist aufgrund der Parzellenunschärfe ei-
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nes Flächennutzungsplans damit nicht vorgegeben. Mit der Höhenbeschränkung auf 700 m ü 
NHN ist ein Turm mit einer Gesamthöhe von bis zu 50 m möglich. Zur Staatsgrenze Belgien 
sind abhängig von der zukünftigen Höhe der baulichen Anlage Abstandsflächen mit einem Fak-
tor von mind. 0,4 einzuhalten. 
Die wesentlichen Wirkfaktoren für die Belange des Artenschutzes sind in Tabelle 1 aufgelistet. 
Es ist zu beachten, dass durch die Änderung des Flächennutzungsplans der Eingriff in den Na-
turhaushalt lediglich vorbereitet wird. Es sind noch keine konkreten Aussagen zur betroffenen 
Fläche oder genauen Verortung der baulichen Maßnahmen verfügbar. Diese werden größten-
teils erst in den nachgelagerten Planschritten rechtskräftig und konkret gefasst. 
 

  

Abbildung 1: Darstellung des rechtswirksamen Flächennutzungsplans (links) und Vorent-
wurf der 86. Änderung des FNP (rechts) 
Quelle: Stadt Monschau & BKR 2020 sowie darin zitierte Grundlagen. 
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Tabelle 1: Auflistung der wesentlichen Wirkfaktoren des Vorhabens. 
Wirkfaktor Eintrittszeitpunkt Wirkdauer 

Vegetationsentnahme vorhabenabhängig permanent / 30 Jahre (Turmbau) 

  temporär (ggf. Baustellenzufahrt) 

Neuversiegelung von Teilflächen vorhabenabhängig permanent 

Baulärm vorhabenabhängig nur Bauphase 

Kulissenwirkung vorhabenabhängig permanent 

Elektromagnetische Emissionen4 vorhabenabhängig permanent 

 

3. Lage und Charakteristika des Untersuchungsgebietes 

 
Abbildung 2:  Geltungsbereich der FNP-Änderung und Umfeld (Puffer 300 m). 

Quelle: eigene Darstellung, Kartengrundlage vgl. Abbildung 

                                                
4  Der Effekt elektromagnetischer Felder auf die belebte Umwelt ist Gegenstand aktueller Studien und wird in der 

wissenschaftlichen Gemeinschaft teilweise kontrovers diskutiert (bspw. PANAGOPOULOS et al. 2016 und darin zi-
tierte). Mit hoher Prognosesicherheit kann elektromagnetische Strahlung die Orientierung von Zugvögeln stören 
(ENGELS et al. 2014), dies gilt jedoch vor allem für die nahezu allgegenwärtige EMF-Hintergrundbelastung. Wei-
terhin sind lokale Effekte auf den Bruterfolg von Vögeln und anderen Artengruppen denkbar – hier ist der genaue 
Mechanismus jedoch bislang noch recht unklar und verlangt umfangreichere, replizierbare und standardisierte 
Studien (BALMORI 2009, BHATTACHARYA & ROY 2013, PANAGOPOULOS et al. 2016 und darin zitierte, sowie eigene 
Einschätzung). Aus diesen Gründen verbleibt derzeit eine gewisse Prognoseunsicherheit (siehe Kapitel 6 & 7.1). 
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Der 2,6 ha große Planbereich der 86. Änderung befindet sich im Ortsteil Mützenich der Stadt 
Monschau, Gemarkung 4275 Imgenbroich Flur 10, Flurstück 76 im Nahbereich der Straße Bon-
gert. Er liegt am östlichen Rand des Stadtgebiets und ist begrenzt von der Staatsgrenze zu Bel-
gien im Westen, einem Wirtschaftsweg östlich und südlich des Waldes sowie im Norden von ei-
ner örtlich nicht erkennbaren Linie innerhalb des Waldes zwischen Vermessungspunkt 733 und 
etwa der Grenze des Flurstücks 1032.  
Zur Beurteilung relevanter Auswirkungen auf das Umfeld, wird ein 300 m Suchradius um das 
Vorhaben ebenfalls mitbetrachtet (Abbildung 2). 

3.1 Landschaftsplan / Schutzgebiete / Schutzwürdige Biotope 
Der Planbereich der 86. FNP-Änderung liegt im Geltungsbereich des Landschaftsplanes Nr. 6 
'Monschau' der StädteRegion Aachen5, der für den Geltungsbereich und die angrenzenden 
Waldflächen das Entwicklungsziel 6 'Biotopentwicklung' darstellt. Das Planbereich liegt inner-
halb des Landschaftsschutzgebietes LSG-2.2-2 'Vennhochfläche'.  
Der Änderungsbereich ist Teil des Naturparks NTP-008 'Deutsch-Belgischer Naturpark Hohes 
Venn – Eifel'. 
Das nächstgelegene Naturschutzgebiet (NSG 2.1-2 'Vennhochfläche bei Mützenich') und zu-
gleich Natura-2000 Gebiet nach der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (DE-5403-305) liegt rund 
1,3 km südöstlich. Auf belgischer Seite liegt in rund einem Kilometer Entfernung das Natura 
2000-Gebiet BE33025C0 'Fagnes du Nord-Est'. Es liegen keine Geschützten Biotope im Ände-
rungsbereich. 
Der Änderungsbereich liegt unmittelbar angrenzend an die Biotopkatasterfläche BK-5403-003 
'Heckenlandschaft um Mützenich'. Schutzziel dieser Flächen sind vor allem der Erhalt und die 
Entwicklung der auch kulturhistorisch bedeutsamen Mosaiklandschaft aus Hecken und Grün-
land. Die Flächen sind Teil des Biotopverbunds NRW (VB-K-5403-002‚ 'Heckenlandschaft um 
Mützenich') mit besonderer Bedeutung. 

3.2 Bestehendes Planungsrecht 
Im Regionalplan für den Regierungsbezirk Köln, Teilabschnitt Region Aachen liegt der Ände-
rungsbereich im Übergang Waldbereich und Allgemeiner Freiraum- und Agrarbereich, überla-
gert mit der Signatur Schutz der Landschaft und landschaftsorientierten Erholung der Darstel-
lung Grundwasser- und Gewässerschutz. Der Ortskern von Mützenich ist der nächstgelegene 
Allgemeine Siedlungsbereich in rund 1 km Entfernung. 
Im Flächennutzungsplan der Stadt Monschau (1977) ist der Bereich der 86. Änderung als Flä-
che für Wald dargestellt. Der vorhandene Waldbestand südlich und nördlich des Änderungsbe-
reichs ist ebenfalls als Fläche für Wald dargestellt. Östlich schließt Landwirtschaftliche Fläche 
an. Als gemischte Baufläche dargestellt sind ein unmittelbar am Waldrand liegendes einzelste-
hendes Gebäude sowie die vorhandene Bebauung des Ortsteils Mützenich in rund 600 m Ent-
fernung.  

                                                
5  StädteRegion Aachen (2004): Landschaftsplan VI – Monschau, 1. Änderung 
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3.3 Nutzungen und Biotopstruktur 

Umgebung 
Das Umfeld des Plangebiets ist im Süden und Osten von der Monschauer Heckenlandschaft 
geprägt. Die stellenweise mageren Weiden werden von größtenteils alten Buchenhecken mit 
Überhältern (BHD > 50 cm) voneinander getrennt. Entsprechend dominieren hier Grünlandnut-
zungen (Weiden). Unmittelbar östlich grenzt ein kleines Forsthaus mit Nebengebäude an den 
Änderungsbereich an. Ein Feldgehölz aus Fichten liegt in ca. 200 m östlicher Entfernung auf ei-
nem Privatgrundstück. 
Im Nordosten, Norden und Nordwesten grenzen weitere Waldbereiche an die Fläche an, es 
handelt sich größtenteils um weitere Fichtenforste. Weiter im Nordwesten schließen dann die 
entwaldeten Flächen des Hohen Venns an, welche – je nach Topographie – entweder eher zur 
Bildung von (Feucht-)Heiden neigen oder als Hochmoor reaktiviert werden sollen. Im Westen 
befindet sich eine größere Waldumbaufläche. Die Waldflächen dienen der forstwirtschaftlichen 
Nutzung. Daneben ist das gesamte Umfeld für naturbezogene Erholung besonders attraktiv (Ei-
felsteig, Kaiser Karls Bettstatt im Süden, Reitwege). 
Der Siedlungsbereich von Mützenich beginnt in ca. 600 m östlicher Entfernung. 
 

a) 

 

b) 

 
c) 

 

d) 
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e) 

 

f) 

 

Abbildung 3: Das Umfeld des Eingriffsbereichs. 

 Im Südosten prägt die Monschauer Heckenlandschaft das Umfeld des Plan-
gebiets mit teilweise sehr alten Rotbuchenhecken (a). Im Norden und Westen 
schließt auf belgischer Seite das Hohe Venn mit weiteren Fichtenforsten an, 
die stellenweise entwaldet wurden um die Moorregeneration zu fördern (b-d). 
Einzelne Überhälter reichern den Lebensraum hier an (b, d). Vor allem auf 
belgischer Seite finden Waldumbaumaßnahmen (e) statt – unmittelbar an das 
Plangebiet grenzt u.a. ein kleiner Bereich eines artenarmen Buchenwäldchens 
im Jungwuchs (f). 
Quelle: Eigene Aufnahmen Januar 2020. 

Vorbelastungen 
Maßgeblich ist der Standort durch die forstliche Nutzung vorbelastet: einerseits durch die direk-
te Belastung (Befahrung, Holzentnahme, Lärm) – andererseits durch die indirekte und langfris-
tige Beeinträchtigung der Bodenfunktionen durch die saure Nadelstreu (Podsolierung), die wie-
derum negative Effekte auf die lokale Waldflora und –fauna nach sich zieht. 
Daneben sind die regelmäßige Störung der Fläche durch Erholungsuchende (Wanderer, Spa-
ziergänger und deren Hunde, Mountainbiker und Reiter) eine zweite signifikante Vorbelastung. 

Standort und Eingriffsbereich 
a) 

 

b) 
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c) 

 

d) 

 

Abbildung 4: Habitatstrukturen im Untersuchungsgebiet. 
Quelle: Eigene Aufnahmen. 

Der Eingriffsbereich wird derzeit vorrangig als monotoner Fichtenforst genutzt (Abbildung 4a). 
Randlich wurde ein Teilbereich zwischenzeitlich mit Eichen aufgeforstet (Abbildung 4b). Die Bo-
denvegetation erschien zum Zeitpunkt der Begehung recht artenarm (Abbildung 4a, 4b): Blau-
beere dominiert die Krautschicht unter den Fichtenbeständen, daneben fielen vereinzelt Adler-
farn, Brombeere, Drahtschmiele und entlang der Ränder Wald-Flattergras, Drahtschmiele und 
Pfeifengras auf. Der Jahreszeit entsprechend ist damit zu rechnen, dass zahlreiche Arten der-
zeit im oder nah am Boden den Winter überdauern. 
Die Ränder des Fichtenwalds gehen im Süden ohne einen naturnahen Waldrand in das umlie-
gende Grünland über (Abbildung 4c). Im Südwesten verläuft ein Fußweg nahe Grenze des Ein-
griffsbereichs. Dieser ist von einer alten Rotbuchenhecke gesäumt. Unversiegelte Forstwege 
erschließen den Eingriffsbereich und dienen der forstlichen Nutzung und Naherholung 
(Abbildung 4d). 
Im Plangebiet fielen keine Baumhöhlen oder Baumlöcher auf – es muss dennoch damit gerech-
net werden, dass diese dort vorhanden sein können. 

4. Vorprüfung Artenspektrum 

4.1 Informationsquellen 
Zur Abschätzung potenzieller Vorkommen planungsrelevanter Tierarten wurden die folgenden 
Informationsquellen berücksichtigt und ausgewertet: 
1. Ortsbegehung zur Biotoptypenkartierung und Habitatpotenzialanalyse am 21. Januar 2020, 
2. Fundpunktkataster des LANUV6 für das Plangebiet und dessen Umgebung, 
3. Anfrage bei der StädteRegion Aachen nach sonstigen, möglicherweise lokal vorliegenden 

Informationen über Vorkommen planungsrelevanter Arten7, 
4. Anfrage bei der biologischen Station der StädteRegion Aachen8, 

                                                
6  @Linfos: Abrufbar unter: infos.api.naturschutzinformationen.nrw.de [zuletzt abgerufen am 30. Januar 2020]. Die 

Daten / die Auskunft des LANUV erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit, da dem LANUV nicht für alle Ar-
ten die aktuellen Vorkommensdaten landesweit vorliegen. 

7  StädteRegion Aachen – Frau Petermann (Mail vom 28. Januar 2020). 
8  Biologische Station der StädteRegion Aachen – Herr Lück (Mail vom 21. Januar 2020). 
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5. Fachinformationssystem 'Geschützte Arten in NRW' des LANUV mit der Auflistung der er-
weiterten Auswahl planungsrelevanter Arten in ausgewählten Lebensräumen für den für 
Quadrant 1 im Messtischblatt 5403 (Monschau) des LANUV9 (vgl. Anlage 1) sowie Verbrei-
tungskarten, Steckbriefe und Kurzbeschreibungen planungsrelevanter Arten, 

6. Daten zu Schutzgebieten und schutzwürdigen Gebieten (Naturschutzgebiet, Biotopkatas-
terflächen, Biotopverbundkorridoren) aus dem Informationssystem des LANUV10. 

4.2 Potenzielle Vorkommen und konkrete Hinweise auf planungsrelevante 
Arten 

Das Messtischblatt 5403-1 benennt zu erwartende Vorkommen planungsrelevanter Arten für 
folgende Habitatstrukturen im Plangebiet oder seinem relevanten Umfeld:  

Tabelle 2: Lebensraumtypen nach LANUV Portal 'Geschützte Arten in NRW' im Untersu-
chungsgebiet 

Lebensraumtyp Im Plangebiet vorhanden? Im 300 m Umfeld? 

Feucht- und Nasswälder - in den Vennbereichen auf belgischer Sei-
te 

Nadelwald Fichtenforst  

Laubwälder mittlerer Standorte Eichenaufforstung, kleinflächig Vorwald (Birke u. Espe über Buche, s.u.) 

Aufforstungen (Eiche, Buche) 

Buchenbestand, kleinflächig 

Kleingehölze - Rotbuchenhecken, alt 

Moore - kleinflächige Mooraspekte mit Feuchthei-
de in den Vennbereichen auf belgischer 
Seite, größtenteils im frühen Regenerati-
onsstadium. Vormals mit Fichten bewal-
det und entwässert. 

Heiden - v.a. (degenerierte) Feuchtheide in den 
Vennbereichen auf belgischer Seite, 
größtenteils degeneriert und verbuscht. 

Fettwiesen / -weiden - südlich und westlich des Plangebiets 
(Monschauer Heckenlandschaft) 

Feuchtwiesen - in den Vennbereichen auf belgischer Sei-
te, mit Pfeifengras und Flatterbinse. 

Höhlenbäume möglich – kein Nachweis möglich 

Horstbäume möglich – kein Nachweis möglich 

 

Potenzielle Vorkommen ergeben sich nach Auswertung des Messtischblattes für insgesamt 20 
Arten. Aus 2019 liegen zudem Meldungen über Vorkommen eines einzelnen Wolfes in der Ge-
gend vor. In der vorliegenden Prüfung wird diese Art daher mitbetrachtet, da sie die relevanten 
Schutzkriterien erfüllt (streng geschützt nach BNatSchG / BArtSchV).  
                                                
9  Messtischblattinformationen des Naturschutzinformationssystem des LANUV NRW unter 

http://www.naturschutzinformationen-nrw.de/artenschutz/de/arten/blatt [Download 22. Januar  2020] 
10  WMS-Server. Abrufbar unter https://www.wms.nrw.de/umwelt/linfos? [zuletzt abgerufen am 20. Januar 2020] 
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5. Habitatpotenzialanalyse 
In der Habitatpotenzialanalyse wird das mögliche Vorkommen von Fortpflanzungs- und Ruhe-
stätten und anderen essenziellen Habitaten sowie nicht essenziellen Habitaten (z. B. Nah-
rungshabitate) der in Kapitel 4 und Anlage 1 aufgeführten Arten abgeprüft. Dies erfolgt auf 
Grundlage der im Plangebiet und seinem näheren Umfeld auftretenden Strukturen und Habita-
ten, die in Kapitel 3 beschrieben wurden. 

5.1 Säugetiere 
Die großen Beutegreifer Luchs und Wolf suchen das Plangebiet und sein unmittelbares Um-
feld höchstens sporadisch als nicht-essenzielles Nahrungshabitat auf. Ein Vorkommen von 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten kann im Untersuchungsgebiet durch das allgemeine Stö-
rungsniveau und mangelnde Deckung ausgeschlossen werden. Der Wolf hat im Gebiet des 
Hohen Venns kein Fortpflanzungshabitat – es handelt sich nach derzeitigem Kenntnisstand11 
um ein einzelnes Tier. Vorkommen des Luchs sind im weiteren Umfeld (Venn und störungsär-
mere Wälder auf belgischer Seite) durchaus möglich.  
Ein Vorkommen der Wildkatze im Eingriffsbereich ist höchst unwahrscheinlich, es mangelt an 
geeigneten Strukturen (Wurzelteller umgeworfener Bäume, keine Hinweise auf Bauten, geringe 
Versteckmöglichkeiten allgemein). Das Störungsniveau erscheint im Vergleich zum hochwerti-
geren Umfeld zu hoch – vor allem durch die forstliche Nutzung und die regelmäßigen Störungen 
durch Erholungssuchende. Die Art nutzt den Eingriffsbereich vermutlich nur als nicht-
essenzielles Nahrungshabitat. Aufgrund der versteckten Lebensweise und des ungünstigen Er-
haltungszustandes der Art sollte jedoch eine erhöhte Vorsicht gelten. 

5.2 Vögel 
Vorkommen gebäudebrütender Arten wie Mehl- oder Rauchschwalbe können ausgeschlossen 
werden. Habitatpotenziale ergeben sich vor allem für Arten der halboffenen Kulturlandschaft 
sowie für Wald- und Greifvögel (inkl. Eulen). Diese werden im Folgenden detaillierter betrachtet: 
 

Greifvögel und Eulen 
Habicht, Mäusebussard, Sperber, Rotmilan, Raufuß- und Waldkauz – mit Einschränkungen 
auch Turm- und Wanderfalke – finden im Eingriffsbereich und / oder seinem Umfeld geeignete 
Standorte für ihre Horste vor (auch wenn im Eingriffsbereich keine Horste festgestellt wurden). 
Aus der Umgebung sind Vorkommen des Raufußkauzes bekannt, auch ein Nistkasten wurde 
in der Vergangenheit besetzt12. Vorkommen des Waldkauzes sind sowohl im Eingriffsbereich 
als auch seinem Umfeld möglich, sofern ein ausreichendes Angebot an Baumhöhlen vorhanden 
ist. Zwar wurden bei der Ortsbegehung keine Baumhöhlen festgestellt, es sind aber im Rahmen 
eines nachfolgenden Genehmigungsverfahrens eingehende Untersuchungen erforderlich, um 
dies sicher beurteilen zu können. 
Ein Mäusebussard kreiste gegen Mittag über die angrenzenden Grünlandflächen.  

                                                
11  https://wolf.nrw/wolf/de/nachweise [zuletzt abgerufen am 30. Januar 2020]. 
12  Biologische Station der StädteRegion Aachen – Herr Lück (Mail vom 21. Januar 2020). 
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Turm- und Wanderfalken legen ihre Brut eher im Siedlungsbereich oder gut einsehbaren Ge-
hölzen der Umgebung an. Dennoch kann ein Vorkommen auch im Eingriffsbereich zumindest 
für den Turmfalken nicht sicher ausgeschlossen werden.  
Vorkommen aller genannten Arten sind demnach nicht ausschließbar. Eingehende Untersu-
chungen sind erforderlich, um dies im Einzelnen sicher beurteilen zu können. 
 

Brutvögel offener und halboffener Lebensräume bzw. der strukturreichen Kulturland-
schaft 
Der Wiesenpieper bevorzugt offene (baum- und straucharme) Lebensräume – zu geschlosse-
nen Fichtenwäldern wurden Meidedistanzen von ca. 30-60 m festgestellt. Angesichts dieser 
Habitatansprüche kann ein Vorkommen des Wiesenpiepers für den Eingriffsbereich ausge-
schlossen werden. Vorkommen sind im Umfeld auf den kahlgeschlagenen Flächen zur Moor- 
und Heiderekultivierung denkbar. 
Der Baumpieper ist im Vergleich zum Wiesenpieper toleranter hinsichtlich der Kulissenstörung, 
er kann auch direkt an Waldrändern, auf Lichtungen und Kahlschlägen sowie in jungen Auffors-
tungen vorkommen. Angesichts dieser Habitatansprüche ist ein Vorkommen des Baumpiepers 
randlich im Eingriffsbereich (hier am Waldrand im Übergang zum Grünland) und im Umfeld, hier 
vor allem auf den kahlgeschlagenen Flächen zur Moor- und Heiderekultivierung, denkbar. 
Brutstätten des Bluthänflings liegen vor allem im Bereich von Kleingehölzen oder Hecken, oft 
auch im Siedlungsbereich in geeigneten Ruderalflächen, Parks oder Grünflächen. Geschlosse-
ne Wälder werden eher gemieden – zumal die Siedlungsdichten in den Mittelgebirgen abneh-
men. Insofern ist im Eingriffsbereich höchstens randlich mit Vorkommen der Art zu rechnen. Im 
Umfeld findet die Art vor allem in den Hecken und Baumreihen geeignete Standorte vor. 
Vorkommen des Kuckucks richten sich maßgeblich nach Vorkommen geeigneter Wirtseltern-
Arten. Dieses Potenzial ist im Eingriffsbereich und seinem Umfeld vorhanden – ein Vorkommen 
des Kuckuck ist daher grundsätzlich nicht ausschließbar. 
Vorkommen des Feldschwirl sind vor allem im Umfeld in den dort vorhandenen Bereichen zur 
Heide- und Moorregeneration möglich. Der Eingriffsbereich stellt keine geeigneten Strukturen 
zur Verfügung.  
Der Gartenrotschwanz findet vor allem im Bereich der Heckenlandschaft geeignete Strukturen 
(Baumhöhlen, Grünland und Bereiche mit spärlicher Vegetation zur Nahrungssuche) vor. Ein 
Vorkommen im Eingriffsbereich selbst ist nicht zu vermuten. 
Das Schwarzkehlchen findet – aufgrund vergleichbarer Habitatansprüche wie die beiden Pie-
per-Arten – im Umfeld des Plangebiets vor allem in den Heide- und Moorregenerationsflächen 
geeignete Strukturen vor. Im Eingriffsbereich selber sind keine Vorkommen zu vermuten. 
Als wärme- und trockenheitsliebende Art bevorzugt der Girlitz im Monschauer Umfeld vermut-
lich eher die Heckenbereiche oder Nadelgehölze im Siedlungsbereich. Da er sein Nest aber 
gerne auch in Nadelbäumen anlegt, kann ein Vorkommen im Eingriffsbereich zumindest an den 
sonnenexponierten Rändern entlang der südlichen Plangebietsgrenze nicht ausgeschlossen 
werden. 
Stare wurden bei der Begehung des Plangebiets auf den unmittelbar angrenzenden Grünland-
flächen gesichtet (ca. 30 Tiere). Es ist zu vermuten, dass die Brutvorkommen entweder in ge-
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eigneten Bruthöhlen entlang des Mützenicher Siedlungsrandes oder den zahlreichen Baumhöh-
len der Buchenhecken liegen. Ein Vorkommen von Brutstätten im Eingriffsbereich ist unwahr-
scheinlich, da es hier an Baumhöhlen in ausreichender Menge für eine Koloniebrut mangelt. 
 

Waldarten 
Der Waldlaubsänger bevorzugt einen gewissen Strukturreichtum im Wald – eine Mischung aus 
verschiedenen Altersstadien und geeigneten Singwarten im unteren Astbereich sowie eine ge-
eignete Krautschicht zur Nestanlage. Der Nadelwald des Eingriffsbereichs ist monoton in seiner 
Altersstruktur, auch die jüngeren Aufforstungsbereiche erscheinen wenig geeignet für die Art. 
Ein Vorkommen im Eingriffsbereich erscheint unwahrscheinlich. Im Umfeld können in entspre-
chend strukturierten Bereichen durchaus Vorkommen vorliegen. 

5.3 Sonstige Arten 
Das Untersuchungsgebiet wird neben den planungsrelevanten Arten von einer Vielzahl weiterer 
heimischer Vogelarten besiedelt. Bei der Ortsbegehung wurden folgende Arten angetroffen, für 
die ein Brutvorkommen in Frage kommt: Tannenmeise, Kohlmeise, Elster, Eichelhäher, Winter-
goldhähnchen (rufend), Wacholderdrossel (ca. 10 Stück nahrungssuchend auf den Weiden), 
Buchfink und Rabenkrähe. Daneben erscheinen auch weitere Vorkommen europäischer (Grün-
fink, Stieglitz) und planungsrelevanter Vogelarten (Spechte) möglich.  

6. Vorprüfung der Wirkfaktoren (Artenschutzrechtliche Bewertung) 
Da das Vorhaben sowohl in Bezug auf seine Dimensionierung als auch die genaue Verortung 
nicht festgelegt ist, ist auch eine Prognose über die potenziellen Betroffenheiten nur überschlä-
gig möglich. 
 

Tötungsverbot: 
Greif- und weitere europäische und planungsrelevante Brutvögel des Eingriffsbereichs sind bei 
einer Gehölzentnahme betroffen. Dies erstreckt sich jedoch vermutlich nur auf die unmittelbar 
betroffenen Bereiche innerhalb des Änderungsbereichs. Dies ist nur dann ein Verstoß gegen 
das Tötungsverbot, wenn sich das Lebensrisiko der betroffenen Arten erhöht und dies nicht 
durch geeignete Maßnahmen verhindert werden kann. Eine Beschränkung der Fällzeiten auf 
die Wintermonate kann Verbotsverstöße vermeiden. 
Sofern keine größeren Glasflächen am Turm geplant sind, ist über die Bauphase hinaus nicht 
mit einer Erhöhung des Tötungsrisikos zu rechnen. Wirkungen des Richtfunks auf einzelne Tie-
re sind pauschal zwar nicht ausschließbar, da die Strahlung jedoch im Gegensatz zu einem 
rundstreuenden Mobilfunkmast zielgerichtet ist und eine Hintergrundbelastung berücksichtigt 
werden muss, stellt die Strahlung keine signifikante Erhöhung des allgemeinen Tötungsrisikos 
für Exemplare der betroffenen Arten dar, von der aus eine Auslösung des Tötungsverbots im 
Sinne des § 44 Abs. 1 Nr. 1 und § 44 Abs. 5 Nr. 1 BNatSchG ausgeht.  
Eine Tötung von Wildkatzen ist nicht zu erwarten, da die Fläche bereits zu stark gestört ist 
(forstliche Nutzung, Besucher). Erwachsene Tiere können flüchten, ein Vorliegen von Fortpflan-
zungsstätten mit nicht-fluchtfähigen Jungtieren ist äußerst unwahrscheinlich. Dennoch sollten 
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Vorsichtsmaßnahmen ergriffen werden, um dem ungünstigen Erhaltungszustand und der ver-
steckten Lebensweise der Art Rechnung zu tragen. 
 

Beschädigungs- und Störungsverbot 
Es können Fortpflanzungs- und Ruhestätten planungsrelevanter Brutvogelarten vorliegen, die 
vor allem während der Bauphase und bei Arten im schlechten Erhaltungszustand auch dauer-
haft entfallen können13. Gleichwohl kann der Turmbau nach Fertigstellung auch durchaus als 
Niststandort etwa für Greifvögel in Betracht kommen. Da das Vorhaben auf der Ebene des Flä-
chennutzungsplans jedoch noch nicht abschließend beurteilt werden kann, ist eine zuverlässige 
Prognose hierüber im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens zu erstellen. 
Die Wildkatze findet im Umfeld weiterhin (besser) geeignete Strukturen für Fortpflanzungs- und 
Ruhestätten vor. 
Eine dauerhafte Störung der lokalen Populationen von Brutvögeln oder der Wildkatze durch den 
erhöhten Besucherandrang ist unwahrscheinlich angesichts des heute bereits vorhandenen 
Aufkommens an Erholungssuchenden. 
Aufgrund der hohen Prognoseunsicherheit sollte auf den nachgelagerten Verfahrensebenen si-
chergestellt werden, dass keine Verbotsverstöße vorliegen. 

7. Ergebnis: Erforderliche Maßnahmen 

7.1 Weitere Untersuchungen 
U.1 – ASP-Stufe 2: Prüfung möglicher Vorkommen (Brutvögel) 
Im nachgelagerten Genehmigungsverfahren sollte eine Revierkartierung des örtlichen Bestands 
an Brutvögeln vorgenommen werden, um Verstöße gegen das Beschädigungsverbot – insbe-
sondere bei Arten mit einem ungünstigen Erhaltungszustand und oder hoher Reviertreue – zu 
vermeiden. Das vorrangige Ziel der Prüfung ist vor allem die Betroffenheit von Greifvögeln zu 
klären – in dichten Fichtenbeständen ist eine reine Horstkartierung nicht zielführend. Die Me-
thodenstandards und Kartierungszeiträume des LANUV NRW14 sind einzuhalten.  
Der genaue Ablauf der Untersuchung ist mit der Prüfbehörde abzustimmen – diese ist auch 
über die Ergebnisse in Kenntnis zu setzen. Eine Rodung / Räumung des Baufelds darf aber erst 
nach erfolgter Untersuchung, bzw. Umsetzung dort eventuell weiter definierter Maßnahmen zur 
Vermeidung von Verbotsverstößen begonnen werden. Maßnahme M.1 ist in jedem Fall zu be-
achten. 
 

                                                
13  Dies kann hypothetisch auch durch die elektromagnetische Strahlung der Richtfunkanlage der Fall sein, wobei je-

doch die Mechanismen und tatsächlichen Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge nicht abschließend geklärt sind 
(siehe BALMORI 2009, BHATTACHARYA & ROY 2013, ENGELS et al. 2014, PANAGOPOULOS et al. 2016 und darin zitier-
te).Die geplante Anlage stellt gegenüber der allgegenwärtigen EMF-Hintergrundbelastung eine punktuelle, zielge-
richtete Belastung dar, deren Wirkung auf die Richtfunktrasse und das Nahfeld der Anlage beschränkt bleibt. In 
jedem Fall erscheint die mechanische Beschädigung durch die Vegetationsentnahme (direkter Habitatverlust) der 
maßgeblichere Wirkfaktor. 

14  Revierkartierung: https://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/erfassung/gruppe/voegel 

TOP 4

60 von 168 in Zusammenstellung



FACHBEITRAG ZUR ARTENSCHUTZPRÜFUNG STUFE I ZUR 86. FNP-ÄNDERUNG DER STADT MONSCHAU 

 

 14. Februar 2020  18 

7.2 Vermeidungsmaßnahmen 
Unabhängig vom erläuterten Untersuchungsbedarf sind bereits folgende Vermeidungsmaß-
nahmen zu beachten: 

M.1 – Einschränkung der Fäll- und Rodungsperiode 
Die Beseitigung der Vegetation und die Baufeldfreimachung dürfen nur außerhalb der Brutperi-
ode der Vögel und aus Rücksicht auf die Wildkatze im Winter stattfinden. Die Untersuchung auf 
Brutvögel U.1 muss vor Beginn der Baufeldfreimachung abgeschlossen sein (inkl. eventuell da-
raus abgeleiteter Vermeidungsmaßnahmen). Maßnahme M.2 ist zu beachten. 

Da Wildkatzen in manchen Jahren auch im August noch einen zweiten Wurf zur Welt bringen 
können, muss dieser Zeitraum auf die Periode vom 1. November bis Ende Februar beschränkt 
werden, um die Jungtiere nicht zu stören.  
Eine unvermeidbare Entfernung einzelner Bäume zu Sicherungsmaßnahmen in den Sommer-
monaten ist ökologisch zu begleiten. Die Untere Naturschutzbehörde ist über die Maßnahme in 
Kenntnis zu setzen. 

M.2 – Vergrämung der Wildkatze 
Ein Vorkommen der Wildkatze im Eingriffsbereich ist äußerst unwahrscheinlich. Sie findet im 
Umfeld des Plangebiets zudem qualitativ besser geeignete Habitate vor. 
Ziel der Vergrämung sollte daher sein, die Fläche bis zur Beanspruchung durch das Vorhaben 
für Wildkatzen unattraktiv zu halten und somit ein sukzessives Ausweichen der Art in umliegen-
de Bereiche schonend zu fördern. 
Daher sollte der unmittelbare Eingriffsbereich (d.h., das Baufeld und seine Zufahrtsbereiche) im 
Vorfeld der Baufeldfreimachung (ca. 1 Woche vor Beginn) täglich zur Abenddämmerung mit an-
geleintem Hund begangen werden. 
Eine Baufeldfreimachung ist in jedem Fall gemäß den o. g. Beschränkungen nur im Winterhalb-
jahr zulässig. Eine unvermeidbare Entfernung einzelner Bäume zu Sicherungsmaßnahmen in 
den Sommermonaten ist ökologisch zu begleiten. 

M.3 – Beleuchtungsverzicht 
Zum Schutz von nachtaktiven Tieren ist auf eine nächtliche Betriebsbeleuchtung zu verzichten. 
Sofern auf Beleuchtung nicht gänzlich verzichtet werden kann, so ist darauf zu achten, dass die 
verwendeten Leuchtmittel einen geringen UV-Anteil und eine geringe Lichtstreuung (z. B. Tie-
fenstrahler) besitzen. Mit intelligenter Schaltung ist außerhalb der Betriebszeiten eine Reduzie-
rung der Beleuchtung vorzunehmen. 

M.4 – Verglasung vermeiden oder anpassen 
Eine Verglasung der Aussichtsplattform mit reflektierenden oder hochgradig durchsichtigen 
Glasflächen von mehr als ca. 20 m² Fläche erhöht signifikant das Tötungsrisiko von Vögeln. Aus 
diesem Grund sollte auf derartige Glasflächen vordringlich verzichtet werden. 
Sollten derartige Verglasungen in der Planung aus anderen Gründen erforderlich sein, so ist im 
nachgelagerten Verfahren ein wirksames Konzept zur Minimierung des Vogelschlags vorzule-
gen und durch die Untere Naturschutzbehörde zu prüfen. Orientierung bieten Broschüren und 
Fachliteratur (etwa SCHMID et al. 2012). 
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8. Zusammenfassung 

Im Flächennutzungsplanverfahren sind unter Einhaltung von Vermeidungsmaßnahmen 
keine artenschutzrechtlichen Konflikte zu erwarten, bzw. verbleibende Unsicherheiten 
erscheinen im nachgelagerten Verfahren lösbar.  
In nachgelagerten Verfahren sind weitere Untersuchungen zu Vorkommen von Brutvö-
geln (insbesondere Greifvögel) erforderlich. 
 
Darüber hinaus sind bereits jetzt folgende Maßnahmen zu berücksichtigen: 
 M.1 Fäll- und Rodungszeitbeschränkungen 
 M.2 Zum Schutz der Wildkatze sind Vergrämungsmaßnahmen zu ergreifen 
 M.3 Beleuchtungsverzicht 
 M.4 Verglasungen vermeiden oder anpassen 
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Anlage 1: Dokumentation der Ergebnisse der ASP Stufe I (Vorprüfung)  

 Liste der planungsrelevanten Arten des LANUV 15 für den Quadrant 1 im Messtischblatt 5403 (Monschau) differenziert nach Lebensraum-
typen sowie eine zusätzliche Auflistung vorhandener planungsrelevanter Arten außerhalb der gewählten Lebensraumtypen. 
Quellen: siehe Nachweise in Tabelle und Fußnoten, sowie unter Kapitel 9.1. 

Art 
Sta-
tus 

EHZ 
NRW  
(KON
) 

W/fe
u-na 

LauW
/mitt NadW 

KlGe-
hoel Moor FettW FeuW HöhlB HorstB 

Nach
weis 
im 
UGB 

Bewertung  
Habitatfunk-
tionen im 
Plangebiet 

Bewertung 
Habitat-
funktionen 
im 300 m 
Umfeld 

Wirkfakto-
renanalyse  
(Beeinträch-
tigung mög-
lich?) 

ASP-
II? 

Säugetiere 

Wildkatze Nw 
2000 

U+ 
FoRu, 

Na 
FoRu!, 

Na 
FoRu, 

Na 
(FoRu), 

Na 
  (Na) (Na)   FRS/ess HF 

mög V mögl Maßnahmen 
erforderlich nein 

Luchs Nw 
2000 

S  FoRu, 
Na 

FoRu, 
Na 

       keine (ess) HF V mögl nein nein 

Wolf unbek. unbek. unbek.  keine (ess) HF k V2 nein nein 

Vögel 

Habicht Nw Bv 
2000 

G (FoRu) (FoRu) (FoRu) 
(FoRu), 

Na 
(Na) (Na) (Na) (Na)   FRS/ess HF 

mög V mögl Maßnahmen 
erforderlich Ja 

Sperber Nw Bv 
2000 

G (FoRu) (FoRu) (FoRu) (FoRu), 
Na 

(Na) (Na) (Na) (Na)   FRS/ess HF 
mög V mögl Maßnahmen 

erforderlich Ja 

Wiesenpieper Nw Bv 
2000 S  (FoRu) (FoRu)  FoRu FoRu FoRu FoRu   keine (ess) HF V mögl nein nein 

                                                
15  Messtischblattinformationen des Naturschutzinformationssystem des LANUV NRW, Quadrant 4 im Messtischblatt 5403 (Monschau), Abfrage am 22. Januar 2020 unter 

http://www.naturschutzinformationen-nrw.de/artenschutz/de/arten/blatt 
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Art 
Sta-
tus 

EHZ 
NRW  
(KON
) 

W/fe
u-na 

LauW
/mitt NadW 

KlGe-
hoel Moor FettW FeuW HöhlB HorstB 

Nach
weis 
im 
UGB 

Bewertung  
Habitatfunk-
tionen im 
Plangebiet 

Bewertung 
Habitat-
funktionen 
im 300 m 
Umfeld 

Wirkfakto-
renanalyse  
(Beeinträch-
tigung mög-
lich?) 

ASP-
II? 

Baumpieper Nw Bv 
2000 

U (FoRu) (FoRu) FoRu FoRu FoRu FoRu     FRS/ess HF 
mög V mögl 

Maßnahmen 
erforderlich Ja 

Mäusebussard Nw Bv 
2000 

G (FoRu) (FoRu) (FoRu) (FoRu) (Na) (Na) Na (Na)   FRS/ess HF 
mög V mögl Maßnahmen 

erforderlich Ja 

Bluthänfling Nw Bv 
2000 unbek.    FoRu  FoRu     FRS/ess HF 

mög V mögl Maßnahmen 
erforderlich Ja 

Kuckuck Nw Bv 
2000 

U- (Na) (Na) (Na) Na Na Na (Na) (Na)   FRS/ess HF 
mög V mögl 

Maßnahmen 
erforderlich Ja 

Mehlschwalbe Nw Bv 
2000 

U       (Na) (Na)   keine (ess) HF V mögl nein nein 

Turmfalke Nw Bv 
2000 G    (FoRu)  (Na) Na (Na)   FRS/ess HF 

mög 
V mögl Maßnahmen 

erforderlich Ja 

Rauchschwalbe Nw Bv 
2000 

U-    (Na) (Na) (Na) Na Na   keine (ess) HF V mögl nein nein 

Feldschwirl Nw Bv 
2000 

U    FoRu (FoRu) FoRu (FoRu) FoRu   keine (ess) HF V mögl nein nein 

Rotmilan Nw Bv 
2000 

U  (FoRu) (FoRu) (FoRu)   Na (Na)  
LA-

NUV, 
UNB4 

FRS/ess HF 
mög V mögl Maßnahmen 

erforderlich Ja 

Gartenrot-
schwanz 

Nw Bv 
2000 

U (FoRu) FoRu FoRu FoRu (FoRu) FoRu (Na) (Na) FoRu  keine (ess) HF V mögl nein nein 

Waldlaubsän-
ger 

Nw Bv 
2000 G (FoRu) FoRu! (FoRu)        FRS/ess HF 

mög V mögl 
Maßnahmen 
erforderlich Ja 

Schwarzkehl-
chen 

Nw Bv 
2000 

U+    FoRu FoRu FoRu (FoRu) FoRu   FRS/ess HF 
mög V mögl 

Maßnahmen 
erforderlich Ja 

Girlitz Nw Bv 
2000 

unbek.           keine (ess) HF k V nein nein 

Waldkauz Nw Bv 
2000 

G  Na Na Na   (Na)  FoRu!  FRS/ess HF 
mög V mögl Maßnahmen 

erforderlich Ja 
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Art 
Sta-
tus 

EHZ 
NRW  
(KON
) 

W/fe
u-na 

LauW
/mitt NadW 

KlGe-
hoel Moor FettW FeuW HöhlB HorstB 

Nach
weis 
im 
UGB 

Bewertung  
Habitatfunk-
tionen im 
Plangebiet 

Bewertung 
Habitat-
funktionen 
im 300 m 
Umfeld 

Wirkfakto-
renanalyse  
(Beeinträch-
tigung mög-
lich?) 

ASP-
II? 

Raufußkauz Nw Bv 
2000 

U          BS1   Maßnahmen 
erforderlich Ja 

Star Nw Bv 
2000 

unbek.      (Na) Na Na FoRu! BKR³ keine (ess) HF V mögl nein nein 

 

Fußnoten: 

1: Biologische Station der StädteRegion Aachen – Herr Lück (Mail vom 21. Januar 2020). 
2: Kein Vorkommen einer erhaltungsfähigen Population, bislang nur Einzeltier nachgewiesen. 
3: Mehrere Tiere auf Nahrungssuche im umliegenden Grünland bei Ortsbegehung am 21. Januar 2020. 
4: Ca. 1,2 km östlich des Plangebiets an der Vennbahntrasse nachgewiesen. 
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Verwendete Abkürzungen:  

 

Erhaltungszustand (EHZ) in NW Nachweiskürzel 
unbek. Unbekannt/ keine Angabe BKR Eigene Beobachtung 
G günstig LANUV Daten aus dem Bestand des LANUV-Fundpunktkatasters @Linfos 
U unzureichend BS Biologische Stationen 
S schlecht NABU NABU-Ortsgruppe / Kreisverband o.ä. 
- tendenzielle Verschlechterung BUND BUND-Ortsgruppe / Kreisverband o.ä. 
+ tendenzielle Verbesserung UNB Daten aus dem Bestand der Unteren Naturschutzbehörde 
Farbliche Markierungen der Zeilen 
 ASP-II ist erforderlich 
 Es gibt konkrete Hinweise auf ein Vorkommen, Maßnahmen sind erforderlich um Verbotsverstöße zu vermeiden 
 Vorkommen im UG sind möglich, Maßnahmen sind erforderlich um Verbotsverstöße zu vermeiden 
farblos Vorkommen im UG sind entweder auszuschließen oder es bestehen keine relevanten Wirkungen auf mögliche Vorkommen. 

Lebensstätten-Kategorien 
FoRu Fortpflanzung- und Ruhestätte (Vorkommen im Lebensraum)  
FoRu!  Fortpflanzung- und Ruhestätte (Hauptvorkommen im Lebensraum)  
(FoRu)  Fortpflanzung- und Ruhestätte (potenzielles Vorkommen im Lebensraum)  
Ru  Ruhestätte (Vorkommen im Lebensraum)  
Ru!  Ruhestätte (Hauptvorkommen im Lebensraum)  
(Ru)  Ruhestätte (potenzielles Vorkommen im Lebensraum)  
Na  Nahrungshabitat (Vorkommen im Lebensraum)  
(Na)  Nahrungshabitat (potenzielles Vorkommen im Lebensraum)  
Pfl  Pflanzenstandort (Vorkommen im Lebensraum)  
Pfl!  Pflanzenstandort (Hauptvorkommen im Lebensraum) 
Bewertungen der Habitatfunktionen im Plangebiet 
keine (ess) HF Keine oder keine essentiellen Habitatfunktionen anzunehmen (Funktion z.B. als nicht-essentielles Nahrungshabitat nicht gänzlich auszuschließen bzw. möglich) 
FRS/ess HF mög Fortpflanzungs- und Ruhestätten oder essenzielles Nahrungshabitat anzunehmen, möglich bzw. nicht gänzlich auszuschließen 
Bewertungen der Habitatfunktionen im 300 m Umfeld 
V mög Vorkommen anzunehmen oder über Habitatpotenzialanalyse nicht ausschließbar 
k V Vorkommen sehr unwahrscheinlich / kein Vorkommen anzunehmen 
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1. Einleitung 

1.1 Anlass und Aufgabenstellung 
Die Turmbau Steffens & Nölle GmbH plant, auf dem Steling im Stadtgebiet Monschau einen 
rund 42 Meter hohen Aussichtsturm zu errichten, der zugleich für Richtfunkantennen genutzt 
werden kann.  
Der geplante Standort des Turms liegt im bauplanungsrechtlichen Außenbereich. Eine Privile-
gierung der vorgesehenen Nutzungen ist nach § 35 Abs. 1 und 2 BauGB nicht gegeben, so 
dass eine Änderung des Flächennutzungsplans (FNP) erforderlich ist. Die Darstellung Fläche 
für Wald wird mit dem Symbol 'Aussichts- und Richtfunkturm' überlagert.  
Bei der Änderung des FNP sind gem. §§ 1, 1a BauGB die Aspekte der Eingriffsregelung (§§ 14 
bis 18 BNatSchG respektive § 30 bis 33 LNatSchG NW) in Bezug auf zu erwartende Eingriffe in 
Naturhaushalt und Landschaftsbild sowie mögliche Vermeidungs-, Minderungs- und Aus-
gleichsmöglichkeiten zu berücksichtigen. Gemäß den Bestimmungen der §§ 17 Abs. 4 und 18 
Abs. 2 BNatSchG sind Angaben zum Eingriff in den Naturhaushalt darzustellen. Dies beinhaltet 
auch die Bilanzierung des unvermeidbaren Eingriffs sowie des Kompensationserfordernisses. 

1.2 Lage und Abgrenzung des Untersuchungsgebietes 
Der 2,6 ha große Planbereich der 86. Änderung befindet sich im Ortsteil Mützenich der Stadt 
Monschau, Gemarkung 4275 Imgenbroich Flur 10, Flurstück 76 im Nahbereich der Straße Bon-
gert. Er liegt am östlichen Rand des Stadtgebiets und ist begrenzt von der Staatsgrenze zu Bel-
gien im Westen, einem Wirtschaftsweg östlich und südlich des Waldes sowie im Norden von ei-
ner örtlich nicht erkennbaren Linie innerhalb des Waldes zwischen Vermessungspunkt 733 und 
etwa der Grenze des Flurstücks 1032.  
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Abbildung 1: Geltungsbereich der 86. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Mon-
schau 
Quelle der Kartengrundlagen s. Abbildung 

2. Bestandsanalyse und Bewertung von Naturhaushalt und Landschaftsbild 
Grundlage für die Bewertung der Qualität von Naturhaushalt und Landschaftsbild im Untersu-
chungsgebiet und für die Beurteilung der Erheblichkeit von Eingriffen durch die geplante Nut-
zung ist die Erfassung der in Bezug auf Ökologie und Landschaftsbild relevanten Aspekte.  
Die Erfassung und die darauf aufbauende Bewertung erfolgen auf der Grundlage einer Bio-
toptypenkartierung (Januar 2020) sowie vorhandener Daten, wie Bodenkarten und Luftbilder 
sowie zur Planung erstellter Gutachten (im Wesentlichen BKR Aachen, 2020, Gutachten zur 
ASP 1).  

2.1 Planerische Vorgaben 
Im Regionalplan für den Regierungsbezirk Köln, Teilabschnitt Region Aachen liegt der Ände-
rungsbereich im Übergang Waldbereich und Allgemeiner Freiraum- und Agrarbereich, überla-
gert mit der Signatur Schutz der Landschaft und landschaftsorientierten Erholung der Darstel-
lung Grundwasser- und Gewässerschutz. Der Ortskern von Mützenich ist nächstgelegener All-
gemeiner Siedlungsbereich in rund 1 km Entfernung. 
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Im Flächennutzungsplan der Stadt Monschau (1977) ist der Bereich der 86. Änderung als Flä-
che für Wald dargestellt. Der vorhandene Waldbestand südlich und nördlich des Änderungsbe-
reichs ist ebenfalls als Fläche für Wald dargestellt. Östlich schließt Landwirtschaftliche Fläche 
an. Als gemischte Baufläche dargestellt sind ein unmittelbar am Waldrand liegendes einzelste-
hendes Gebäude sowie die vorhandene Bebauung des Ortsteils Mützenich in rund 600 m Ent-
fernung.  
Der Planbereich der 86. FNP-Änderung liegt im Geltungsbereich des Landschaftsplanes Nr. 6 
'Monschau' der StädteRegion Aachen1, der für den Geltungsbereich und die angrenzenden 
Waldflächen das Entwicklungsziel 6 'Biotopentwicklung' darstellt. Das Planbereich liegt inner-
halb des Landschaftsschutzgebietes LSG-2.2-2 'Vennhochfläche' sowie innerhalb des Natur-
parks NTP-008 (Deutsch-Belgischer Naturpark 'Hohes Venn – Eifel').  
Die an den Wald angrenzenden Grünlandflächen sind Teil der Biotopkatasterfläche BK 5403-
003 'Heckenlandschaft um Mützenich' sowie der Verbundfläche VB-K-5403-002 'Heckenland-
schaft um Mützenich' mit besonderer Bedeutung. Schutzziel ist der Erhalt der naturraumtypi-
schen, kulturhistorisch und ökologisch wertvollen Heckenlandschaft. 
Das nächstgelegene Naturschutzgebiet (NSG 2.1-2 'Vennhochfläche bei Mützenich') und zu-
gleich Natura-2000 Gebiet nach der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (DE-5403-305) liegt rund 
1,3 km südöstlich. Auf belgischer Seite liegt in rund einem Kilometer Entfernung das Natura 
2000-Gebiet BE33025C0 'Fagnes du Nord-Est'. Es liegen keine Geschützten Biotope im Ände-
rungsbereich. 
Der Änderungsbereich ist Bestandteil des geplanten Trinkwasserschutzgebietes 530411 
'Obersee' (Zone III-A, direkt angrenzend an Zone II). 

                                                
1  StädteRegion Aachen (2004): Landschaftsplan VI – Monschau, 1. Änderung 
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Abbildung 2: Schutzgebiete und schutzwürdige Flächen  
Quelle der Kartengrundlagen s. Abbildung  

2.2 Naturräumliche Gliederung 
Das Untersuchungsgebiet liegt im Naturraum 283 'Hohes Venn'. Der größte Teil des namenge-
benden Hohen Venns liegt auf belgischem Staatsgebiet westlich des Änderungsbereichs. Der 
geologische Untergrund besteht hier aus kambrischen Tonsteinen und Quarziten. 
Ohne weitere Einflussnahme des Menschen wäre gem. TRAUTMANN (1973) als potenzielle na-
türliche Vegetation im Bereich des Untersuchungsgebiets ein ’Hainsimsen-Buchenwald und 
feuchter Eichen-Buchenwald im Wechsel' verbreitet. Wichtige bodenständige Gehölze dieses 
Typs sind Buche, Traubeneiche (eher bei feuchter Ausprägung), Vogelbeere, Sandbirke, Moor-
birke (bei feuchter Ausprägung), Espe, Salweide, Grauweide (bei feuchter Ausprägung), Ohr-
weide (bei feuchter Ausprägung), Faulbaum und Stechpalme (eher bei feuchter Ausprägung). 
Die Bodenvegetation ist im typischen Hainsimsen-Buchenwald generell eher lückig und besteht 
aus der weißen Hainsimse, Drahtschmiele, Waldsauerklee, Widertoonmoos. In feuchten Aspek-
ten treten u.a. Pfeifengras, Adlerfarn und Heidelbeere hervor (nach TRAUTMANN ist auf basen-
reichem Untergrund auch mit einem Auftreten des Zahnwurz-Buchenwaldes zu rechnen – dies 
ist im Untersuchungsgebiet angesichts eher saurer Böden nicht zu erwarten). 
Die Nutzung als Fichtenforste, stellenweise auch als Niederwald, ist in diesem Vegetationstyp 
verbreitet. 
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2.3 Abiotische Grundlagen 

2.3.1 Boden und Relief 
Der Standort befindet sich auf einer rund 650 m über dem Meeresspiegel liegenden Hochkuppe 
des Hatzevenns, etwa 200 m entfernt vom 'Steling', der mit 658 m ü. NHN höchsten Erhebung 
im Gebiet der StädteRegion Aachen.  
Für den Änderungsbereich liegen Informationen zum Bodenkörper anhand der Bodenkarte 
1:5.000 zur forstlichen Standorterkundung vor2. Demnach ist das Plangebiet von Pseudogley-
Braunerden (im Nordwesten) bzw. von verbraunten Pseudogleyen (im Südwesten) geprägt. Ei-
ne Fließerde bildet das Ausgangsgestein. Entsprechend des Bewuchses mit Nadelwald ist im 
Oberboden beider Bereiche eine schwache Podsolierung feststellbar. Insgesamt weist der Bo-
den keine besonders schützenswerte Erfüllung der natürlichen Bodenfunktionen im Sinne des 
§ 1 Abs. 1 LBodSchG NRW auf.  
Der Bodenkörper ist – abgesehen von der durch sauren Regen und die Aufforstung mit Nadel-
hölzern anthropogen-geförderte Tendenz zur Podsolbildung – vermutlich weitestgehend natur-
nah ausgeprägt. Größere mechanische Störungen (Abgrabungen, Versiegelungen) fehlen. 

2.3.2 Wasser 

GRUNDWASSER 

Das Gebiet zählt zum Grundwasserkörper DE_GB_DENW_282_13 'Linksrheinisches Schiefer-
gebirge' und zum Flussgebiet der Maas. Der Grundwasserkörper ist sowohl in Bezug auf die 
Menge als auch die chemische Zusammensetzung in einem guten Zustand. Der Grundwasser-
flurabstand ist aufgrund des hier lückenhaften / inaktiven Messnetzes nur schwer abschätzbar. 
Der Abstand zur nächsten aktiven Messstelle beträgt ca. 4 km (gefasste Quelle Nr. 010410235). 

OBERFLÄCHENGEWÄSSER 

Natürliche Oberflächengewässer befinden sich nicht im Änderungsbereich.  
Es finden sich keine festgesetzten Überschwemmungsgebiete im Bereich der FNP Änderung 
oder seinem Umfeld.  
Etwa 100 m östlich des Geltungsbereichs beginnt ein Gewässer, das in einem Graben parallel 
zur Straße Bongert fließt und östlich von Mützenich in den Laufenbach mündet3. 

2.3.3 Klima und Luft 
Das Klima im Bereich von Monschau ist durch seine Mittelgebirgslage geprägt. Es zeichnet sich 
im Vergleich zum Flachland durch niedrigere Temperaturen im langjährigen4 Jahresmittel (ca. 
7,1 – 7,3 °C) sowie hohe Niederschlagsmengen (mittlerer Jahresniederschlag 1~ 1.300 mm/a) 
aus. Durch den globalen Klimawandel5 werden sich die Jahresmitteltemperaturen bis 2050 um 
ca. 0,8 – 1,3 C gegenüber dem langjährigen Mittelwert erhöhen. Es kommt zu einer Änderung 

                                                
2  Geologischer Dienst NRW (2020). 
3  Untere Wasserbehörde der StädteRegion Aachen, InkasPortal (Abruf 07.01.2020) 
4  1971 – 2000 (durch mangelnde Datenlage im Grenzgebiet werden benachbarte Rasterzellen der Klimaanalyse 

ausgewertet) 
5  Betrachtung anhand des RCP 4.5-Szenarios. Siehe: https://www.klimaatlas.nrw.de/Klimaprojektionen-Artikel. 
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der mittleren Jahresniederschlagssumme um ca. -1,5 bis + 9,5 %. In den Wintermonaten kommt 
es in den höheren Lagen häufig zu geschlossenen Schneedecken. Die Hauptwindrichtung ist 
SW. Die mittlere Windgeschwindigkeit mit 6,0 bis 6,25 m/sec. liegt in Stufe 8 einer 11-skaligen 
Bewertung6. 
Aus lokalklimatischer Sicht fällt der Änderungsbereich in die sogenannten Waldklimatope7. Die-
se sind im Tagesverlauf kühler, dienen aufgrund der schützenden Vegetationsbedeckung 
nachts aber nur nachrangig der Kaltluftproduktion. Aufgrund der Kuppenlage sinkt auf den um-
liegenden Hängen gebildete Kaltluft in alle Himmelsrichtungen der Topographie folgend herab8. 
Zwar wird der Änderungsbereich im Fachinformationssystem Klimaanpassung des LANUV 
NRW als Grünfläche mit hoher thermischer Ausgleichsfunktion bewertet – im Umfeld gibt es 
aber durch die geringe Siedlungsdichte derzeit keine thermischen Belastungsbereiche. 
Gegenüber einem Mischlaubwald ist der Änderungsbereich besonders anfällig gegenüber den 
Folgen des Klimawandels: Fichtenforste sind einerseits direkt durch die steigenden Temperatu-
ren und deren Auswirkungen auf Populationen des Borkenkäfers betroffen. Andererseits sind 
sie als Flachwurzler besonders sturmwurfgefährdet.  
Aufgrund der topographischen Lage und den Eigenschaften als Waldklimatop ist im Ände-
rungsbereich von günstigen Luftaustauschbedingungen auszugehen. Signifikante Emittenten 
fehlen9 sowohl auf der Fläche als auch im weiteren Umfeld – daher ist von einer geringen Luft-
schadstoffbelastung auszugehen. 

2.3.4 Pflanzen, Tiere, biologische Vielfalt 

PFLANZEN, BIOTOPTYPEN 

Der Planbereich befindet sich am östlichen Rande eines großflächigen Waldgebietes, das von 
offenen Gebüsch- und Moorflächen durchzogen ist. Die Fläche ist vollständig unversiegelt, auch 
die Waldwege sind unversiegelt und weisen größtenteils Vegetationsentwicklung auf. Der Anteil 
der Waldwege am Plangebiet liegt bei 0,179 ha (ca. 7 %). Im Rahmen einer Biotoptypen-
Kartierung im Januar 2020 wurden die folgenden vorhandenen Biotop- und Nutzungsstrukturen 
im Bereich der 86. Änderung des Flächennutzungsplans erfasst (s. Anlage 1 Karte 1 Bestands-
plan): 
Der Änderungsbereich selbst ist vor allem durch die Nutzung als Fichtenforst (AC0) gekenn-
zeichnet (BHD<50; mittleres Baumholz, vgl. Abbildung 3). Im Norden des Plangebiets ist ein 
kleiner Teilbereich mit Stieleichen (AB0) aufgeforstet worden. Der Unterwuchs wird im gesam-
ten Änderungsbereich durch Heidelbeere dominiert. Unter den Eichen nimmt der Anteil an Grä-
sern zu (z.B. Drahtschmiele, Pfeifengras). Vor allem unter dem Fichtenwald finden sich auch 
Adlerfarn und Brombeere im Unterwuchs. Die nordwestliche Grenze des Plangebiets wird durch 

                                                
6  ebd. 
7  LANUV NRW (2018a): FIS Klimaanpassung. Abrufbar unter: http://www.klimaanpassung-karte.nrw.de/ [abgerufen 

am 15. Januar 2020]. 
8  StädteRegion Aachen, Institut für Stadtbauwesen und Stadtverkehr (ISB), Geographischen Institut der RWTH 

Aachen (2019): Entwicklung StädteRegionaler KlimaAnpassungsProzessE - Eskape 
9  LANUV NRW (2015): Emissionskataster Luft: Abrufbar unter: http://www.ekl.nrw.de/ekat/ [abgerufen am 15. Ja-

nuar 2020]. 
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einen Forstweg (VB) markiert. Ein weiterer Waldweg durchläuft die Fläche von Mützenich aus 
kommend. 
Nach Osten grenzen landwirtschaftliche Grünlandflächen an den Waldrand, die von den ortsty-
pischen Buchenhecken mit vornehmlich alten Überhältern gegliedert werden. In rund 600 m öst-
licher Entfernung beginnt der Ortsrand des Ortsteils Mützenich. Eine Jagdhütte befindet sich 
unmittelbar am Waldrand. In einer Entfernung von rund 1,3 km beginnen die großflächigen 
Hochmoorgebiete des Hohen Venns auf belgischem Staatsgebiet. Kleinere Schlagfluren, auf 
denen Moor- oder Heideregeneration gefördert werden sollen, beginnen schon in ca. 120 m 
nordwestlicher Entfernung. Dazwischen finden sich nach Norden und Westen hin weitere Fich-
tenbestände, stellenweise finden sich kleinere Lärchenbestände sowie ein junger Buchenbe-
stand. 
 

 

 

 
   

 

 

 
Abbildung 3: Biotopstrukturen im Änderungsbereich. 

Quelle: Eigene Aufnahmen (2020) 

TIERE 

Der Änderungsbereich und sein Umfeld bieten für zahlreiche Brutvögel Habitatpotenziale. 
Greifvögel und Eulen könnten im Bereich des Fichtenforstes oder den angrenzenden Hecken 
brüten. Geschützte Brutvögel wie etwa der Baumpieper oder Kuckuck, sowie Spechtarten könn-
ten ebenfalls einzelne Brutstätten innerhalb des Änderungsbereiches haben. Bei einer Ortsbe-
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gehung im Januar 2020 wurden folgende Arten angetroffen, für die ein Brutvorkommen in Frage 
kommt: Tannenmeise, Kohlmeise, Elster, Eichelhäher, Wintergoldhähnchen (rufend), Wachol-
derdrossel (ca. 10 Stück nahrungssuchend auf den Weiden), Buchfink und Rabenkrähe. Dane-
ben erscheinen auch weitere Vorkommen europäischer Vogelarten (Grünfink, Stieglitz) möglich.  
Der Eingriffsbereich könnte theoretisch auch geschützte Habitatfunktionen der Wildkatze auf-
weisen – dies ist aber angesichts des Störungsniveaus durch Wanderer, Spaziergänger inklusi-
ve ihrer Hunde und Reiter, sowie der forstwirtschaftlichen Nutzung äußerst unwahrscheinlich. 
Dennoch sollten – angesichts des ungünstigen Erhaltungszustandes der Art – Vorsichtsmaß-
nahmen ergriffen werden. 

BIOTOPVERBUND, BIOLOGISCHE VIELFALT 

Der Änderungsbereich liegt außerhalb einer Biotopverbundfläche. 
Die an den Geltungsbereich angrenzenden Grünlandflächen sind Teil der Verbundfläche VB-K-
5403-002 'Heckenlandschaft um Mützenich' mit besonderer Bedeutung. Schutzziel ist der Erhalt 
der naturraumtypischen, kulturhistorisch und ökologisch wertvollen Heckenlandschaft. 
Die Artenvielfalt auf der Fläche (~ alpha-Diversität) ist durch die Nutzung als Fichtenforst ge-
genüber dem Umland stark reduziert und beschränkt sich vermutlich größtenteils auf Generalis-
ten und störungstolerante Arten. Anders als im ökologisch sensitiven Umland (v. a. der Moor- 
und Heideflächen im Hohen Venn) ist hier nicht mit Schwerpunktvorkommen sensibler oder sel-
tener Arten zu rechnen. Die Fläche trägt somit nicht zur Erhöhung der Biodiversität im lokalen 
Zusammenhang oder kleineren Maßstabsebenen bei (~ beta- oder gamma-Diversität). 

2.3.5 Landschaftsbild / Erholung 

LANDSCHAFT 
Naturräumlich liegt das Untersuchungsgebiet in der nordrhein-westfälischen Großlandschaft 
'Hohes Venn', innerhalb der Naturräumlichen Haupteinheit NR-283. Monschau liegt innerhalb 
des grenzüberschreitenden Naturparks NTP-008 'Deutsch-Belgischer Naturpark Hohes Venn - 
Eifel'. 
 

 
Abbildung 4: Blick auf den Änderungsbereich 

Quelle: TSN (2019) 
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LANDSCHAFTSBILD 
Der Änderungsbereich liegt im Landschaftsraum LR-V-006 'Hohes Venn und Monschauer 
Waldhochfläche'10 Dem Landschaftsbild der Landschaftsbildeinheit 'Grünland-Acker-Mosaik 
der Monschauer Heckenlandschaft um Mützenich und Eicherscheid' (LBE-V-008-G3) wird ein 
sehr hoher Wert beigemessen. Charakteristisches Merkmal der LBE sind die z. T. haushohen 
Windschutzhecken aus Rotbuche, die das Weideland um die Ortschaften herum netzartig glie-
dern. 
Das Landschaftsbild ist im Nahbereich von dem geschlossenen Nadelwald des Änderungsbe-
reichs geprägt, der sich weiter nach Norden und Westen erstreckt. Auf deutscher Seite grenzen 
Grünlandbereiche mit den für die Eifel typischen Heckenstrukturen aus geschnittener Rotbuche 
und Überhältern an. Diese Buchenhecken prägen nicht nur die Eigenart der Landschaft, son-
dern sind auch als touristisches Alleinstellungsmerkmal erkannt. Weiter westlich schließen die 
offenen Moorflächen des Hohen Venn an, die vom Änderungsbereich nicht sichtbar sind. Auf-
grund der exponierten Lage zeichnet sich der Standort am Waldrand des Planbereichs durch 
den weit reichenden Blick in nordöstliche bis südliche Richtung zum Nationalpark Eifel aus. Bei 
guten Sichtverhältnissen ist das Siebengebirge in über 75 km Entfernung erkennbar. 
Auf der belgischen Seite im Hohen Venn befinden sich mehrere Türme (Mobilfunk- bzw. Feuer-
wachtürme), die auf den unbewaldeten, offenen Flächen exponiert erscheinen. Aufgrund der 
Lage auf der Hochkuppe des Steling stand in der Nähe des Änderungsbereichs in früheren Zei-
ten ebenfalls ein Feuerwachturm. Darüber hinaus ist der Horizont im Fernbereich durch zahlrei-
che Windkraftanlagen gezeichnet. 
 

a 

 

b 

 

                                                
10  LANUV (2018b): Geodaten der Landschaftsbildeinheiten (Landschaftsbildbewertung), Abruf Januar 2020 
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c 

 

d 

 
e 

 

f 

 

Abbildung 5: Das Landschaftsbild im Änderungsbereich und seinem Umfeld.  

 Das Umfeld ist durch die Vennbereiche im Westen (a) und die Heckenland-
schaft im Osten (b) besonders wertvoll. Das Umfeld erfährt durch Waldum-
baumaßnahmen und Moorrekultivierung ein vielfältigeres Landschaftsbild (c, 
e). Der Blick vom Änderungsbereich nach Osten reicht über die Nordeifel – 
einzelne Windräder fallen auf (d). Der Änderungsbereich ist von Westen und 
Osten aus als Fichtenforstsilhouette eingeschränkt wahrnehmbar (f). 
Quelle: Eigene Aufnahmen 2019, 2020. 

ERHOLUNG 

Gegenstand der Betrachtungen zum Landschaftsbild ist auch die für den Menschen wahrnehm-
bare Ausprägung der Natur und Landschaft. Dies betrifft vor Allem die optische Wirkung der 
Lebensumwelt für Wohlbefinden und Erholung. So lädt ein abwechslungsreicher Raum zum 
Aufenthalt ein und bietet durch die Vielzahl verschiedener Reize die Basis für die passive Erho-
lung. Kleinräumig gegliederte Landschaften sind im Gegensatz zu ausgeräumten Landschaften 
besonders geeignet, dem Menschen eine Erholungsfunktion zu bieten, insbesondere wenn der 
Raum zugänglich und benutzbar ist. Dies trifft auf das Plangebiet und das unmittelbare Umfeld 
zu.  
Für die Freizeit- und Erholungsnutzung bedeutsam sind die (über-)regional bedeutsamen Rad- 
und Wanderwegeverbindungen. Neben diversen Rundwanderwegen führt auch der Fernwan-
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derweg Eifelsteig unmittelbar am Änderungsbereich vorbei. Der Steling ist zudem der höchste 
Punkt am Eifelsteig. 
Ein Wanderparkplatz befindet sich in rund 2 km Entfernung an der Straße Im Brand im Ortsteil 
Mützenich. Der Wanderparkplatz Fliegerhügel an der Eupener Straße ist rund 2,7 km entfernt. 
In rund 1,5 km in südwestliche Richtung befindet sich ein kleiner, etwa 10 m hoher hölzerner 
Aussichtsturm, der aufgrund der Lage am Waldrand nur in eine Richtung einen freien Blick er-
möglicht.  

BEWERTUNG 

Die Bewertung des Landschaftsbildes erfolgt primär anhand der im BNatSchG genannten Krite-
rien Vielfalt, Eigenart und Schönheit. Dabei sind die eher objektiven Landschaftsmerkmale den 
subjektiven Wahrnehmungen und sinnlichen Eindrücken des Betrachters gegenüberzustellen. 
 

 

Abbildung 6: Beeinflussung des Landschaftsbildes auf Basis der Landschaftsbildbewertung 
des LANUV NRW. 
Quelle: Kartengrundlagen s. Abbildung; Verfahren nach LANUV 2018c. 

Die Landschaftsbildbewertung des LANUV11 stuft die Landschaftsbildeinheit der Monschauer 
Heckenlandschaft mit sehr hohem Wert ein. Vor allem die Eigenart dieser Landschaft – das 
Mosaik aus Rotbuchenhecken mit Überhältern und Grünlandnutzung – führt zu dieser Einstu-

                                                
11  LANUV (2018b) 
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fung. Im östlichen Umfeld des Änderungsbereichs sind diese Strukturen weitestgehend gut er-
halten. Der unmittelbare Änderungsbereich weist die wertgebenden Strukturen der Land-
schaftsbildeinheit nicht auf. Zu beachten ist außerdem, dass die Sicht auf den Änderungsbe-
reich sowohl im Osten als auch im Westen durch vorgelagerte Feldgehölze, bzw. Waldflächen 
eingeschränkt ist. 

3. Konfliktanalyse 

3.1 Vorhabenbeschreibung 
Aufgrund der exponierten Kuppenlage des Steling bietet sich der Standort für einen attraktiven 
Aussichtsturm an, der über den Baumkronen weitreichende Sichtbeziehungen in alle Himmels-
richtungen ermöglicht. Bisher bietet sich vom nahe gelegenen Aussichtspunkt 'Eifel-Blick' 
Steling nur der Blick Richtung Osten über die Landschaft des Naturparks Eifel. Für die Verbes-
serung von Richtfunkverbindungen ist die Höhe des Standorts ebenfalls ein entscheidender 
Standortvorteil. 
Das aktuell geplante Vorhaben sieht einen Turm in einer feuerverzinkten Stahlfachwerkkon-
struktion mit außenliegender Treppenanlage vor. Eine Aussichtsplattform soll auf 35 m Höhe 
eingerichtet werden. Mit den darüber angeordneten Richtfunkantennen wird insgesamt eine 
Höhe von 42 m ab Oberkante Gelände erreicht. Das Stahlbetonfundament wird voraussichtlich 
mit einer Grundfläche von 8,00 m x 8,00 m angelegt. 
Im 86. Änderungsverfahren des Flächennutzungsplans wird die vorhandene Darstellung 'Fläche 
für Wald' mit einem neuen Punktsymbol mit der Zweckbestimmung 'Aussichts- und Richtfunk-
turm' (OK 700 m ü NHN) überlagert. Die genaue Lage ist aufgrund der Parzellenunschärfe ei-
nes Flächennutzungsplans damit nicht vorgegeben. Mit der Höhenbeschränkung auf 700 m ü 
NHN ist ein Turm mit einer Gesamthöhe von bis zu 50 m möglich. Zur Staatsgrenze Belgien 
sind abhängig von der zukünftigen Höhe der baulichen Anlage Abstandsflächen mit einem Fak-
tor von mind. 0,4 einzuhalten. 
Die Rechtsgrundlage für die Eingriffsregelung in der Bauleitplanung bilden § 1a BauGB in Ver-
bindung mit §§ 13-18 BNatSchG sowie §§ 30-33 LNatSchG NRW. Sind aufgrund der Aufstel-
lung eines Bauleitplans Eingriffe in Natur und Landschaft zu erwarten, sind diese gemäß Ein-
griffsregelung hinreichend zu qualifizieren und zu quantifizieren. Die Vermeidung und der Aus-
gleich des Eingriffs sind in der Abwägung zu berücksichtigen. 
Der Ausgleich von Eingriffen kann, soweit mit den Zielen des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege vereinbar, über geeignete Festsetzungen nach § 9 BauGB gem. §§ 1a (3) bzw. 
135a (2) BauGB, über weitergehende vertragliche Regelungen an anderer Stelle erfolgen. 
Gemäß den naturschutzrechtlichen Grundsätzen zur Eingriffsregelung (§§ 14-17 BNatSchG) 
sind nach Analyse der landschaftsökologischen Gegebenheiten des Untersuchungsgebietes die 
Art und Intensität der zu erwartenden Beeinträchtigungen zu ermitteln. Dabei sind sowohl die 
Eingriffe in den Naturhaushalt, quantifiziert im Gesamtwert der Biotoptypen, wie auch Eingriffe 
in das Landschaftsbild ggf. einschließlich der Erholungseignung und der kulturräumlichen Be-
deutung dessen zu beurteilen. 
Die Beurteilung erfolgt auf Basis des geplanten Vorhabens und vorbehaltlich einer Konkretisie-
rung im nachgelagerten Genehmigungsverfahren. 
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3.2 Ermittlung und Bewertung der Beeinträchtigungen 
Die konkrete Ermittlung des Eingriffs in den Naturhaushalt und das Landschaftsbild sowie Maß-
nahmen zur Vermeidung bzw. zum Ausgleich nachteiliger Auswirkungen sind einem nachge-
ordneten Verfahren vorbehalten, da der Flächennutzungsplan keine eigene Rechtskraft entfaltet 
und keine verbindlichen Festlegungen bezüglich des Standortes, der Gestaltung und der Turm-
höhe getroffen werden können.  
Auf der Ebene des Flächennutzungsplans ist daher eine Ermittlung und Bewertung der Eingriffe 
in den Naturhaushalt nur überschlägig möglich. Der vorliegende Fachbeitrag zeigt grundsätzli-
che Wirkungen des Vorhabens in Bau- und Betriebsphase der Anlage auf, die derzeit aber nicht 
hinreichend verortet und / oder quantifizierbar sind. Auch können verschiedene Bewertungsver-
fahren nicht mit hinreichender Prognosesicherheit angewendet werden.  
Da die auf der Ebene des FNP vorgeschlagenen Maßnahmen weder in ihrem Umfang ab-
schließend bestimmt, noch räumlich verortet werden können, eine Konflikt- und Maßnahmen-
karte erst im nachfolgenden Genehmigungsverfahren erstellt werden. 

3.2.1 Boden und Wasser 
Grundsätzlich sind in der Bau- (sowie auch in der Nutzungsphase) Schadstoffeinträge in Boden 
und Wasser durch Unfälle, Leckagen etc. möglich. Durch die Anlage der Fundamente entfällt 
ein Teil des bislang weitestgehend naturnahen Bodenkörpers. Das Fundament bzw. die Fläche 
innerhalb des Turms wird wieder mit Bodenmaterial überschüttet / aufgefüllt. Ein Einbau orts-
fremden Bodenmaterials im Oberbodenbereich sollte vermieden werden (siehe Kap. 3.3). 
Für die Erschließung des Standortes kann das bestehende Straßennetz genutzt werden, so-
dass hier keine zusätzlichen Versiegelungen entstehen. Weitere Zuwegungen können mit ei-
nem ähnlichen Aufbau wie Wander- bzw. Forstwege unversiegelt befestigt werden. 
Aus Sicht des Boden- und Wasserschutzes sind durch die kleinflächige Anlage keine erhebli-
chen Auswirkungen zu erwarten, wenn die Maßnahmen zur Vermeidung nachteiliger Auswir-
kungen auf das Trinkwassereinzugsgebiet gemäß den Nebenbestimmungen zum allgemeinen 
Gewässerschutz eingehalten werden. Das auf der Dachfläche anfallende Regenwasser wird in 
unmittelbarer Nähe des Turms wieder versickert. Auch wenn der hier anzutreffende staunasse 
Boden für eine Versickerung eher ungeeignet ist, wird dies aufgrund der Kleinflächigkeit als un-
problematisch gewertet. 
Durch die Zunahme an Besuchern in der Betriebsphase kann es zu einem zusätzlichen Eintrag 
von Müll kommen. Dies sollte anhand geeigneter Maßnahmen bestmöglich vermieden werden. 

3.2.2 Klima und Luft 
In der Bauphase sind kaum vermeidbare temporäre Staub- und Schadstoffemissionen zu erwar-
ten. Durch den Verlust des Waldes kommt es zu einer geringfügigen Freisetzung von bislang 
pflanzengebundenem Kohlenstoffdioxid in die Atmosphäre – aufgrund der Kleinflächigkeit des 
Vorhabens ist dieser Effekt jedoch nicht erheblich. 
Durch die Anlage selbst und ihren Betrieb sind keine erheblichen Auswirkungen auf das lokale 
Klima oder die Anpassungsfähigkeit gegenüber dem Klimawandel zu erwarten.  
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3.2.3 Pflanzen, Tiere und biologische Vielfalt 

PFLANZEN 

Mit dem Bau, bzw. der Räumung des Baufelds und der Zufahrten geht ein kleinflächiger Verlust 
von Waldfläche einher. Durch den Standort im Nadelwald wird hierbei bewusst ein Eingriff in 
höherwertige Laubwaldbestände vermieden. Es ist mit einem Vegetationsverlust auf ca. 100 m² 
Fläche zu rechnen, zudem kann es wegen der Erweiterung von Zufahrten auch zu Schäden 
entlang der Zufahrten kommen (insbesondere auch an Hecken entlang der engen Feldwege 
außerhalb des Änderungsbereichs). Es besteht zudem das Risiko eines Eintrags von Neophy-
ten oder deren Diasporen in ein empfindliches Umfeld, die sich durch die Störung der Oberflä-
che etablieren könnten. 
Durch die Anlage wird eine Lücke in der obersten Baumschicht dauerhaft freigehalten. Dadurch 
wird sich auf der Fläche sukzessive eine Verbuschung einstellen. Dauerhaft wird die Fläche und 
ihr unmittelbares Umfeld jedoch eine dichtere Bodenvegetation als im Bestand aufweisen, da 
hier mehr Licht auf den Boden fällt. Dies ist u. a. abhängig von möglichen Ausgleichsmaßnah-
men im direkten Umfeld des Eingriffs. 

TIERE 
Bei der Baufeldfreimachung werden mögliche Lebensstätten heimischer Tierarten zerstört (Ve-
getationsbeseitigung, ggf. Abschieben von Oberboden). Sind diese zum betreffenden Zeitpunkt 
besetzt, können fluchtunfähige Tiere zu Schaden kommen – je nach Erhaltungszustand einer 
Art kann ein Wegfall von Brutplätzen auch Auswirkungen auf die lokale Population haben. Da-
her sind im nachgelagerten Genehmigungsverfahren vertiefende Untersuchungen zu Vorkom-
men geschützter Brutvogelarten – insbesondere Greifvögel – sowie weitere Vermeidungsmaß-
nahmen durchzuführen (ASP Stufe II). 
Anlagen- und betriebsbedingt ergeben sich keine erheblichen, nachteiligen Wirkungen in Bezug 
auf den Artenschutz. Der Turm ist aufgrund seiner Kleinflächigkeit und des voraussichtlichen 
Fehlens von verglasten Fassaden keine relevante Barriere für Vögel oder Fledermäuse. Der 
leicht erhöhte Besucherstrom stellt vor dem bestehenden Störungsniveau (Wanderer, Reiter, 
Spaziergänger mit Hund) keine erhebliche Wirkung dar.  
Der Effekt elektromagnetischer Felder (EMF) auf die belebte Umwelt ist Gegenstand aktueller 
Studien und wird in der wissenschaftlichen Gemeinschaft teilweise kontrovers diskutiert12. Mit 
hoher Prognosesicherheit kann elektromagnetische Strahlung die Orientierung von Zugvögeln 
stören13, dies gilt jedoch vor allem für die nahezu allgegenwärtige EMF-Hintergrundbelastung. 
Weiterhin sind lokale Effekte auf den Bruterfolg von Vögeln und anderen Artengruppen denkbar 
– hier ist der genaue Mechanismus jedoch bislang noch recht unklar und verlangt umfangrei-
chere, replizierbare und standardisierte Studien14. Die geplante Anlage stellt gegenüber der all-
gegenwärtigen EMF-Hintergrundbelastung eine punktuelle, zielgerichtete Strahlung dar, deren 
Wirkung auf die Richtfunktrasse und das Nahfeld der Anlage beschränkt bleibt und insofern 
keine signifikante Wirkung auf die belebte Umwelt hat. 
                                                
12  bspw. PANAGOPOULOS et al. 2016 und darin zitierte. 
13  ENGELS et al. 2014. 
14  BALMORI 2009, BHATTACHARYA & ROY 2013, PANAGOPOULOS et al. 2016 und darin zitierte, sowie eigene Einschät-

zung. 
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BIOTOPVERBUND, BIOLOGISCHE VIELFALT 

Durch den punktuellen Eingriff sind keine Auswirkungen auf den Biotopverbund oder die biolo-
gische Vielfalt im Allgemeinen zu erwarten. 
Durch die o. g. Schaffung einer Lichtung wird sich vermutlich keine signifikante Änderung des 
Artenspektrums der Fläche ergeben (ein Fernbleiben von Neophyten vorausgesetzt) – es 
kommt aber zu Verschiebungen in der Vegetationsstruktur. Diese können wiederum eine leichte 
Anreicherung der Fauna nach sich ziehen (geringfügige Förderung der alpha-Diversität, keine 
Auswirkungen auf die beta- oder gamma-Diversität). 
Mit der Realisierung eines Aussichts- und Richtfunkturms sind eine Waldumwandlung und eine 
Befreiung vom Landschaftsschutz erforderlich. 

3.2.4 Landschaft und naturbezogene Erholung 
In der Bauphase entsteht zunächst kein erheblicher Eingriff in das Landschaftsbild, da die Maß-
nahme im dichten Fichtenforst kaum visuell wahrnehmbar sein wird.  

Durch die Errichtung des Turms erfolgt eine lokale, punktuelle Überprägung des Landschafts-
bildes mit weiterreichender Wahrnehmbarkeit. Gleichzeitig ist jedoch auch zu beachten, dass 
der Turm nicht in den wertgebenden Elementen des Landschaftsbilds verortet ist und zudem 
durch einen Fichtenforst teilweise verdeckt wird. Eine potenzielle Beeinträchtigung des Land-
schaftsbildes wird durch die Höhenbeschränkung sowie die beabsichtigte transparente Gestal-
tung der baulichen Anlage gemindert. Durch die Verortung der Maßnahme im Nadelwald wird 
die Wirkung im Vergleich zu einer Anlage im umliegenden offenen Grünland zusätzlich redu-
ziert. 

Da sowohl im Naturpark Nordeifel als auch im Hohen Venn an mehreren markanten Punkten 
Aussichtstürme errichtet sind und diese insbesondere Wanderern als Landmarke zur Orientie-
rung dienen, werden keine nachteiligen Auswirkungen auf die Eigenart der Landschaft gese-
hen. 

Die Aussichtsplattform als solche erhöht die Erlebbarkeit der umliegenden Landschaft. Sie för-
dert somit die Erholungsfunktion des Gebietes. 

3.3 Eingriffsvermeidung und –minimierung, plangebietsinterne Ausgleichs-
maßnahmen 

Hinweis: Die Maßnahmen bilden derzeit einen ersten Stand des Fachbeitrags ab. Nach der Be-
teiligung der Träger öffentlicher Belange im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung zur 86. Ände-
rung des Flächennutzungsplans der Stadt Monschau können auf Basis neuer oder konkreterer 
Informationen Maßnahmen ergänzt oder bestehende Maßnahmen angepasst werden. 
Sowohl in der Bau- als auch in der Betriebsphase ist schonend mit den Naturgütern umzuge-
hen. Der Verursacher eines Eingriffs ist daher zu verpflichten, vermeidbare Beeinträchtigungen 
von Natur und Landschaft zu unterlassen. Die Vermeidung und Minimierung erheblicher Beein-
trächtigungen des Landschaftsbildes sowie der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Natur-
haushalts ist in der Abwägung zu berücksichtigen.  
Mit der Wahl eines Standortes im Nadelwald wird bewusst ein Eingriff in höherwertige Laub-
waldbestände vermieden. Des Weiteren mindert ein Standort im Wald im Vergleich zu einem 
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Standort auf offener Fläche sowie eine filigrane Stahlfachwerkkonstruktion den Eingriff in das 
Landschaftsbild, da der Turm weniger exponiert erscheint.  
Weitere Maßnahmen zur Vermeidung und Verringerung nachteiliger Auswirkungen auf die Um-
welt lassen sich auf der Ebene eines Flächennutzungsplans nicht konkret bestimmen. Dies ob-
liegt einem nachfolgenden Genehmigungsverfahren mit genauen Kenntnissen zu dem geplan-
ten Bauvorhaben, für das entsprechende Auflagen festgesetzt werden können. Die im Folgen-
den formulierten Maßnahmen zur Bau-, Anlage- und Betriebsphase dienen als Hinweis für das 
nachgelagerte Genehmigungsverfahren. Die Maßnahmen M.1 bis M.4 sind der ASP I (BKR 
2020) entnommen:  

Bauphase 

B.1 Die Beseitigung der Vegetation und die Baufeldfreimachung dürfen nur außerhalb der 
Brutperiode der Vögel und aus Rücksicht auf die Wildkatze im Winter stattfinden. Aus ar-
tenschutzrechtlichen Gründen wird dieser Zeitraum auf die Periode vom 1. November bis 
Ende Februar eingegrenzt (siehe M.1). Vor Beginn der Baufeldfreimachung muss eine 
Untersuchung des Plangebiets auf Brutvögel und deren Betroffenheit durch das Vorha-
ben abgeschlossen sein (siehe BKR 2020 – weitere Untersuchung U.1). 

B.2 Vor Beginn der Baufeldfreimachung ist die unmittelbar betroffene Fläche mit Hund abzu-
gehen, um eine Vergrämung von Wildkatzen möglichst schonend sicherzustellen. (siehe 
M.2) 

B.3 Im nachgelagerten Genehmigungsverfahren sollte eine Revierkartierung des örtlichen 
Bestands an Brutvögeln vorgenommen werden, um Verstöße gegen das Beschädigungs-
verbot – insbesondere bei Arten mit einem ungünstigen Erhaltungszustand und oder ho-
her Reviertreue – zu vermeiden. Das vorrangige Ziel der Prüfung ist vor allem die Betrof-
fenheit von Greifvögeln zu klären – in dichten Fichtenbeständen ist eine reine Horstkartie-
rung nicht zielführend. Die Methodenstandards und Kartierungszeiträume des LANUV 
NRW sind einzuhalten. Eine Rodung / Räumung des Baufelds darf aber erst nach erfolg-
ter Untersuchung, bzw. Umsetzung dort eventuell weiter definierter Maßnahmen zur 
Vermeidung von Verbotsverstößen begonnen werden. Maßnahme B.1 ist in jedem Fall zu 
beachten (siehe BKR 2020 – U.1) 

B.4 Vermeidung überflüssiger Bodenschäden durch bestmögliche Beschränkung von Befah-
ren, Baustofflagerungen, etc. auf die ohnehin zur Überbauung / Versiegelung vorgesehe-
nen Flächen sowie Schutz des Mutterbodens gem. § 202 BauGB unter Berücksichtigung 
der DIN 19639 und des aktuellen Standes der Technik. 

B.5 Kein Aufbringen von ortsfremden Oberböden im Zuge der Baumaßnahme zur Vermei-
dung des Eintrags gebietsfremder Arten (Neophyten). 

Anlage / Planung 

A.1 Unterhalb und um den Turm herum sollte die Fläche als Lichtung entwickelt und unterhal-
ten werden, wenn diesem Ziel keine anderen Belange oder umliegenden Nutzungen ent-
gegenstehen. Sofern genügend Platz vorhanden ist, sollten die drei Wuchszonen Kraut-
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saum, Strauchgürtel und Waldmantel ausgeprägt und anschließend dauerhaft unterhalten 
werden (siehe BP.2). Folgende Detailmaßnahmen können diesen Prozess unterstützen: 

 A.1a Soweit möglich sollte das Ansiedeln standortgerechter, autochthoner Gehölzar-
ten durch Naturverjüngung erreicht werden.    
Sollten Pflanzungen erforderlich sein, sollten diese ausschließlich auf Basis der 
Pflanzliste in Anlage 2 erfolgen. 

 A.1b Kein Anpflanzen nicht standortgerechter und/oder nicht-autochthoner Baum- und 
Gehölzarten – auch aus Gründen der Klimawandelanpassung15.   
Orientierung zu unterstützenden Pflanzungen bietet die Pflanzliste in Anlage 2. 

 A.1c Erstmaliges Entfernen von Fichtenjungwuchs und eventuell aufkommenden an-
deren standortfremden Gehölzen (Kiefer, Späte Traubenkirsche) zur Unterstüt-
zung der Naturverjüngung standortgerechter und autochthoner Baumarten. 

 A.1d Keine Bodenschutzkalkung, durch welche der pH-Wert über den LRT-typischen 
Wert angehoben wird. 

 A.1f Reduktion des Wegenetzes auf das notwendige Mindestmaß. 

A.2 Kein Anbringen von Werbeanlagen zum Schutz des Landschaftsbildes. 

A.3 Eine Verglasung der Aussichtsplattform mit reflektierenden oder hochgradig durchsichti-
gen Glasflächen von mehr als ca. 20 m² Fläche erhöht signifikant das Tötungsrisiko von 
Vögeln. Aus diesem Grund sollte auf derartige Glasflächen vordringlich verzichtet wer-
den.  
Sollten derartige Verglasungen in der Planung aus anderen Gründen erforderlich sein, so 
ist im nachgelagerten Verfahren ein wirksames Konzept zur Minimierung des Vogel-
schlags vorzulegen und durch die Untere Naturschutzbehörde zu prüfen (siehe M.4)  

Betriebsphase 

BP.1 Zum Schutz von nachtaktiven Tieren ist auf eine nächtliche Betriebsbeleuchtung zu ver-
zichten. Sofern auf Beleuchtung nicht gänzlich verzichtet werden kann, so ist darauf zu 
achten, dass die verwendeten Leuchtmittel einen geringen UV-Anteil und eine geringe 
Lichtstreuung (z. B. Tiefenstrahler) besitzen. Mit intelligenter Schaltung ist außerhalb der 
Betriebszeiten eine Reduzierung der Beleuchtung vorzunehmen (siehe M.3). 

BP.2 Pflege und Erhalt der Lichtungsstruktur zur Förderung von A.1 

 BP.2a Entfernung von Fichten-Jungwuchs (ggf. weiterer nicht standortgerechter Ge-
hölzarten) 

 BP.2b Bei Bedarf Bekämpfung des Adlerfarns 

                                                
15  Minderung des Befallrisikos durch Schädlinge durch Abbau der Monokultur, Aufkommen standortgerechter und 

autochthoner Gehölzarten durch Naturverjüngung erhöht Resilienz des Forstes gegenüber Hitzewellen und Dürre 
durch natürliche Selektion. 
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 BP.2c Belassen von Totholz auf der Fläche, Schrägwuchs und Weichhölzer wo mög-
lich zulassen 

 BP.2d Bei Bedarf Bekämpfung von Verbuschung im Inneren der Fläche (Krautsaum, 
Brutperioden beachten) und Steuerung der Sukzession im Strauchgürtel, um 
die Lichtung dauerhaft offen und strukturreich zu halten. Ggf. ungewollte Ver-
drängung der Sträucher durch Rotbuchen o.ä. durch Entnahme (in den Winter-
monaten) eindämmen. 

Weitere Handlungsempfehlungen 
• Es wird empfohlen, Mülleimer aufzustellen und diese engmaschig zu leeren, bzw. ein aus-

reichendes Fassungsvermögen vorzusehen. Die Mülleimer sollten verschließbar sein, um 
eine Lockwirkung zu vermeiden. Es wird angeregt, mit Informationsschildern auf die Bedeu-
tung der Müllvermeidung im Wald hinzuweisen und Besucher anzuregen, ihren Müll nicht 
wild zu entsorgen. 

• Aufkommen von Neophyten im Bereich des Turmes sollten frühzeitig bekämpft werden. 
 

3.4 Eingriffsbilanz 

3.4.1 Biotoptypen 
Eine Beschreibung der mit dem Vorhaben verbundenen Eingriffe erfolgte in Kapitel 3.2. Die Bi-
lanzierung des Eingriffsumfangs und die Ermittlung des Ausgleichbedarfs werden auf der 
Grundlage des Verfahrens LANUV (2008) für die Bauleitplanung durchgeführt.  
Die aktuelle ökologische Wertigkeit des Plangebiets wird durch Multiplikation von Biotopwert 
und jeweiliger Flächengröße ermittelt. Der Biotopwert entspricht dabei jeweils i. d. R. dem 
Grundwert A für die Bewertung des Ausgangszustands nach LANUV (2008):  

Tabelle 1: Biotoptypen im Änderungsbereich in der Bestandssituation 
Quelle: Eigene Erhebung vom Januar 2020, Grundlage LANUV (2008). 

LANUV-Code Beschreibung Fläche [ha] A-Wert1 Punkte 

1.4-sta3 Forstweg mit Vegetationsentwicklung 0,179 3 5.357 

6.1-ta1 Fichtenforst: Fichten-Monokultur uniformen Alters mit Unterwuchs 
v.a. aus Heidelbeere, Adlerfarn und Brombeere2.  

2,165 4 86.616 

6.3-ta5 Eichenwald: Aufforstung aus Stieleiche im Jungwuchsstadium. Un-
terwuchs aus Heidelbeere, Drahtschmiele und Pfeifengras. 

0,275 6 16.482 

Bilanz  2,619  108.455 

     

Anmerkungen 
1: Bewertung nach LANUV (2008): Verfahren für die Bauleitplanung. Bedingt durch den Erfassungstermin ist eine Beschrei-

bung der bodennahen Vegetation nicht in vollem Umfang möglich. 
 

 
Derzeit ist absehbar, dass durch das Vorhaben eine Grundfläche von ca. 100 m² beansprucht 
werden könnte. Diese Annahme ist grundlegend für eine überschlägige Prognose des Eingriffs. 
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Tabelle 2: Biotoptypen im Änderungsbereich nach erfolgter Planänderung 
Quelle: Eigene Erhebung vom Januar 2020, Grundlage LANUV (2008). 

LANUV-Code Beschreibung Fläche [ha] P-Wert1 Punkte 

1.2 Versiegelte Fläche mit nachgeschalteter Versickerung des Ober-
flächenwassers 

0,01 0,5 50 

1.4-sta3 Forstweg mit Vegetationsentwicklung 0,179 3 5.357 

6.1-ta1 Fichtenforst: Fichten-Monokultur uniformen Alters mit Unterwuchs 
v.a. aus Heidelbeere, Adlerfarn und Brombeere2.  

2,155 4 86.200 

6.3-ta5 Eichenwald: Aufforstung aus Stieleiche im Jungwuchsstadium. Un-
terwuchs aus Heidelbeere, Drahtschmiele und Pfeifengras. 

0,275 6 16.482 

Bilanz  2,619  108.089 
 
Anmerkungen 
 Verlust von Flächenanteilen 

 Zuwachs von Flächenanteilen 

1: Bewertung nach LANUV (2008): Verfahren für die Bauleitplanung. Der P-Wert gibt die Bewertung für einen Prognosehorizont 
von 30 Jahren an.  

2: Die Bilanz stellt aufgrund der bislang nicht hinreichend konkretisierten Verortung und Dimensionierung des Vorhabens nur ei-
ne überschlägige Schätzung dar. 

 

Demnach verbliebe zum jetzigen Zeitpunkt ein Defizit der Planung von -366 Wertpunkten. 
Gleichwohl ist hier anzumerken, dass dies eine erste überschlägige Schätzung ist und wesentli-
che Aspekte der Eingriffsregelung noch nicht abschließend behandelt werden konnten. Diese 
Aspekte werden in einem nachgelagerten Verfahren konkretisiert und erarbeitet. 

3.4.2 Landschaftsbild 
Zum Ausgleich der nicht vermeidbaren Eingriffe in das Landschaftsbild wird ein Ersatzgeld er-
mittelt, das auf dem Leitfaden 'Verfahren zur Ersatzgeldermittlung für Eingriffe in das Land-
schaftsbild durch Freileitungen mit Masthöhen über 20 Meter'16 basiert. Diese Methodik ist auf 
andere Mast- und Turmbauten ähnlicher Bauweise (z. B. Richtfunkmasten in Gitterbauweise) 
übertragbar.  
Analog zu diesem Verfahren wurde eine exemplarische Berechnung durchgeführt, die anhand 
hinreichend präziser Unterlagen und Planentwürfe in einem nachgelagerten Verfahren konkreti-
siert werden muss. Die Berechnung dient daher nur der Veranschaulichung des Verfahrens und 
einer überschlägigen Abschätzung. 
Für den Untersuchungsraum wurde innerhalb eines Buffers mit der 10-fachen Höhe der bauli-
chen Anlage die Wertigkeit des Landschaftsbildes17 zu Grunde gelegt. Da mehrere Land-
schaftsbildeinheiten im Bereich des Untersuchungsraums liegen, orientiert sich die Ermittlung 
des Ersatzgeldes an den betroffenen Flächenanteilen im Untersuchungsraum.  
Tabelle 3 zeigt die Ermittlung der Ersatzgeldsummen für die Errichtung eines Aussichtsturms 
mit einer Höhe von bis zu 50 m (Untersuchungsradius 500 m / 77,24 ha). Es kann aufgrund die-

                                                
16  LANUV NRW (2018c): Verfahren zur Ersatzgeldermittlung für Eingriffe in das Landschaftsbild durch Freileitungen 

mit Masthöhen über 20 Meter 
17  LANUV 2018b. 
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ser Methodik nur der Eingriff auf deutscher Seite berücksichtigt werden – die belgischen Anteile 
am Untersuchungsraum können anhand dieser Methodik nicht in Wert gesetzt werden. Der Un-
tersuchungsraum reduziert sich dadurch auf 44,71 ha. 

Tabelle 3: Landschaftsbild im Änderungsbereich nach erfolgter Planänderung 
Quelle: Eigene Erhebung vom Januar 2020, Grundlage LANUV (2018c). 

Landschaftsbildeinheit Bewertung Flächenanteil Ersatzgeld in € je Meter Turmhöhe 

LBE-V-006-O hoch 0,89 0,89 / 44,71 x 320 €  = 6,36 € / m 

LBE-V-008-G3 sehr hoch 43,82 43,83 / 44,71 x 640 € = 627,40 € / m 

Summe  44,71  633,76 € / m 

 
Aus der Berechnung ergibt sich mit den getroffenen Annahmen ein zu leistendes Ersatzgeld 
von 633,76 € je Meter Turmhöhe. Insgesamt beträgt die Ersatzzahlung voraussichtlich 
31.688 €.  
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Anlage 1: Karte Bestandsplan 
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Anlage 2: Pflanzlisten 
Die Pflanzliste orientiert sich den Pflanzgruppen 1 bzw. Waldmantel aus dem Landschaftsplan 
VI ‚Monschau‘. Sie wurde leicht ergänzt um den Charakteristika der Fläche zu entsprechen. 
 

Bäume Struktur 

Fagus sylvatica Rotbuche Waldmantel 

Quercus petraea Traubeneiche Waldmantel  

Sorbus aucuparia Eberesche* Waldmantel 

Betula pendula Sandbirke Waldmantel 

Populus tremula Espe Waldmantel 

   

Sträucher 

Frangula alnus Faulbaum Strauchgürtel 

Sambucus racemosa Roter Holunder* Strauchgürtel 

Prunus spinosa Schlehe Strauchgürtel 

Salix caprea Salweide* Strauchgürtel 

Crataegus laevigata Zweigriffeliger Weißdorn Strauchgürtel 

Corylus avellana Hasel Strauchgürtel 

Cornus sanguinea Roter Hartriegel Strauchgürtel 

Viburnum opulus Gemeiner Schneeball* Strauchgürtel 

Rubus idaeus Himbeere Strauchgürtel 

Rubus sect. Rubus Brombeere Strauchgürtel 

Rosa corymbifera Heckenrose* Strauchgürtel 

Sambucus nigra Schwarzer Holunder* Strauchgürtel 

Crataegus monogyna Eingriffeliger Weißdorn* Strauchgürtel 

   

Anmerkungen:  

* Im Plangebiet werden u. U. nicht alle Standortfaktoren ausreichend erfüllt. Es ist mit einer geringeren 
Wuchsleistung zu rechnen. Die Arten sollten daher nachrangig verwendet werden. 
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2020/270
Beschlussvorlage
I.1 - Planung, Hochbau -
Sabine Carl

6. Änderung des Bebauungsplanes Mützenich Nr. 3C 
"Eupener Straße"

Beratungsfolge Geplante 
Sitzungstermine

Ö / N

Bau- und Planungsausschuss 
(Beschlussfassung) 10.03.2020 Ö

Beschlussvorschlag
a) gem. § 2 BauGB i. V. m. § 13 a BauGB den Bebauungsplan Mützenich Nr. 3C, 6. 

Änderung im beschleunigten Verfahren aufzustellen. 
  
b) gem. § 13 a Abs. 2 BauGB i. V. m. § 13 Abs. 2 BauGB auf die frühzeitige 

Unterrichtung / Erörterung mit der Öffentlichkeit und den Behörden zu 
verzichten und unmittelbar die  Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behör-
den gem. § 3 Abs. 2 BauGB und § 4 Abs. 2 BauGB durchzuführen 

Sachverhalt
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Mützenich Nr. 3C, 6. Änderung 
„Eupener Straße“ betrifft die Grundstücke der Gemarkung Mützenich, Flur 16, 
Flurstücke 710 und 711 in der zentralen Ortslage von Mützenich mit einer 
Flächengröße von 1863 m².            
Anlass für die 6. Änderung des Bebauungsplanes Mützenich Nr. 3C „Eupener 
Straße“ ist der Antrag der Grundstückseigentümer. Diese haben ihr Grundstück in 
zwei Parzellen (710 und 711) teilen lassen. Mit der Teilung des 
Ursprungsgrundstückes liegt das bisher ausgewiesene Baufenster so ungünstig, 
dass auf dem Grundstück 711 kein Baufenster mehr ausgewiesen ist und damit 
keine Bebauung mit einem Hauptgebäude möglich ist. Damit eine 
Gleichwertigkeit der beiden neuen Grundstücke hinsichtlich der Überbaubarkeit 
gegeben ist, ist es sinnvoll auf beiden Grundstücken neue 
Baufenster einzutragen.
  
Verwaltungsseitig wird vorgeschlagen, den Bebauungsplan entsprechend dem in 
der Anlage beigefügten Entwurf zu ändern. Es ist möglich, das beschleunigte 
Verfahren nach § 13 a BauGB durchzuführen. Im beschleunigten Verfahren gelten 
gem. § 13a Abs. 2 Nr. 1 BauGB die Vorschriften des vereinfachten Verfahrens 
nach § 13 Abs. 2 und 3 Satz 1 BauGB entsprechend und insofern kann gem. § 13 
Abs. 2 Nr. 1 BauGB von der frühzeitigen Beteiligung nach § 3 Abs. 1 BauGB und § 
4 Abs. 1 BauGB abgesehen werden und unmittelbar die Beteiligung gem. § 3 Abs. 
2 BauGB und § 4 Abs. 2 BauGB durchgeführt werden.   

Finanzielle Auswirkungen
Keine

Anlage/n
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1 BPlan MÜT 3C_6. Änd. Aufstellung (öffentlich)
2 Begr MÜT 3C_6. Änd. Aufstellung (öffentlich)
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2. Darstellung bisherige Festsetzungen Bebauungsplan Mützenich Nr. 3C 
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3. Planzeichnung Bebauungsplan Mützenich Nr. 3C, 6 . Änderung 
 „Eupener Straße“ 
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5. Textliche Festsetzungen  

 

1. Art der baulichen Nutzung (gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB):   
      Dorfgebiet (§ 5 Bau NVO) 
       Von den nach § 5 Abs.3 Bau NVO allgemein zulässigen Nutzungsarten sind gemäß § 1 

Abs.5 Bau NVO nicht zulässig: 
- Wirtschaftsstellen landwirtschaftlicher Betriebe soweit es sich um Tierintensivhaltung 

i.S.d. VDI-Richtlinien 3471 und 3472 handelt. 
-     Betriebe zur Be- und Verarbeitung und Sammlung landwirtschaftlicher Erzeugnisse. 
- Tankstellen. 

 

2. Höhenlage und Höhe baulicher Anlagen  
 

2.1 Firsthöhe 
 Es ist eine Firsthöhe von maximal 9.50 m zulässig. 
 Gemessen wird die Firsthöhe jeweils von der Oberkante des fertiggestellten 

Fußbodens des ersten Vollgeschosses. 
 

       2.2 Höhe Fußboden 
              a) Die Oberkante des Fußbodens des 1. Vollgeschosses darf höchstens 0.50 m über  
                  natürlichem Gelände liegen, gemessen in der höchstgelegenen Mitte der  
                  Außenwand der baulichen Anlagen. 
              b) Ausnahmsweise darf die Oberkante des Fußbodens des 1. Vollgeschosses bis zu  
                  1.00 m über natürlichem Gelände liegen, gemessen in der höchstgelegenen Mitte  
                  der Außenwand der baulichen Anlage, wenn die Einhaltung der allgemeingültigen  
                  Höhenlage im Einzelfall zu einer nicht beabsichtigten Härte führen würde. Ein  
                  solcher Härtefall liegt vor, wenn ungünstige Grundwasserverhältnisse eine  
                  Anhebung der baulichen Anlage zwingend erfordern. 
              c) Sofern das natürliche Gelände tiefer liegt als die Straßenkrone, kann die Oberkante  
                  des Fußbodens des 1. Vollgeschosses bis zu 0.50 m über der Straßenkrone liegen,   
                  gemessen in der Mitte der straßenseitigen Außenwand der baulichen Anlagen   
                  rechtwinkelig bzw. radial zur Straßenachse.                 
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3. Einschränkung von Garagen, Stellplätzen, Einfahrten und sonstigen 
untergeordneten Nebenanlagen und Einrichtungen  
3.1 Zulässig sind Garagen nur in Verbindung mit einem der Garagentoröffnung unmittelbar 

angrenzend vorgelagerten Stellplatz. Er ist so zu bemessen, dass ein Kraftfahrzeug 
ohne Inanspruchnahme der Verkehrsflächen darauf abgestellt werden kann. Die Länge 
der Stellplatzfläche –gemessen in Verlängerung der Garagenachse- ist dabei auf 
mindestens 5.00 m zu bemessen. 

3.2 Unzulässig sind alle Nebenanlagen und Einrichtungen im Sinne des § 14 Abs. 1 Bau 
NVO und bauliche Anlagen, soweit sie nach Landesrecht in den Abstandsflächen 
zulässig sind oder zugelassen werden können bei klassifizierten Bundes-, Kreis- und 
Landstraßen (Hauptdurchgangsstraßen) in einer parallelen 5.00 m-Zone entlang der 
Straßengrundstücksgrenze. 
Hiervon ausgenommen sind Ein- und Ausfahrten bzw. Zuwegungen, 
Grenzeinrichtungen und Böschungsmauern, soweit bauliche Anlagen. 
 

4. Grünordnerische Festsetzungen  
Die vorhandenen Hecken und Bäume sind dauerhaft und unversehrt zu erhalten, es ist 
ggfls. nachzupflanzen. 
Ausnahmsweise können die vorhandenen Hecken und Bäume am geplanten Standort von 
Gebäuden sowie im Bereich von Einfahrten und Garagen und Stellplätzen auf einer Länge 
von höchstens 2.00 m entfernt werden. Bei einer Entfernung vorhandener Hecken und 
Bäume ist auf dem gleichen Grundstück Ersatz in der gleichen Art und Anzahl bzw. Länge 
anzupflanzen. 
An den Grenzen der Verkehrsflächen sind auf einem 1.00 m breiten Streifen 
Rotbuchenhecken oder sonstige heimische oder artverwandte Gehölze anzupflanzen, sie 
sind dauerhaft und unversehrt zu erhalten. Bei Abgang ist in der unmittelbar folgenden 
Pflanzperiode Ersatz zu pflanzen. 
Ausnahmsweise sind Einschränkungen zulässig bis zu einer Länge von höchstens 4.50 m 
im Bereich von Einfahrten zu Garagen und Stellplätzen sowie bis zu einer Länge von 2.00 
m im Bereich von Hauszugängen. 
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HINWEISE  
 
1. Bodendenkmal 
       Beim Auftreten archäologischer Bodenfunde und Befunde ist die Gemeinde als Untere 

Denkmalbehörde oder das Rheinische Amt für Bodendenkmalpflege, Außenstelle 
Nideggen, Zehnthofstraße 45, 52385 Nideggen, Tel.: 02425-9039-0, Fax: 02425-9039-199, 
unverzüglich zu informieren. 

     Bodendenkmal und Fundstelle sind zunächst unverändert zu erhalten. Die Weisung des 
Rheinischen Amtes für Bodendenkmalpflege für den Fortgang der Arbeiten ist abzuwarten. 

 

 2.  Gewässerschutz 
       Alle anfallenden Schmutz- und Niederschlagswässer sind der öffentlichen Kanalisation 

zuzuleiten. 
       Dauerhafte Hausdrainagen dürfen nicht betrieben werden. Keller und Gründungen        

müssen entsprechend der Grund- und Schichtenwasserverhältnisse geplant und        
ausgeführt werden. 

       Für thermische Nutzungen (z.B. Wärmepumpen und Ähnliches) des Erdbereiches oder        
des Grundwassers ist eine wasserrechtliche Erlaubnis bei der Unteren Wasserbehörde zu        
beantragen. 

 

 3.   Geologie 
       Das Plangebiet befindet sich gemäß der Karte der Erdbebenzonen und geologischen        

Untergrundklassen der Bundesrepublik Deutschland, Bundesland NRW, Karte zu DIN        
4149 Juni 2006, in der Erdbebenzone 2 mit der Untergrundklasse R (R = Gebiete mit       
felsartigem Untergrund).Die in der DIN 4149 genannten bautechnischen Maßnahmen sind       
bei Neubaumaßnahmen zu berücksichtigen. 

 
4.   Bodenschutz 
  Der Einsatz von Bodenmaterial der Zuordnungsklasse größer als ZO –  uneingeschränkter        

Einbau- nach LAGA (Länderarbeitsgemeinschaft Abfall), von Recycling-Baustoffen und von 
Bauschutt ist ohne wasserrechtliche Erlaubnis nicht zulässig und muss beim Umweltamt 
der Städteregion Aachen (A70.4, Fachbereich Bodenschutz-Altlasten) beantragt werden. 

       Gemäß § 2 Abs.2 des Landesbodenschutzgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen i.V. 
mit § 12 Bundesbodenschutz- und Altlastenverordnung hat derjenige, der Materialien in 
einer Gesamtmenge je Vorhaben von über 800 m³ auf- oder einbringt oder hierzu einen 
Auftrag erteilt, dem Umweltamt der Städteregion Aachen (A 70.4, Fachbereich 
Bodenschutz- und Altlasten) dieses mindestens vier Wochen vor Beginn der Maßnahme 
schriftlich anzuzeigen. 

          

5. Gestaltungssatzung 
       Im Bereich dieses Bebauungsplanes gilt eine Gestaltungssatzung. 
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RECHTSGRUNDLAGEN 
 

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. 
I S. 3634) 
Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 
2017 (BGBl. I S. 3786) 
Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhaltes 
(Planzeichenverordnung – PlanzVO 90) vom 18.12.1990 (BGBl. I S. 58) zuletzt geändert 
durch Art. 3 des Gesetzes vom 4.05.2017 (BGBI. I S.1057) 
Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen(BauO NRW-Landesbauordnung)  vom 

03.08.2018. 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14.7.1994 (GV NW S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 15.11.2016 (GV.NRW S. 966) 
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) vom 29.07.2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert 
durch Art. 3 des Gesetzes vom 30.06.2017 (BGBI. I S. 2193) 
Gesetz zum Schutz der Natur in Nordrhein-Westfalen (Landesnaturschutzgesetz – 
LNatSchG NRW)  vom 21.07.2000 (GV NRW S. 568); neu gefasst  durch Art. 1 des Gesetzes 
vom 15.11.2016 (GV NRW S. 934) 
Wassergesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeswassergesetz – LWG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 25.06.1995 (GV NRW S. 926), neu gefasst durch das 
Gesetz zur Änderung wasser- und wasserverbandsrechtlicher Vorschriften vom 8.07.2016 (GV 
NRW  S. 559ff) 
Gesetz zum Schutz und zur Pflege der Denkmäler im Lande Nordrhein-Westfalen 
(Denkmalschutzgesetz - (DSchG) vom 11.03.1980 (GV NRW S. 22), zuletzt geändert durch 
Art. 5 des Gesetzes vom 15.11.2016 (GV NRW S. 934) 
 
 
 

1. Anlass, Ziel, Aufstellungsverfahren und räumlicher Geltungsbereich der 
Planung 

 
1.1  Anlass und Ziel 

Anlass für die 6. Änderung des Bebauungsplans Mützenich Nr. 3C ist ein Antrag der 
Grundstückseigentümer des Planbereichs zur Änderung des rechtsgültigen Bebauungs-
planes. Diese haben ihr Grundstück in zwei Parzellen (710 und 711) teilen lassen. Mit der 
Teilung des Ursprungsgrundstückes wird das, im rechtsgültigen Bebauungsplan 
ausgewiesene Baufenster so ungünstig geteilt, dass die überbaubare Fläche auf dem nord-
östlichen Teilstück keine sinnvolle Überbauung mehr zulässt.    
Damit eine Gleichwertigkeit der beiden neuen Grundstück hinsichtlich der Überbaubarkeit 
gegeben ist, ist es erforderlich das vorhandene Baufenster in zwei Baufenster auf den 
Teilstücken umzuwandeln.  
Deshalb ist es notwendig, den rechtsgültigen Bebauungsplan dahingehend anzupassen 
und damit weitere Baumöglichkeiten in Mützenich zu schaffen. 
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1.2 Planaufstellungsverfahren  -  Bebauungsplan im beschleunigten Verfahren 
Am 10. März 2020 soll in der Sitzung des Bau- und Planungsausschusses auf Antrag des 
Grundstückseigentümers mit dem Aufstellungsbeschluss und dem Beschluss zur Offenlage 
das beschleunigte Bauleitplanverfahren gemäß § 13a BauGB  für die  Änderung  des  
Bebauungsplans eingeleitet werden. 
Der Bebauungsplan Mützenich Nr. 3C, 6. Änderung „Eupener Straße“ soll gemäß § 13a im             
beschleunigten Verfahren als Bebauungsplan der   Innenentwicklung aufgestellt werden. 
Die Voraussetzungen für die Durchführung nach § 13a BauGB sind erfüllt, weil 

  die zulässige Grundfläche mit ca. 3044 qm Grundstücksfläche deutlich weniger als               
20.000 qm beträgt und 

  kein Vorhaben vorbereitet oder begründet wird, dass nach Anlage 1 zum Gesetz über 
die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) der Pflicht zur Durchführung einer 
Umweltverträglichkeitsprüfung unterliegt und 

  keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB 
genannten Schutzgüter bestehen. 

Im beschleunigten Verfahren können die Verfahrenserleichterungen des § 13 Abs. 2 und 
Abs. 3 Satz 1 BauGB in Anspruch genommen werden. Außerdem kann von der Erstellung 
eines Umweltberichtes abgesehen werden. Insofern wird keine Umweltprüfung 
durchgeführt, die in einem Umweltbericht dokumentiert wird. 
Die relevanten Umweltbelange werden in die Abwägung eingestellt.  
Der vorliegende Bebauungsplan erfüllt diese Vorgaben. Das beschleunigte Verfahren nach 
§ 13a BauGB in Anlehnung an § 13 BauGB kann daher angewendet werden. 

 

                                                      
                            Luftbild  Plangebiet 

                                         (Quelle: Geoportal Städteregion Aachen) 
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1.3  Räumlicher Geltungsbereich  
    Das Plangebiet in der zentralen Lage der Ortslage Mützenich an der „Eupener Straße“–  
 L 214. Die mittlere Geländehöhe liegt bei 593.00 ü.N.N. Das Gelände steigt nach Nord-

Westen leicht an. 
    Es wird gebildet aus dem Grundstücken Gemarkung Mützenich, Flur 16, Flurstücke 710 

und 711.    
   Das Plangebiet umfasst eine Flächengröße von 0,18 ha.   
       Im Einzelnen wird das Untersuchungsgebiet begrenzt durch: 

- im Norden Parzelle 42, Flur 16, Gemarkung Mützenich 
- im Osten Parzelle 712, Flur 16, Gemarkung Mützenich   
- im Süden Parzelle 712, Flur 16, Gemarkung Mützenich 
- im Westen Parzelle 646, Flur 16 Gemarkung Mützenich 

 
       Die Nutzung der umgebenen Grundstücke gestaltet sich wie folgt: 

- im Norden die Landstraße L 214 – „Eupener Straße“ 
- im Osten eine Reithalle  
- im Süden Wiesenfläche 
- im Westen Einfamilienwohnhaus mit Garage und Garten.    

 

                              
                    Plangebiet 

                                        (Quelle: KRINGS ARCHITEKTUR+STADTPLANUNG) 

 
 

1.4 Ortslage Mützenich - Plangebietsumfeld       
 Das Vorhaben / Plangebiet befindet sich in der zentralen Lage des Ortsteils Mützenich                

im Geltungsbereich des rechtsgültigen Bebauungsplans Mützenich Nr. 3C der Stadt 
Monschau mit der Ausweisung Dorfgebiet (MD1) und grenzt nord-westlich an die 
Landstrasse L 214 „Eupener Straße“.   

 Umliegend befindet sich eine homogene und einheitliche Gebäudestruktur, bestehend aus 
ein- und zweigeschossigen Ein- und Zweifamilienhäusern in offener Bauweise.  
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                        Gegenüberliegende Bebauung an Eupener Straße   

                                              (Quelle: KRINGS ARCHITEKTUR+STADTPLANUNG) 
 
 
 
 
 

 

                                  
                       Reithalle östlich   

                                             (Quelle: KRINGS ARCHITEKTUR+STADTPLANUNG) 
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                Nachbarbebauung westlich 

                                  (Quelle: KRINGS ARCHITEKTUR+STADTPLANUNG) 

 
                                    
 
 
 
 

                        
              Wiese südlich  mit anschließender Bebauung 

                                (Quelle: KRINGS ARCHITEKTUR+STADTPLANUNG) 
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2.  Planerische Ausgangssituation und Rahmenbedingungen 
 

2.1 Landes- und Regionalplanung 
Das Planvorhaben hat die planerische Anpassung von ca. 0.30 Hektar Dorfgebiet zur 
Anpassung des vorhandenen Baufensters an die gegebene Parzellierung zum Ziel. 
Im Regionalplan für den Regierungsbezirk Köln, Teilabschnitt Aachen aus dem Jahr 2003 
ist der Geltungsbereich des Bebauungsplans Mützenich Nr. 3C, 6. Änderung „Eupener 
Straße“ als Allgemeiner Siedlungsbereich (ASB) dargestellt. Die landesplanerischen 
Voraussetzungen zur Festsetzung eines Dorfgebietes im Sinne von § 4 Bau NVO sind 
damit erfüllt. 

 
2.2 Flächennutzungsplan 

Der rechtswirksame Flächennutzungsplan der Stadt Monschau stellt für das Plangebiet des 
Bebauungsplans gemischte Bauflächen dar. 
Damit ist der Bebauungsplan gemäß § 8 Abs. 2 BauGB aus dem rechtsgültigen 
Flächennutzungsplan entwickelt da die  Nutzung wie in den bisherigen Festsetzungen des 
rechtsgültigen Bebauungsplans als Dorfgebiet  angestrebt wird.  
 

         
               Auszug Flächennutzungsplan   

                                 (Quelle: Geoportal Städteregion Aachen) 
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2.3 Landschaftsplan VI - Monschau 
Das Plangebiet liegt außerhalb von im Landschaftsplan VI „Monschau“ dargestellten 
Schutzgebieten. 
Damit sind für den Planbereich selbst keine Festsetzungen aus diesem                        
Landschaftsplan zu beachten. 

 

                                                                     
                        Auszug Landschaftsplan   

                                             (Quelle: Geoportal Städteregion Aachen) 

 

2.4  Ver- und Entsorgung 
Die Versorgung des Plangebietes mit Elektrizität, Wasser, Gas und Telekommunikation 
existiert durch Anschluss an das bestehende Versorgungsnetz in der „Eupener Straße“.             
Die Entsorgung des Plangebiets beinhaltet neben der Ableitung von Schmutz- und 
Oberflächenwassern auch die Abfuhr des Haus- und Reststoffmülls. Die Müllentsorgung ist 
über die Kommune durch ein beauftragtes Entsorgungsunternehmen in einem 
wöchentlichen, bzw. zweiwöchentlichen Rhythmus sichergestellt. 
Zur Behandlung der abzuleitenden Oberflächenwasser ist laut Bundeswassergesetz NRW 
für Grundstücke, die nach dem 01.01.1996 erstmals bebaut, befestigt oder an die 
öffentliche Kanalisation angeschlossen werden, grundsätzlich die Pflicht zur Versickerung 
von unbelasteten Niederschlagswasser in den Untergrund oder, wenn möglich, die 
Einleitung dieses Wassers in ein ortsnahes Gewässer, sofern das ohne Beeinträchtigung 
der Allgemeinheit möglich ist. Für das Plangebiet trifft dies  zu.  
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Eine Versickerung kommt aufgrund der Bodenverhältnisse nicht in Betracht. 
Es gibt einen Regenwasserkanal in der Eupener Straße. Dieser entwässert in der 
Hauptsache die Straßenfläche und liegt auf der anderen Straßenseite auf einem hohen 
Niveau. Hierhin könnte gedrosselt über Pumpen die Regenwasserableitung angeschlossen 
werden. 
Eine Alternative bildet die Ableitung des Regenwassers im freien Gefälle mit Anschluss an 
den Regenwasserkanal in der Gustengasse. Hierbei wäre die Querung  der Grundstücke 
Parzelle 712 und 663 erforderlich. 

 

                           
              Auszug Kanalkataster  

                               (Quelle: Stadt Monschau) 

 
2.5  Grundwasser 

Das Plangebiet liegt im Niederschlagsgebiet des Obersees der Rurtalsperre  
Schwammenauel, der zur öffentlichen Trinkwasserversorgung dient. Planungen zur 
Ausweisung eines Wasserschutzgebietes, in dem auch der Geltungsbereich                        
liegen würde, werden derzeit nicht weiter verfolgt. 

 

2.6  Altlasten  
 Die Grundstücke, Gemarkung Mützenich, Flur 16, Flurstücke 710 und 711 werden derzeit 

weder im Kataster über altlastenverdächtige Flächen und Altlasten noch im Verzeichnis für 
schädliche Bodenveränderungen und Verdachtsflächen geführt.   
Altlastverdächtige Flächen  im Sinne des Gesetzes zum Schutz vor schädlichen 
Bodenveränderungen und zur Sanierung von Altlasten (Bundes-Bodenschutzgesetz – 
BBodSchG) sind Altablagerungen und Altstandorte, bei denen der Verdacht schädlicher 
Bodenveränderungen oder sonstiger Gefahren für den Einzelnen oder die Allgemeinheit 
besteht (§2 Abs. 6 BBodSchG). 
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Altlasten i. S. dieses Gesetzes sind stillgelegte Abfallbeseitigungsanlagen sowie sonstige 
Grundstücke, auf denen Abfälle behandelt, gelagert oder abgelagert worden sind 
(Altablagerungen) und Grundstücke stillgelegter Anlagen und sonstige Grundstücke, auf 
denen mit  umweltgefährdenden Stoffen umgegangen worden ist (Altstandorte), durch die 
schädliche Bodenveränderungen oder sonstige Gefahren für den Einzelnen oder die 
Allgemeinheit hervorgerufen werden (§ 2 Abs. 5 BBodSchG).  
Schädliche Bodenveränderungen i. S. dieses Gesetzes sind Beeinträchtigungen der 
Bodenfunktionen, die geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche 
Belästigungen für den Einzelnen oder die Allgemeinheit herbeizuführen (§ 2 Abs. 3 BBod 
SchG).  
Verdachtsflächen i. S. dieses Gesetzes sind Grundstücke, bei denen der Verdacht 
schädlicher Bodenveränderungen besteht  (§ 2 Abs. 4 BBodSchG). 

 

 3. Planinhalt und Begründung der Festsetzungen  

 3.1 Bauliche Nutzung 
Der Bebauungsplan wird im beschleunigten Verfahren aufgestellt. Seine wesentliche 
Zielsetzung ist die Schaffung bauplanungsrechtlicher Voraussetzungen zur Anpassung 
eines Baufensters an die vollzogene Teilung des Grundstücks mit zwei kleineren 
Baufenstern. 
Aus städtebaulichen Gründen kann die Gemeinde gem. § 9 BauGB Festsetzungen im 
Bebauungsplan treffen, an die sie in der gem. § 9a BauGB Verordnung gebunden ist. 
Entsprechend werden im Bebauungsplan Festsetzungen zu Art der baulichen Nutzung, 
Maß der baulichen Nutzung und seiner Berechnung sowie der Bauweise und der 
überbaubaren und nicht überbaubaren Grundstücksfläche getroffen. Das Baugesetzbuch 
(BauGB), die Planzeichenverordnung (PlanzV90) dient als gesetzliche Grundlage für die 
Inhalte, die ergänzt der Inhalte der Baunutzungsverordnung (Bau NVO) den Rahmen der 
Planung   

 
3.1.1  Art der baulichen Nutzung 

Entsprechend der in der näheren Umgebung vorhandenen Gebietsnutzung, der 
angestrebten Nutzung im Plangebiet, der Darstellung im Flächennutzungsplan und 
der bisherigen Ausweisung wird für die Bauflächen des Plangebiets „Dorfgebiet“ mit 
Nutzungseinschränkungen festgesetzt. 
Dieses entspricht der bisherigen Ausweisung im Ursprungsplan. Die getroffenen 
Nutzungseinschränkungen sind aus dem Ursprungsplan übernommen und 
schließen Nutzungen aus, die mit der umliegenden Wohnbebauung und der 
vorhandenen Erschließung nicht verträglich sind. 
 

3.1.2   Maß der baulichen Nutzung 
Das Maß der baulichen Nutzung wird im Dorfgebiet durch die Festsetzung der 
Grundflächenzahl (GRZ) und der maximalen Geschossigkeit von einem Geschoss 
festgesetzt. Darüber hinaus ist eine Begrenzung der Firsthöhen  als Maß der 
baulichen Nutzung vorgegeben. Die Grundflächenzahl ist unverändert aus dem 
Ursprungsplan übernommen worden um das einheitliche städtebauliche 
Erscheinungsbild mit der Umgebung weiter zu führen.  
Damit ist das Maß der baulichen Nutzung im Sinne von § 16 Abs.3 Bau NVO 
hinreichend bestimmt. 
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3.1.3  Bauweise und Baugrenzen 
Um innerhalb der festgesetzten Baufenster einen gewissen Spielraum innerhalb der 
Fassaden und Baukörper zu ermöglichen, wurden zwei Baufenster durch 
Baugrenzen festgesetzt.  
Diese verlaufen parallel im Abstand von 10.00 m zu der Straßenbegrenzungslinie 
mit einer Tiefe von 20.00 m. In dieser Änderung des Bebauungsplanes wird das 
bisher über beide Parzellen übergreifende Baufeld durch zwei kleinere Baufelder 
ersetzt. Hierbei werden an den neuen seitlichen Grundstücksgrenzen Abstände von 
jeweils 3.00 m eingehalten. 

 

3.1.4   Garagen und Nebenanlagen 

Die Festsetzungen zu Regelungen für Garagen und Nebenanlagen sind 
nachrichtlich aus dem rechtsgültigen Bebauungsplan übernommen und sollen so die 
bisherigen Zielvorstellungen der städtebaulichen Planung fortsetzen. Dabei wurde 
der, zu übergeordneten Verkehrsstraßen einzuhaltende 5.00 m-Abstand, hier die 
Eupener Straße – L 214,  festgeschrieben.    
 
 

3.2  Ver- und Entsorgung  
 

3.2.1  Übergeordnete technische Ver- und Entsorgung 

Die übergeordnete technische Ver- und Entsorgung ist durch die vorhandenen                          
Einrichtungen sichergestellt. 

 
3.2.2  Schmutz- und Oberflächenwässer gem. § 51 a LWG 

Für die Schmutzwässer und die Oberflächenwässer ist eine Ableitung in das 
öffentliche Trennsystem möglich. Hierbei ist eine Drosselung des Regenwassers 
durch Pumpen erforderlich. Eine Alternative hierzu bietet der Anschluss an den 
Regenwasserkanal in der süd-östlich verlaufenden Gustengasse im freien Gefälle. 
Voraussetzung hierfür ist die Querung der Grundstücke Parzelle 712 und 663. Eine 
Versickerung der Regenwässer ist aufgrund der hierfür ungeeigneten 
Bodenverhältnisse nicht möglich. 

 

3.2.3   Erschließung 

Die Erschließung des Plangebiets ist durch die nördlich angrenzende            
Landstraße L 214 „Eupener Straße“ gesichert. 
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              Eupener Straße L 214 ortseinwärts   

                                (Quelle: KRINGS ARCHITEKTUR+STADTPLANUNG) 

 

 
4.  Umweltbelange 

Innerhalb des Bauleitplanverfahrens nach § 13a BauGB wird davon ausgegangen, dass mit 
der Planung voraussichtlich keine erheblichen Umweltauswirkungen einhergehen. 
In dem Planentwurf werden alle bisherigen Festsetzungen beibehalten, lediglich das 
vorhandene größere Baufenster wird in zwei kleinere Baufenster auf der Plangebietsfläche 
unterteilt. Alle anderen Festsetzungen hinsichtlich der möglichen Versiegelung der 
Grundstücke werden beibehalten.  
Insofern ist keinerlei erhebliche Umweltauswirkung von dieser Planung zu erwarten. 

 

5.  Bodenordnung 
       Die im Gebiet vorhandenen Flächen sind im Besitz eines Eigentümers. Es sind deshalb        

keine bodenordnerischen Maßnahmen erforderlich. 
 

6. Kosten 
     Die Planungskosten werden von den Eigentümern des Grundstücks getragen.  

 
 
7.  Hinweise 

 
7.1 Bodendenkmale 

Weil das Plangebiet hinsichtlich möglicher vorhandener Bodendenkmäler bisher nicht 
untersucht wurde ist bei Auftreten archäologischer Bodenfunde die Gemeinde oder das 
Rheinische Amt für Bodendenkmalpflege zu informieren. 
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7.2 Gewässerschutz 
Aufgrund der Bedeutung des Gewässerschutzes für das Plangebiet und den damit      
verbundenen Umgang mit Abwässern ist der Hinweis hierzu in die Planung übernommen 
worden. Deshalb sind alle anfallenden Schmutzwässer der öffentlichen Kanalisation 
zuzuleiten. 
Weiter sind dauerhafte Hausdrainagen nicht zu betrieben. Keller und Gründungen     
müssen deshalb entsprechend der Grund- und Schichtenwasserverhältnisse geplant und 
ausgeführt werden. 

 
 7.3 Geologie 

Das Plangebiet befindet sich im Bereich der Erdbebenzone 2 mit der Untergrundklasse R 
(R = Gebiete mit felsartigem Untergrund, DIN 4149). 
Da dieser Umstand von Bedeutung auf die Gründung und statische Ausführung der 
Konstruktion eines Gebäudes haben kann erfolgt ein Hinweis hierzu in dieser vorliegenden 
Planung. 

 
 7.4 Bodenschutz 

Zum Schutz von Böden erfolgt der Hinweis, dass der Einsatz von Bodenmaterial der 
Zuordnungsklasse größer als ZO – uneingeschränkter Einbau- nach LAGA 
Länderarbeitsgemeinschaft Abfall), von Recycling-Baustoffen und von Bauschutt nicht ohne 
wasserrechtliche Erlaubnis zulässig ist  und  beim Umweltamt der Städteregion Aachen 
(A70.4, Fachbereich Bodenschutz-Altlasten) beantragt werden muss. 
Gemäß § 2 Abs.2 des Landesbodenschutzgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen i.V. 
mit § 12 Bundesbodenschutz- und Altlastenverordnung hat derjenige, der Materialien in 
einer Gesamtmenge je Vorhaben von über 800 m³ auf- oder einbringt oder hierzu einen 
Auftrag erteilt, dem Umweltamt der Städteregion Aachen (A 70.4, Fachbereich 
Bodenschutz- und Altlasten) dieses mindestens vier Wochen vor Beginn der Maßnahme 
schriftlich anzuzeigen. 

 
7.5  Gestaltungssatzungsatzung  

Für den Bereich des Plangebiets gilt eine Ortssatzung zur Gestaltung der Gebäude, die 
berücksichtigt werden muss. 

 
 
 

Monschau, den 10. März 2020 
 
 
 
…………………………………………. 
Margareta Ritter 
Bürgermeisterin 
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2020/276
Beschlussvorlage
I.1 - Planung, Hochbau -
Sabine Carl

Satzungsbeschluss für den Bebauungsplanes Höfen 
Nr. 3, 5. Änderung "Alter Weg"

Beratungsfolge Geplante 
Sitzungstermine

Ö / N

Beschlussvorschlag
Der Rat beschließt,
a) über die während der Offenlage gem. § 3 Abs. 2 BauGB und § 4 Abs. 2 BauGB 
eingegangenen Stellungnahmen auf Grundlage 
    des der Vorlage beigefügten Abwägungsvorschlages wie folgt:

1. Behörden und Träger öffentlicher Belange
     1.1 Landesbetrieb Straßenbau NRW  

       Die Stellungnahmen wird teilweise berücksichtigt.
1.2 Regionetz GmbH
       Die Stellungnahme wird berücksichtigt. 
1.3 Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der 

Bundeswehr
       Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

2.  Öffentlichkeit
 Es sind keine Anregungen und Bedenken eingegangen

b) die 5. Änderung des Bebauungsplanes Höfen Nr. 3 „Alter Weg“ gem. § 10 Abs. 
1  BauGB als Satzung.   
   

Sachverhalt
In der Sitzung des Bau- und Planungsausschuss der Stadt Monschau am 
12.11.2019 wurde die 5. Änderung des Bebauungsplanes Höfen Nr. 3 „Alter Weg“ 
im beschleunigten Verfahren gem. § 13a BauGB beschlossen.

Die Grundstückseigentümer beantragen die Änderung des Bebauungsplanes, um 
das auf dem Grundstück gelegene Wohnhaus zu einem Mehrgenerationenhaus 
umzubauen und damit, zusätzlichen Wohnraum für die nachfolgende Generation 
und deren Kinder unter einem Dach zu schaffen. Auch die vorhandenen 
Nebenanlagen und Gartenbereiche sollen künftig gemeinsam genutzt werden. 
Das vorhandene Baurecht im Bereich des Plangebiets sieht derzeit ein Baufenster 
mit extrem eingeschränkten Möglichkeiten für das geplante Vorhaben vor.

Ziel der Bebauungsplanänderung ist die Erweiterung des Baufensters nach 
Norden hin, um die dort vorhandene Nebengebäude zu erfassen und damit eine 
Aufstockung des Gebäudes zu ermöglichen. Ebenfalls werden durch die 
Anpassung der Festsetzungen der zulässigen Trauf- und Firsthöhen ein 
zukunftsorientiertes Projekt zu ermöglicht. 

Nach Beschluss des Ausschusses erfolgte die Beteiligung der Öffentlichkeit und 
der Behörden sowie sonstigen Trägern öffentlicher Belange gemäß § 3 Abs. 2 und 
§ 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 27.12.2019 bis zum 07.02.2020. Die während 
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dieser Zeit eingegangenen Stellungnahmen wurden geprüft und durch den 
beigefügten Abwägungsvorschlag gewertet. 

Die Stellungnahme des Landesbetrieb Straßenbau NRW wird zum Teil 
berücksichtigt. Im Bebauungsplan wird die Ausweisung der Anbauverbotszone 
von 20,00 Meter entsprechend dem Ursprungsplan eingetragen. 
Die Anbaubeschränkungszone von 40,00 Meter liegt außerhalb des 
Geltungsbereichs der Bebauungsplanänderung. 
Die geforderte Freihaltung des Sichtdreieckes von der Straße „Alter Weg“ zur 
B258 ist aufgrund der vorhandenen, ca. 7.00 m hohen Windschutzhecke in 
diesem Bereich nicht möglich.
Es erfolgt ein Hinweis zum Erfordernis der Zustimmung des 
Straßenbaulastträgers zu genehmigungsfreien Bauvorhaben.

Zum Schutz der vorhandenen Leitungen der Regionertz GmbH wird ein 
entsprechender Hinweis in die Planung übernommen.

Eine erneute Offenlage ist aufgrund der eingegangenen Stellungnahmen nicht 
erforderlich, da die Festsetzungen sowie die rechtliche Grundlage nicht geändert 
wird bzw. die Grundzüge der Planung nicht berührt werden und die Änderungen 
der Stellungnahmen entsprechen.

Verwaltungsseitig wird vorgeschlagen, den Satzungsbeschluss für die 5. 
Änderung des Bebauungsplan Höfen Nr. 3 zu fassen und hiernach den 
Bebauungsplan durch Bekanntmachung zur Rechtskraft zu führen.          

Finanzielle Auswirkungen
keine

Anlage/n

1 BPlan HÖF 3_5. Änd. Satzung (öffentlich)
2 Begr. HÖF 3_5. Änd. Satzung (öffentlich)
3 Stellungnahmen HÖF 3_5. Änd (öffentlich)
4 Abwägungsvorschlag (öffentlich)
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1. Übersichtsplan 
 
 

        
 
             

 

 

 
 

 

TOP 6

127 von 168 in Zusammenstellung



Stadt Monschau 
Bebauungsplan  Höfen Nr. 3  
5. Änderung „Alter Weg“  

   
Verfahrensstand:    Satzungsbeschluss  
   
 

 

Bebauungsplan Höfen Nr.3, 5 . Änderung „Alter Weg“ Seite 3 
 
 

2. Darstellung bisherige Festsetzungen Bebauungsplan Höfen Nr. 3 
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2. Planzeichnung Bebauungsplan Höfen Nr.3, 5 . Änderung „Alter  Weg“ 
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4. Planzeichenerklärung 
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5. Textliche Festsetzungen  

 

1. Art der baulichen Nutzung (gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB):   
      Dorfgebiet (§ 5 Bau NVO) 
       Von den nach § 5 Abs.3 Bau NVO allgemein zulässigen Nutzungsarten sind gemäß § 1 

Abs.5 Bau NVO nicht zulässig: 
- Wirtschaftsstellen landwirtschaftlicher Betriebe soweit es sich um Tierintensivhaltung 

i.S.d. VDI-Richtlinien 3471 und 3472 handelt. 
-     Betriebe zur Be- und Verarbeitung und Sammlung landwirtschaftlicher Erzeugnisse. 
- Sonstige störende Gewerbebetriebe. 
- Tankstellen. 

       
 

2. Höchstzulässige Zahl von Wohnungen  
Die höchstzulässige Anzahl von Wohnungen beträgt in 

 Einzelhäusern 3 Wohneinheiten 

 Doppelhäusern je Gebäudeeinheit 2 Wohneinheiten 
 

3. Höhenlage und Höhe baulicher Anlagen  
 

3.1 Erdgeschoss-Fußbodenhöhe 
 Die Oberkante des Erdgeschossfußbodens darf höchstens 0.70 m über natürlichem 

Gelände liegen. Bezugspunkt ist der höchstgelegene Punkt an der Gebäude-
Außenwand, an er das Gelände im Mittel am höchsten liegt (s. Skizze). 

 

                
 

 
Ausnahmsweise kann im Einzelfall ein im Sinne von Abs. 1 abweichendes, erhöhtes 
Maß von 1.30 m zugelassen werden, sofern geologische oder hydrogeologische 
Gründe dies nachweislich erfordern und ein ebenfalls im Sinne von Abs. 1 
abweichendes Maß von o.70 m über Straßenkrone – statt über natürlichem Gelände-
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wenn der Bezugspunkt tiefer liegt als die Straßenkrone. Kronenpunkt ist derjenige, der 
dem Mittelpunkt der Erdgeschossfußbodenfläche am nächsten liegt. 

 
3.2 Trauf- und Firsthöhe 

Zulässig ist: 

 Für eingeschossige Gebäude eine Traufhöhe von höchstens 4.50 m und eine 
Firsthöhe von höchstens 9.00 m. 

 Für zweigeschossige Gebäude eine Traufhöhe von höchstens 6.00 m und eine 
Firsthöhe von höchstens 10.00 m. 

 
Zulässig sind auch –abweichend von der vorgenannten Festsetzung- die First bzw. 
Traufhöhe eines vorhandenen Gebäudes für dessen An- und Umbau. 
Drempel bzw. Kniestock sind bei zweigeschossigen baulichen Anlagen über dem 
zweiten Vollgeschoss unzulässig. Staffelgeschosse sind unzulässig. 
Bezugspunkt ist die Oberkante des fertiggestellten Erdgeschossfußbodens.   
Traufpunkt ist der Schnittpunkt aus Oberkante Dachhaut und Gebäude-Außenwand. 

 
 

4. Einschränkung von Garagen, Stellplätzen, Einfahrten und sonstigen 
untergeordneten Nebenanlagen und Einrichtungen  
Zulässig sind Garagen nur in Verbindung mit einem der Garagentoröffnung unmittelbar 
angrenzend vorgelagerten Stellplatz. Er ist so zu bemessen, dass ein Kraftfahrzeug ohne 
Inanspruchnahme der Verkehrsflächen darauf abgestellt werden kann. Die Länge der 
Stellplatzfläche –gemessen in Verlängerung der Garagenachse- ist dabei auf mindestens 
5.00 m zu bemessen. 

       Unzulässig sind alle Nebenanlagen und Einrichtungen im Sinne des § 14 Abs. 1 Bau NVO 
und bauliche Anlagen, soweit sie nach Landesrecht in den Abstandsflächen zulässig sind 
oder zugelassen werden können: 

 Bei klassifizierten Bundes-, Kreis- und Landstraßen (Hauptdurchgangsstraßen) in einer 
parallelen 5.00 m-Zone entlang der Straßengrundstücksgrenze zu Parzelle 227. 

 Bei Gemeindestraßen (Anlieger-, Wohn- und Nebenstraßen) in einer 3.00 m –Zone 
entlang der Straßengrundstücksgrenze. 

 Hiervon ausgenommen sind Ein- und Ausfahrten bzw. Zuwegungen, 
Grenzeinrichtungen und Böschungsmauern, soweit bauliche Anlagen. 

 
 
 

HINWEISE  
 
1. Bodendenkmal 
       Beim Auftreten archäologischer Bodenfunde und Befunde ist die Gemeinde als Untere 

Denkmalbehörde oder das Rheinische Amt für Bodendenkmalpflege, Außenstelle 
Nideggen, Zehnthofstraße 45, 52385 Nideggen, Tel.: 02425-9039-0, Fax: 02425-9039-199, 
unverzüglich zu informieren. 

 
     Bodendenkmal und Fundstelle sind zunächst unverändert zu erhalten. Die Weisung des 

Rheinischen Amtes für Bodendenkmalpflege für den Fortgang der Arbeiten ist abzuwarten. 
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 2.  Gewässerschutz 
       Alle anfallenden Schmutz- und Niederschlagswässer sind der öffentlichen Kanalisation 

zuzuleiten. 
       Dauerhafte Hausdrainagen dürfen nicht betrieben werden. Keller und Gründungen        

müssen entsprechend der Grund- und Schichtenwasserverhältnisse geplant und        
ausgeführt werden. 

       Für thermische Nutzungen (z.B. Wärmepumpen und Ähnliches) des Erdbereiches oder        
des Grundwassers ist eine wasserrechtliche Erlaubnis bei der Unteren Wasserbehörde zu        
beantragen. 

 

 3.   Geologie 
       Das Plangebiet befindet sich gemäß der Karte der Erdbebenzonen und geologischen        

Untergrundklassen der Bundesrepublik Deutschland, Bundesland NRW, Karte zu DIN        
4149 Juni 2006, in der Erdbebenzone 2 mit der Untergrundklasse R (R = Gebiete mit       
felsartigem Untergrund).Die in der DIN 4149 genannten bautechnischen Maßnahmen sind       
bei Neubaumaßnahmen zu berücksichtigen. 

 
4.   Bodenschutz 
  Der Einsatz von Bodenmaterial der Zuordnungsklasse größer als ZO –  uneingeschränkter        

Einbau- nach LAGA (Länderarbeitsgemeinschaft Abfall), von Recycling-Baustoffen und von 
Bauschutt ist ohne wasserrechtliche Erlaubnis nicht zulässig und muss beim Umweltamt 
der Städteregion Aachen (A70.4, Fachbereich Bodenschutz-Altlasten) beantragt werden. 

       Gemäß § 2 Abs.2 des Landesbodenschutzgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen i.V. 
mit § 12 Bundesbodenschutz- und Altlastenverordnung hat derjenige, der Materialien in 
einer Gesamtmenge je Vorhaben von über 800 m³ auf- oder einbringt oder hierzu einen 
Auftrag erteilt, dem Umweltamt der Städteregion Aachen (A 70.4, Fachbereich 
Bodenschutz- und Altlasten) dieses mindestens vier Wochen vor Beginn der Maßnahme        
schriftlich anzuzeigen. 

          

5. Gestaltungssatzung 
       Im Bereich dieses Bebauungsplanes gilt eine Gestaltungssatzung. 
   
 

6.  Werbeverbotszone 
      Werbeanlagen sind innerhalb der Werbeverbotszone  mit Wirkung zur B258 unzulässig. 
      Der gesonderten Zustimmung der Straßenbauverwaltung bedürfen Werbeanlagen 

innerhalb der Anbaubeschränkungszone. 
      Grundsätzlich sind Werbeanlagen nur an der Stätte der Leistung und nur bis  zur jeweiligen 

Gebäudeoberkante zulässig. Anlagen der Außenwerbung dürfen bis zu einer Entfernung 
von 20 m, gemessen vom äußeren Rand der für den Kfz-Verkehr bestimmten Fahrbahn, 
nicht errichtet werden. 

      Werbeanlagen mit retroreflektierender bzw. fluoreszierender Wirkung dürfen nicht      
verwendet werden. Evtl. Beleuchtung ist zur Bundesstraße hin so  abzuschirmen, dass die 
Verkehrsteilnehmer nicht geblendet oder anderweitig abgelenkt werden.* 

         * (Ergänzt nach Stellungnahme Landesbetrieb Straßen NRW , 18.12.2019)   
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7.  Genehmigungsfreie Vorhaben  
      Genehmigungsfreie Vorhaben nach Landesbauordnung im Abstand von 40 m zur Fahrbahn     
      der B258 bedürfen der Zustimmung des Straßenbaulastträgers.* 
       * (Ergänzt nach Stellungnahme Landesbetrieb Straßen NRW , 18.12.2019)   
 
 

8.  Leitungsschutz 
     Im Bereich dieses Bebauungsplanes befinden sich Versorgungsanlagen der Regionetz 

GmbH. Diese Anlagen dürfen nicht überbaut und überpflanzt werden. 
    Folgende Regel-Mindestabstände müssen eingehalten werden: 
                                       Bei Strom-/Signalkabeln:               0.30 m 
                                            110-kV-Kabeln:                        1.00 m 
                                            Gasrohrleitungen DN < 300:    0.50 m 
                                            Gasrohrleitungen DN >300:     0.80 m 

Der seitliche Abstand zwischen geplanten Baumstandorten und den Versorgungsanlagen 
der Regionetz GmbH sollte  mehr als 2.50 m betragen und darf 1.00 m grundsätzlich nicht 
unterschreiten. 
Falls angeführte Mindestabstände zu den Versorgungsanlagen der Regionetz GmbH 
ausnahmsweise nicht eingehalten werden können, ist eine besondere Abstimmung mit den 
Verantwortlichen durchzuführen. 
Bei Baumpflanzungen in der Nähe von Versorgungsleitungen ist unmittelbar vor der 
Pflanzung die zuständige Fachabteilung zu benachrichtigen, um eventuell notwendige 
Schutzmaßnahmen durchführen zu können. 
Bei Baugruben, deren Sohle unter dem Niveau unserer Versorgungsleitungen liegt, ist 
zwischen Grabenwand und den Versorgungsleitungen ein ausreichender seitlicher Abstand 
einzuhalten, so dass eine Gefährdung der Anlagen der Regionetz GmbH mit Sicherheit 
ausgeschlossen ist. Es ist besondere Sorgfalt auf den Grabenverbau und die Verfüllung zu 
legen, um ein Nachsacken des Bodens und hierdurch einen Bruch der 
Versorgungsleitungen zu vermeiden. Das Bauverfahren ist so zu wählen, dass die 
vorhandenen Versorgungsanlagen nicht durch äußere Einwirkungen, z.B. Erschütterungen, 
Setzungen, Lasten usw. beschädigt werden. 
Bei Setzungen werden die Versorgungs-leitungen auf Kosten des Verursachers regelmäßig   
durch die Regionetz GmbH überprüft. 
In Leitungsnähe und Kreuzungsbereichen ist Handschachtung erforderlich. 
Die ausführende Tiefbaufirma hat vor Baubeginn die aktuellen   Planunterlagen bei der 
Regionetz GmbH einzuholen (planauskunft@regionetz.de).* 
* (Ergänzt nach Stellungnahme Regionetz GmbH , 27.01.2020)   
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1. Anlass, Ziel, Aufstellungsverfahren und räumlicher Geltungsbereich der 
Planung 

 
1.1  Anlass und Ziel 

Anlass für die 5. Änderung des Bebauungsplans Höfen Nr.3 ist ein Antrag der 
Grundstückseigentümer des Planbereichs zur Änderung des rechtsgültigen Bebauungs-
planes. Diese beabsichtigen, ihr Wohnhaus zu einem Mehrgenerationenhaus umzubauen 
und damit zusätzlichen Wohnraum für die nachfolgende Generation und deren Kinder unter 
einem Dach zu schaffen. 
Dabei soll die vorhandene, an das bestehende Wohnhaus umgenutzt und aufgestockt 
werden. Zusätzliche Anbauten erfolgen mit der Maßnahme nicht. Die vorhandenen 
Nebenanlagen und Gartenbereiche sollen künftig gemeinsam genutzt werden.    
Die gegenseitige Unterstützung der Familienmitglieder steht im Vordergrund des 
Vorhabens. Das vorhandene Baurecht im Bereich des Plangebiets sieht derzeit ein Baufeld 
mit extrem eingeschränkten Möglichkeiten für das geplante Vorhaben vor. 
Deshalb ist es notwendig, den rechtsgültigen Bebauungsplan dahingehend zu ändern, das 
sowohl in der Ausdehnung des Baufeldes nach Norden als auch mit der Anpassung  der  
Festsetzung der zulässigen Trauf- und Firsthöhen das zukunftsorientierte Projekt  
ermöglicht wird.  

TOP 6

136 von 168 in Zusammenstellung



Stadt Monschau 
Bebauungsplan  Höfen Nr. 3  
5. Änderung „Alter Weg“  

   
Verfahrensstand:    Satzungsbeschluss  
   
 

 

Bebauungsplan Höfen Nr.3, 5 . Änderung „Alter Weg“ Seite 12 
 
 

 

                 
                Ansicht Osten - Bestand   

                                  (Quelle: KRINGS ARCHITEKTUR+STADTPLANUNG) 

 
 

                                         
                         Lageplan Bauvorhaben Anbau             

                                 (Quelle: Frank Wittemann) 
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                   Ansicht Osten (Garten) Bauvorhaben  Anbau            

            (Quelle: Frank Wittemann) 

 
 
 

 
 

             
                     Ansicht Norden (Umgehungsstraße) Bauvorhaben  Anbau            
                            (Quelle: Frank Wittemann) 
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1.2 Planaufstellungsverfahren  -  Bebauungsplan im beschleunigten Verfahren 
Am 12.11.2019 soll in der Sitzung des Bau- und Planungsausschusses auf Antrag des             
Grundstückseigentümers mit dem Aufstellungsbeschluss und dem Beschluss zur Offenlage 
das beschleunigte Bauleitplanverfahren gemäß § 13a BauGB  für die  Änderung  des  
Bebauungsplans eingeleitet werden. 
Der  Bebauungsplan Höfen  Nr.3, 5. Änderung „Alter Weg“ soll gemäß §13a im             
beschleunigten Verfahren als Bebauungsplan der   Innenentwicklung aufgestellt werden. 
Die Voraussetzungen für die Durchführung nach § 13a BauGB sind erfüllt, weil 

  die zulässige Grundfläche mit  1 804 qm Grundstücksfläche deutlich weniger als               
20.000 qm beträgt und 

  kein Vorhaben vorbereitet oder begründet wird, dass nach Anlage 1 zum Gesetz über 
die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) der Pflicht zur Durchführung einer 
Umweltverträglichkeitsprüfung unterliegt und 

  keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB 
genannten Schutzgüter bestehen. 

Im beschleunigten Verfahren können die Verfahrenserleichterungen des § 13 Abs. 2 und 
Abs. 3 Satz 1 BauGB in Anspruch genommen werden. Außerdem kann von der Erstellung 
eines Umweltberichtes abgesehen werden. Insofern wird keine Umweltprüfung 
durchgeführt, die in einem Umweltbericht dokumentiert wird. 
Die relevanten Umweltbelange werden in die Abwägung eingestellt.  
Der vorliegende Bebauungsplan erfüllt diese Vorgaben. Das beschleunigte Verfahren nach 
§ 13a BauGB in Anlehnung an § 13 BauGB kann daher angewendet werden. 

                  
 
 

                       
                         Luftbild  Plangebiet 

                                      (Quelle: Geoportal Städteregion Aachen) 
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1.3  Räumlicher Geltungsbereich  
Das Untersuchungsgebiet am westlichen Ortseingang der Ortslage Höfen an der 
Einmündung „Alter Weg“ – B 258-Umgehungsstraße. Die mittlere Geländehöhe liegt bei 
533.80 ü.N.N. Das Gelände steigt nach Osten leicht an. 
Es wird gebildet aus dem Grundstück Gemarkung Höfen, Flur 12, Flurstücke 215  und 226.    
Das Plangebiet umfasst  Flächengröße von  0,18 ha.   
Im Einzelnen wird das Untersuchungsgebiet begrenzt durch: 
- im Norden Parzelle 227, Flur 12, Gemarkung Höfen 
- im Osten Parzellen 218 und 224 , Flur 12 , Gemarkung Höfen   
- im Süden Parzelle 216  , Flur 12 , Gemarkung Höfen 
- im Westen Parzellen 1 und 2 und  , Flur 12, Gemarkung Höfen 
 
Die Nutzung der umgebenen Grundstücke gestaltet sich wie folgt: 
- im Norden Umgehungsstraße B 258 
- im Osten Wiesenflächen  
- im Süden Nachbarhausbebauung mit Garten 
- im Westen Straßenverkehrsfläche „Alter Weg“    
 

          
1.4 Ortslage Höfen - Plangebietsumfeld       

Das Vorhaben / Plangebiet befindet sich in westlicher Lage des Ortsteils Höfen                 
im Geltungsbereich des rechtsgültigen Bebauungsplans Höfen Nr. 3 der Stadt Monschau 
mit der Ausweisung Dorfgebiet (MD³) und grenzt westlich an die Gemeindestrasse „Alter 
Weg“.   
Umliegend befindet sich eine homogene und einheitliche Gebäudestruktur,                
bestehend aus ein- und zweigeschossigen Ein- und Zweifamilienhäusern in offener 
Bauweise.  

 

                                    
                         Nachbarbebauung südlich   

                                               (Quelle: KRINGS ARCHITEKTUR+STADTPLANUNG) 
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                         Hecke zu Umgehungsstraße   

                                               (Quelle: KRINGS ARCHITEKTUR+STADTPLANUNG) 
 
 
 
 
 
 
 

                         
                       Wiese östlich   

                                             (Quelle: KRINGS ARCHITEKTUR+STADTPLANUNG) 
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               Nachbarwiese mit Schuppen südlich   

                                 (Quelle: KRINGS ARCHITEKTUR+STADTPLANUNG) 

 
 
 
 
 

2.  Planerische Ausgangssituation und Rahmenbedingungen 
 
 

2.1 Landes- und Regionalplanung 
Das Planvorhaben hat die planerische Anpassung von ca 0.18 Hektar Dorfgebiet zur 
Ermöglichung eines Anbaus an  ein Wohnhaus im Sinne des § 4 Bau NVO zum Ziel. 
Im Regionalplan für den Regierungsbezirk Köln, Teilabschnitt Aachen aus dem Jahr 2003 
ist der Geltungsbereich des Bebauungsplans Höfen Nr. 3, 5. Änderung „Alter Weg“ als 
Allgemeiner Siedlungsbereich (ASB) dargestellt. Die landesplanerischen Voraussetzungen 
zur Festsetzung eines Dorfgebietes im Sinne von § 4 Bau NVO sind damit erfüllt. 

 
 
2.2 Flächennutzungsplan 

Der rechtswirksame Flächennutzungsplan der Stadt Monschau stellt für das Plangebiet des 
Bebauungsplans gemischte Bauflächen sowie Fläche für die Landwirtschaft dar. 
Damit ist der Bebauungsplan gemäß § 8 Abs.2 BauGB aus dem rechtsgültigen 
Flächennutzungsplan entwickelt da die  Nutzung wie in den bisherigen Festsetzungen des 
rechtsgültigen Bebauungsplans als Dorfgebiet  und Grünfläche angestrebt wird.  
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                            Auszug Flächennutzungsplan   

                                                  (Quelle: Geoportal Städteregion Aachen) 

 
2.3 Landschaftsplan VI - Monschau 

Das Plangebiet liegt außerhalb von im Landschaftsplan VI „Monschau“ dargestellten 
Schutzgebieten. 
Damit sind für den Planbereich selbst keine Festsetzungen aus diesem                        
Landschaftsplan zu beachten. 

 

                                  
                                     Auszug Landschaftsplan   

                                                               (Quelle: Geoportal Städteregion Aachen) 
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2.4  Ver- und Entsorgung 
Die Versorgung des Plangebietes mit Elektrizität, Wasser, Gas und Telekommunikation 
existiert durch Anschluss an das bestehende Versorgungsnetz in der Straße „Alter Weg“.             
Die Entsorgung des Plangebiets beinhaltet neben der Ableitung von Schmutz-                       
und Oberflächenwassern auch die Abfuhr des Haus- und Reststoffmülls. Die 
Müllentsorgung ist über die Kommune durch ein beauftragtes Entsorgungsunternehmen in 
einem wöchentlichen, bzw. zweiwöchentlichen Rhythmus sichergestellt. 
Zur Behandlung der abzuleitenden Oberflächenwasser ist laut Bundeswassergesetz NRW 
für Grundstücke, die nach dem 01.01.1996 erstmals bebaut, befestigt oder an die 
öffentliche Kanalisation angeschlossen werden, grundsätzlich die Pflicht zur Versickerung 
von unbelasteten Niederschlagswasser in den Untergrund oder, wenn möglich, die 
Einleitung dieses Wassers in ein ortsnahes Gewässer, sofern das ohne Beeinträchtigung 
der Allgemeinheit möglich ist. Für das Plangebiet trifft dies nicht zu. Das Plangebiet war 
bereits vor dem 01.01.1996 bebaut. 
Die Schmutz- und Niederschlagswässer werden  in das Trennsystem der öffentlichen 
Kanalisierung in der Straße „Alter Weg“ eingeleitet. In diesem Bereich des Ortseinganges 
Höfen wird das anfallende Abwasser getrennt zur Straße „Heidbüchel“ abgeführt um dort 
über den Rursammler zur Kläranlage Rosental zu gelangen. 
Für die  Mehrbelastung durch die verdichtete Nutzung, die mit der zusätzlichen Ausweisung 
der überbaubaren Flächen entsteht ist die Kläranlage mit ihren Kapazitäten ausgelegt. 

 

                            
                 Auszug Kanalkataster  

                                   (Quelle: Stadt Monschau) 

 
2.5  Grundwasser 

Das Plangebiet liegt im Niederschlagsgebiet des Obersees der Rurtalsperre  
Schwammenauel, der zur öffentlichen Trinkwasserversorgung dient. Planungen zur 
Ausweisung eines Wasserschutzgebietes, in dem auch der Geltungsbereich                        
liegen würde, werden derzeit nicht weiter verfolgt. 
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2.6  Altlasten  
Die  Grundstücke , Gemarkung Höfen, Flur 12, Flurstücke 215 und 226 werden derzeit 
weder im Kataster über altlastenverdächtige Flächen und Altlasten noch im Verzeichnis für 
schädliche Bodenveränderungen und Verdachtsflächen geführt.   
Altlastverdächtige Flächen  im Sinne des Gesetzes zum Schutz vor schädlichen 
Bodenveränderungen und zur Sanierung von Altlasten (Bundes-Bodenschutzgesetz – 
BBodSchG) sind Altablagerungen und Altstandorte, bei denen der Verdacht schädlicher 
Bodenveränderungen oder sonstiger Gefahren für den Einzelnen oder die Allgemeinheit 
besteht (§2 Abs. 6 BBodSchG). 
Altlasten i. S. dieses Gesetzes sind stillgelegte Abfallbeseitigungsanlagen sowie sonstige 
Grundstücke, auf denen Abfälle behandelt, gelagert oder abgelagert worden sind 
(Altablagerungen) und Grundstücke stillgelegter Anlagen und sonstige Grundstücke, auf 
denen mit  umweltgefährdenden Stoffen umgegangen worden ist (Altstandorte), durch die 
schädliche Bodenveränderungen oder sonstige Gefahren für den Einzelnen oder die 
Allgemeinheit hervorgerufen werden (§2 Abs. 5 BBodSchG).  
Schädliche Bodenveränderungen i. S. dieses Gesetzes sind Beeinträchtigungen der 
Bodenfunktionen, die geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche 
Belästigungen für den Einzelnen oder die Allgemeinheit herbeizuführen (§ 2 Abs. 3 
BBodSchG).  
Verdachtsflächen i. S. dieses Gesetzes sind Grundstücke, bei denen der Verdacht 
schädlicher Bodenveränderungen besteht  (§2 Abs. 4 BBodSchG). 

 

3. Planinhalt und Begründung der Festsetzungen  

3.1 Bauliche Nutzung 
Der Bebauungsplan wird im beschleunigten Verfahren aufgestellt. Seine wesentliche 
Zielsetzung ist die Schaffung bauplanungsrechtlicher Voraussetzungen zur Erweiterung der 
Bebauung des Grundstücks durch einen Anbau und die Aufstockung eines Wohnhauses 
zum  Mehrgenerationenwohnhaus. 
Aus städtebaulichen Gründen kann die Gemeinde gem. § 9 BauGB Festsetzungen im 
Bebauungsplan treffen, an die sie in der gem. § 9a BauGB Verordnung gebunden ist. 
Entsprechend werden im Bebauungsplan Festsetzungen zu Art der baulichen Nutzung, 
Maß der baulichen Nutzung und seiner Berechnung sowie der Bauweise und der 
überbaubaren und nicht überbaubaren Grundstücksfläche getroffen. Das Baugesetzbuch 
(BauGB), die Planzeichenverordnung (PlanzV90) dient als gesetz-liche Grundlage für die 
Inhalte, die ergänzt der Inhalte der Baunutzungsverordnung (Bau NVO) den Rahmen der 
Planung   

 
3.1.1  Art der baulichen Nutzung 

Entsprechend der in der näheren Umgebung vorhandenen Gebietsnutzung, der 
angestrebten Nutzung im Plangebiet, der Darstellung im Flächennutzungsplan und 
der bisherigen Ausweisung wird für die Bauflächen des Plangebiets „Dorfgebiet“ mit 
Nutzungseinschränkungen festgesetzt. 
Dieses entspricht der bisherigen Ausweisung im Ursprungsplan. Die getroffenen 
Nutzungseinschränkungen sind aus dem Ursprungsplan übernommen und 
schließen Nutzungen aus, die mit der umliegenden Wohnbebauung und der 
vorhandenen Erschließung nicht verträglich sind. 
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3.1.2   Maß der baulichen Nutzung 
Das Maß der baulichen Nutzung wird im Dorfgebiet durch die Festsetzung durch der 
Grundflächenzahl (GRZ) und der maximalen Geschossigkeit von zwei Geschossen 
festgesetzt. Darüber hinaus ist eine Begrenzung der Trauf- und Firsthöhe sowie die 
Begrenzung der Zahl der Wohneinheiten als Maß der baulichen Nutzung 
vorgegeben. Die Grund- und Geschossflächenzahl sind unverändert aus dem 
Ursprungsplan übernommen worden um das einheitliche städtebauliche 
Erscheinungsbild mit der Umgebung weiter zu führen.  
Hinsichtlich der Traufhöhen wurde eine Anpassung der Höhe unter 
Berücksichtigung der heute einzubauenden Dämmstärken der Dächer 
berücksichtigt. Damit ist das Maß der baulichen Nutzung im Sinne von § 16 Abs.3 
Bau NVO  hinreichend bestimmt. 

 
3.1.3  Bauweise und Baugrenzen 

Um innerhalb der festgesetzten Baufenster einen gewissen Spielraum innerhalb der 
Fassaden und Baukörper zu ermöglichen, wurden Baugrenzen festgesetzt.  
Diese verlaufen parallel zu der westlichen Gebäudekante des Bestandes und bilden 
mit der, in 25.00 m Abstand östlich parallel verlaufenden Baugrenze ein Baufeld. In 
dieser Änderung des Bebauungsplanes ist die nördliche Baugrenze verändert  
worden. Sie führt künftig unmittelbar an dem Gebäudebestand entlang und erfasst 
künftig auch die dort vorhandene gartenseitige Garagen. 
Durch den Erwerb der Gebietseigentümer der nördlich im Plangebiet liegenden             
Straßenparzelle 226 mit der daraus folgenden Nutzung als Gartenfläche und nicht, 
wie bisher ausgewiesen als Verkehrsfläche, ist hier ein anderer Abstand zu der                          
übergeordneten Umgehungsstraße B 258 möglich als im Ursprungsplan. 
Bezugsgrenze zur Straßennutzung ist tatsächlich die Grenze zwischen Parzelle 226 
und 227. 

 

3.1.4   Garagen und Nebenanlagen 

Die Festsetzungen zu Regelungen für Garagen und Nebenanlagen sind 
nachrichtlich aus dem rechtsgültigen Bebauungsplan übernommen und sollen so die 
bisherigen Zielvorstellungen der städtebaulichen Planung fortsetzen. Dabei wurde 
der , zu übergeordneten Verkehrsstraßen einzuhaltende 5.00 m -Abstand  konkret 
auf die tatsächlich vorhandene Straßengrenze zu Parzelle 227   festgeschrieben.    
 

3.2  Ver- und Entsorgung  
 

3.2.1  Übergeordnete technische Ver- und Entsorgung 

Die übergeordnete technische Ver- und Entsorgung ist durch die vorhandenen                          
Einrichtungen sichergestellt. 

 
3.2.2  Schmutz- und Oberflächenwässer gem. § 51 a LWG 

Die Schmutzwässer und die Oberflächenwässer werden bereits an das vorhandene 
öffentliche Kanalsystem der Stadt Monschau im Trennsystem der Kläranlage 
zugeführt. 
Da es sich eben deshalb nicht um erstmals bebaute Grundstücke handelt, ist eine 
Überprüfung der Ableitung der unbelasteten Oberflächenwässer gem. § 51a LWG   
nicht durchzuführen. 
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3.2.3   Erschließung 

Die Erschließung des Plangebiets ist durch die westlich angrenzende            
Gemeindestraße „Alter Weg“ gesichert. 

 
 

4.  Umweltbelange 
Innerhalb des Bauleitplanverfahrens nach § 13a BauGB wird davon ausgegangen, dass mit 
der Planung voraussichtlich keine erheblichen Umweltauswirkungen einhergehen. 
In dem Planentwurf werden alle bisherigen Festsetzungen beibehalten, lediglich die 
nördliche Baugrenze und die Höhe der möglichen baulichen Anlagen werden verändert um 
den Anbau und die Aufstockung eines vorhandenen Gebäudes in einem Bereich, in dem 
der Untergrund bereits versiegelt ist zu realisieren. Weiter wird ein bereits vorhandenes 
Gartenhaus von den Baugrenzen erfasst. 
Insofern ist keinerlei erhebliche Umweltauswirkung von dieser Planung zu erwarten. 

 

5.  Bodenordnung 
       Die im Gebiet vorhandenen Flächen sind im Besitz eines Eigentümers. Es sind deshalb        

keine bodenordnerischen Maßnahmen erforderlich. 
 

6. Kosten 
     Die Planungskosten werden von den Eigentümern des Grundstücks getragen.  

 
 
7.  Hinweise 

 
7.1 Bodendenkmale 

Weil das Plangebiet hinsichtlich möglicher vorhandener Bodendenkmäler bisher nicht 
untersucht wurde ist bei Auftreten archäologischer Bodenfunde die Gemeinde oder das 
Rheinische Amt für Bodendenkmalpflege zu informieren. 

 
7.2 Gewässerschutz 

Aufgrund der Bedeutung des Gewässerschutzes für das Plangebiet und den damit      
verbundenen Umgang mit Abwässern ist der Hinweis hierzu in die Planung       
übernommen worden. Deshalb sind alle anfallenden Schmutzwässer der öffentlichen       
Kanalisation zuzuleiten. 
Weiter sind dauerhafte Hausdrainagen nicht zu betrieben. Keller und Gründungen     
müssen deshalb entsprechend der Grund- und Schichtenwasserverhältnisse geplant und 
ausgeführt werden. 

 
 7.3 Geologie 

Das Plangebiet befindet sich im Bereich der Erdbebenzone 2 mit der Untergrundklasse R 
(R = Gebiete mit felsartigem Untergrund, DIN 4149). 
Da dieser Umstand von Bedeutung auf die Gründung und statische Ausführung der 
Konstruktion eines Gebäudes haben kann erfolgt ein Hinweis hierzu in dieser vorliegenden 
Planung. 

 7.4 Bodenschutz 
Zum Schutz von Böden erfolgt der Hinweis, dass der Einsatz von Bodenmaterial der 
Zuordnungsklasse größer als ZO – uneingeschränkter Einbau- nach LAGA 
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Länderarbeitsgemeinschaft Abfall), von Recycling-Baustoffen und von Bauschutt nicht ohne 
wasserrechtliche Erlaubnis zulässig ist  und  beim Umweltamt der Städteregion Aachen 
(A70.4, Fachbereich Bodenschutz-Altlasten) beantragt werden muss. 
Gemäß § 2 Abs.2 des Landesbodenschutzgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen i.V. 
mit § 12 Bundesbodenschutz- und Altlastenverordnung hat derjenige, der Materialien in 
einer Gesamtmenge je Vorhaben von über 800 m³ auf- oder einbringt oder hierzu einen 
Auftrag erteilt, dem Umweltamt der Städteregion Aachen (A 70.4, Fachbereich 
Bodenschutz- und Altlasten) dieses mindestens vier Wochen vor Beginn der Maßnahme 
schriftlich anzuzeigen. 

 
7.5  Gestaltungssatzungsatzung  

Für den Bereich des Plangebiets gilt eine Ortssatzung zur Gestaltung und Nutzung von 
Werbeanlagen die berücksichtigt werden muss. 
 

7.6  Werbeverbotszone 
Zum Schutz der Verkehrsteilnehmer, insbesondere Kfz-Fahrer auf der, das Plangebiet 
tangierenden Bundesstraße B258 existiert eine Werbeverbotszone, in der keine 
Werbeanlagen erlaubt sind. 
Aus diesem Grund ist auch Beschränkungszone nur eine Werbeanlage in Abstimmung mit 
dem Straßenbaulastträger zulässig.* 
* (Ergänzt nach Stellungnahme Landesbetrieb Straßen NRW , 18.12.2019)   

 
7.7  Genehmigungsfreie Vorhaben 

Um eine Einschränkung der Freihaltung durch nach Landesbauordnung genehmigungsfreie 
Vorhaben zu verhindern wurde dieser Hinweis in die Planung übernommen.* 

         * (Ergänzt nach Stellungnahme Landesbetrieb Straßen NRW , 18.12.2019)   
 
7.8  Leitungsschutz 

Im Bereich des Plangebietes befinden sich Versorgungsleitungen. Um diese bei 
Baumaßnahmen zu schützen wurde ein entsprechender Hinweis in die Planung       
übernommen.* 

        * (Ergänzt nach Stellungnahme Regionetz GmbH , 27.01.2020)   
 
 
 

Monschau, den 10. März .2020 
 
 
…………………………………………. 
Margareta Ritter 
Bürgermeisterin 
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ABWÄGUNGSVORSCHLAG 
zu den Stellungnahmen / Anregungen der Behörden sowie sonstigen Träger öffentlicher Belange und der Öffentlichkeit während der Offenlage 
gem. § 3 Abs. 2 BauGB und § 4 Abs. 2 BauGB vom 27.12.2019 bis zum 07.02.2020 einschließlich 
 

Lfd. 
Nr. 

Behörde Stellungnahme / Anregung Stellungnahme der Verwaltung Beschlussvorschlag 

1 Landesbetrieb 
Straßenbau 
Nordrhein-Westfalen  
Schreiben vom 
18.12.2019 

Das Plangebiet grenzt an die freie Strecke der B 
258, Abschnitt 24, km 0.870. Damit findet das 
Bundesfernstraßengesetz Anwendung hinsicht-
lich der gesetzlichen Verbots- und 
Beschränkungszonen. In der bisherigen 
Darstellung des Bebauungsplanes ist die 
Anbauverbotszone von 20.00 m eingetragen.  
 
Neben der Anbauverbotszone wird auch um 
Eintragung der Anbaubeschränkungszone von 
40.00 m, gemessen vom äußeren 
Fahrbahnrand der Bundesstraße gebeten. (s. 
hierzu § 9 (1) und (2) BauGB. 
 
Die Geschwindigkeit auf der Bundesstraße ist 
im Einmündungsbereich B 258 / Alter Weg auf 
50 km/h herabgesetzt mit der zusätzlichen 
Beschilderung „Achtung kreuzende Radfahrer“. 
In Fahrtrichtung Schleiden beginnt ab dem v.g. 
Einmündungsbereich eine langgezogene Innen-
kurve mit Kuppe. 
Aus diesem Gründen ist die ständige 
Freihaltung der Sichtfelder im Einmündungs-
bereich besonders wichtig. 
Im Bereich der Anbindung an die Bundesstraße 
ist durch entsprechende Regelungen 
sicherzustellen, dass die Sichtfelder 
entsprechend der Richtlinien für die Anlage von 
Landstraßen –RAL- Abs. 6.6 der 
Forschungsgesellschaft für Straßen- und 
Verkehrswesen im Bereich der Einmündung 

Der Bebauungsplan wird um die  
Ausweisung einer Anbauverbotszone 
von 20.00 m erweitert.  
 
Eine Anbaubeschränkungszone von 
40.00 m liegt außerhalb der 
Bebauungsplanänderung.  
Ein Hinweis zu Werbeanlagen entlang 
der Bundesstraße B 258 wird in die 
Planung übernommen. 
 
Die geforderte Freihaltung des 
Sichtdreieckes von der Straße „Alter 
Weg“ zur B258 ist aufgrund der 
vorhandenen, ca. 7.00 m hohen 
Windschutzhecke in diesem Bereich 
nicht möglich. 
 
Ebenfalls erfolgt ein Hinweis zum 
Erfordernis der Zustimmung des 
Straßenbaulastträgers zu genehmi-
gungsfreien Bauvorhaben. 

Den Anregungen aus der 
Stellungnahme wird teil-
weise entsprochen. 
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dauerhaft von Bewuchs und Baukörpern 
freigehalten werden. 
Gem. § 1 (3) Bundesfernstraßenkreuzungs-
verordnung –FStrKrV- gehören die Sichtfelder 
zur kreuzenden Straße. 
 
Zufahrten zur B 258 werden nicht zugelassen. 
Die Erschließung ist über die Straße „Alter Weg“ 
sicherzustellen.  
 
Bauarbeiten dürfen nichtvon der ‚Bundesstraße 
aus durchgeführt werden. Während der 
Bauarbeiten dürfen keine Baustellenfahrzeuge 
entlang der Bundesstraße abgestellt werden; 
auch Zulieferfahrzeuge nicht. 
Unterhaltungsarbeiten auf dem zum 
Bebauungsplangebiet gehörenden dürfen 
ebenfalls nur rückwärtig vorgenommen werden. 
 
Die Bestandteile der Bundesstraße dürfen 
weder beschädigt noch in Anspruch genommen 
werden (z.B. Beschilderungen, Entwässerungs-
einrichtungen usw.) 
 
Die Art, Größe und Farbe sowie der Standort 
von Werbeanlagen sind im Bebauungsplan 
nicht festgeschrieben. Im Bebauungsplantext ist 
deshalb darauf hinzuweisen, dass 
Werbeanlagen innerhalb der Werbeverbotszone 
und mit Wirkung zur B258 ausgeschlossen sind. 
Der gesonderten Zustimmung der 
Straßenbauverwaltung bedürfen Werbeanlagen 
innerhalb der Anbaubeschränkungszone (§ 9 
(6) FStrG). Grundsätzlich sind Werbeanlagen 
nur an der Stätte der Leistung und nur bis zu 
einer Entfernung von 20 m, gemessen vom 
äußeren Rand der für den KFZ-Verkehr 
bestimmten Fahrbahn, nicht errichtet werden. 
Werbeanlagen mit retroreflektierender bzw. 
fluoreszierender Wirkung dürfen nicht 
verwendet werden. Evtl. Beleuchtung ist zur 
Bundesstraße so abzuschirmen, dass die 
Verkehrsteilnehmer nicht geblendet oder 
anderweitig abgelenkt werden. 
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Sollten Maßnahmen vorgesehen sein, die gem. 
Landesbauordnung genehmigungsfrei sind, so 
entbehrt dies nicht der Genehmigung 
/Zustimmung des Straßenbaulastträgers. .Diese 
Aussage gilt für Werbeanlagen jeder Art, 
Hochbauten, bauliche Anlagen, Aufschüttungen, 
Abgrabungen, Einfriedungen usw. im Abstand 
bis zu 40 m vom Fahrbahnrand einer Bundes- 
oder Landstraße. 
 

2 Regionetz GmbH 
Schreiben vom 
27.01.2020 

Im Bereich des Bebauungsplanes befinden sich 
Versorgungsleitungen der Regionetz  GmbH.  
Diese Anlagen dürfen nicht überbaut und 
überpflanzt werden. 
 
Zu diesen Versorgungsanlagen müssen 
folgende Regel-Mindestabstände eingehalten 
werden: 
Strom/Signalkabeln:                             0.30 m  
110-kV-Kabeln:                                    1.00 m  
Gasrohrleitungen DN<300:                  0.50 m  
Gasrohrleitungen DN>300:                  0.80 m 
 
Der seitliche Abstand zwischen geplanten 
Baumstandorten und den Versorgungsanlagen 
der Regionetz GmbH sollte – um auf 
Schutzmaßnahmen generell verzichten zu 
können – mehr als 2.50 m betragen und darf 
1.00 m grundsätzlich nicht unterschreiten. 
 
Falls angeführte Mindestabstände zu den 
Versorgungsanlagen der Regionetz GmbH 
ausnahmsweise nicht eingehalten werden 
können, ist eine besondere Abstimmung mit den 
Verantwortlichen durchzuführen. 
 
Bei Baumplanzungen in der Nähe von 
Versorgungsleitungen ist unmittelbar vor der 
Pflanzung die zuständige Fachabteilung zu 
benachrichtigen, um eventuell Schutz-
maßnahmen durchzuführen. 
 
 
 

Es wird ein Hinweis zum Schutz der 
vorhandenen Leitungen der Regionetz 
GmbH in die Planung übernommen. 

Der Empfehlung wird 
entsprochen. 
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Bei Baugruben, deren Sohle unter dem Niveau 
unserer Versorgungsleitungen liegt, ist 
zwischen Grabenwand und den 
Versorgungsleitungen ein ausreichender 
seitlicher Abstand einzuhalten, so dass eine 
Gefährdung der Anlagen der Regionetz GmbH 
mit Sicherheit ausgeschlossen ist. Es ist 
besondere Sorgfalt auf den Grabenverbau und 
die Verfüllung zu legen, um ein Nachsacken des 
Bodens und hierdurch einen Bruch der 
Versorgungsleitungen zu vermeiden.  
 
Das Bauverfahren ist so zu wählen, dass die 
vorhandenen Versorgungsanlagen nicht durch 
äußere Einwirkungen, z.B. Erschütterungen, 
Setzungen, Lasten usw. beschädigt werden. 
 
Bei Setzungen werden die Versorgungs-
leitungen auf Kosten des Verursachers 
regelmäßig durch die Regionetz GmbH 
überprüft. 
 
In Leitungsnähe und Kreuzungsbereichen ist 
Handschachtung erforderlich. 
 
Es wird gebeten, dass die ausführende 
Tiefbaufirma vor Baubeginn die aktuellen   
Planunterlagen bei der Regionetz GmbH einholt 
(planauskunft@regionetz.de). 
 

3 Bundesamt für 
Infrastruktur, 
Umweltschutz und 
Dienstleistungen der 
Bundeswehr 
Schreiben vom 
19.12.2019 

 

Durch die Planung werden Belange der 
Bundeswehr berührt, jedoch nicht beein-
trächtigt. Vorbehaltlich einer gleichbleibenden 
Sach- und Rechtslage bestehen zu der Planung 
seitens der Bundeswehr als Träger öffentlicher 
Belange keine Einwände. Der Planungsbereich 
liegt im Zuständigkeits-bereich des militärischen 
Flugplatzes Nörvenich. 
Es wird davon ausgegangen, dass bauliche 
Anlagen – einschl. untergeordneter Gebäu-
deteile - eine Höhe von 30 m über Grund nicht 
überschreiten. 
Sollte entgegen dieser Einschätzung diese 
Höhe überschritten werden, bitte man in jedem 

Es sind keine Gebäude und Anlagen 
über 30 m Höhe geplant. 

Die Stellungnahme wird zur 
Kenntnis genommen. 
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Einzelfall, die Planungsunterlagen – vor 
Erteilung einer Baugenehmigung – zur Prüfung 
zuzusenden. 
 

4 Bezirksregierung 
Köln 
Dezernat 54 – 
Gewässerentwicklung 
und 
Hochwasserschutz 
Schreiben vom 
10.01.2020 

Es ist keine Betroffenheit erkennbar. --- --- 

5 Vodafone NRW GmbH 
Schreiben vom 
03.02.2020 

Gegen die Planung gibt es keine Einwände. 
Eigene Arbeiten oder Mitverlegungen sind nicht 
geplant. 

--- --- 

6 IHK Aachen 
Schreiben vom 
03.02.2020 

Es bestehen keine Bedenken. --- --- 

7 Bezirksregierung 
Arnsberg Schreiben 

vom 16.01.2020 

Die Plangebietsfläche befindet sich außerhalb 
bestehender Bergbaueinrichtungen. Bergbau ist 
in den vorliegenden Unterlagen nicht 
dokumentiert. 
Aus bergbehördlicher Sicht werden daher zu 
dem Bebauungsplan keine Bedenken oder 
Anregungen vorgetragen. Es liegt keine 
Betroffenheit vor und es werden keine 
Bedenken geäußert. 

--- --- 

8 Landwirtschafts-
kammer Nordrhein-
Westfalen 
Schreiben vom 
20.01.2020 

 

Es bestehen keine Bedenken. --- --- 

9 Westnetz GmbH 
Schreiben vom 
13.01.2020 

Es bestehen keine Bedenken. --- --- 

10 Städteregion 
Aachen 
Schreiben vom 
05.02.2020 

Es bestehen keine Bedenken. 
 
 
 
 
 
 
 

--- --- 
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11 Landschaftsverband 
Rheinland 
Kaufm. 
Immobilienmanage-
ment, Haushalt, 
Gebäudeservice 
Schreiben vom 
05.02.2020 

Es bestehen keine Bedenken. --- --- 

 

Lfd. 
Nr. 

Öffentlichkeit Stellungnahme / Anregung Stellungnahme der Verwaltung Beschlussvorschlag 

 Es sind keine 
Stellungnahmen aus 
der Öffentlichkeit 
eingegangen. 

--- --- --- 
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